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Allgemeine Informationen zum Handbuch 
 
Die Europäische Union (EU) ist mehr als ein politisches und wirtschaftliches Gebilde; 
sie ist ein lebendiges, sich entwickelndes Projekt, das das tägliche Leben ihrer 
Bürger*innen und die Bildungslandschaft Europas prägt. Da die EU weiterwächst und 
sich neuen Herausforderungen stellt - vom Brexit bis hin zur COVID-19 Pandemie - 
war eine umfassende und effektive Bildung über die EU noch nie so wichtig wie 
heute. Dieses Handbuch soll Lehrer*innen und Lehramtsstudent*innen die not-
wendigen Werkzeuge und Kenntnisse an die Hand geben, um einen qualitativ 
hochwertigen, akademisch stringenten und didaktisch fundierten Unterricht zu EU-
Themen in verschiedenen Klassenstufen durchzuführen. 
 
Jüngste Untersuchungen der Europäischen Kommission zeigen ein wachsendes 
Interesse der Schüler an einem tieferen Verständnis der EU. Obwohl die Schülerinnen 
und Schüler im Allgemeinen ein positives Bild von der EU haben, äußern sie den 
Wunsch nach einer tiefgehenden Behandlung der komplexen Aspekte der EU (Detjen 
et al. 2012). Allerdings stehen Lehrkräfte bei der Vermittlung dieser Themen oft vor 
Herausforderungen. Insbesondere die komplizierten Prozesse und Strukturen der EU 
sowie die sich oft schnell entwickelnden aktuellen Ereignisse sind dabei maßgeblich 
(Detjen et al. 2004). Themen wie der Brexit und der zunehmende antieuropäische 
Populismus erschweren die Aufgabe, die EU auf ausgewogene und ansprechende 
Weise zu vermitteln. 
 
Vor diesem Hintergrund hatte sich das Projekt >EU goes school – Lehrkräfte als EU-
Botschafter*innen< zum Ziel gesetzt, angehenden und bestehenden Lehrkräften neue 
Fähigkeiten und Werkzeuge an die Hand zu geben, um dieser Herausforderung 
gerecht werden zu können. Das Projektteam um die Lehreinheit für Politische 
Bildung und Didaktik für Politik & Gesellschaft (ehemals Sozialkunde) und des 
Münchner Zentrums für Lehrerbildung (MZL) an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München entwickelt zu diesem Zweck seit März 2022 unter anderem digitale 
Lernplattformen und führt Seminare, Diskussionen und Fortbildungen durch. Zentral 
für alle Maßnahmen des im Rahmen von Erasmus+ durch die Europäische 
Kommission geförderten Projekts ist eine enge Verzahnung aller Phasen der 
Lehrer*innenbildung. So kooperieren im Rahmen von Seminaren etwa Studierende, 
Referendar*innen und Seminarleitungen miteinander und tauschen sich im Rahmen 
von kollegialem Feedback zu Möglichkeiten unterschiedlicher Aspekte der Europa-
bildung aus. 
 
Das Ziel dieses Handbuchs ist es, einen strukturierten Ansatz für den Unterricht über 
die EU zu bieten und bisherige Ergebnisse des Projekts vorzustellen. Es legt den 
Schwerpunkt nicht nur auf die Vermittlung von institutionellem Wissen, sondern auch 
auf die Entwicklung echter >EU-Kompetenzen< (Oberle 2015) bei den Schüler*innen. 
Zu diesen Kompetenzen gehören kritisches Denken, die Fähigkeit zur Analyse 
komplexer politischer Strukturen und ein Verständnis für die Rolle der EU im gesamt-
europäischen und globalen Kontext. 
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Im Anschluss an Kapitel zu Themenfeldern, wie dem Aufbau und der aktuellen 
Entwicklung der EU enthält das Handbuch einen Abschnitt mit Unterrichtsbeispielen, 
die praktische Anleitungen für die Umsetzung dieser Themen im Unterricht bieten. 
Durch die Arbeit mit diesem Handbuch sollen Lehrkräfte in die Lage versetzt werden, 
die Komplexität des Unterrichts zu EU-Themen zu bewältigen und ihre Schüler dazu 
zu befähigen, informierte und aktive Bürger*innen in einer zunehmend vernetzten 
Welt zu werden. Zudem wird eine beispielhafte Übersicht von, durch die EU 
bereitgestellten, Unterrichtsmaterialien vorgestellt und diese hinsichtlich ihrer Vor- 
und Nachteile analysiert. 
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     Die Europäische Union: Eine Wiederholung 
 
 
Um einen Überblick über wichtige Aspekte der EU zu geben, ist der folgende Teil 
dieses Handbuchs in sieben Kapitel unterteilt, die sich jeweils mit einem 
Schlüsselaspekt der EU befassen: 

 
● Geschichte der europäischen Institutionen: In diesem Kapitel wird die 

Entwicklung der europäischen Institutionen von ihren Anfängen in der 
Nachkriegszeit bis heute nachgezeichnet, um den historischen Kontext für das 
Verständnis der heutigen Struktur und der Funktionen der EU zu schaffen. 
 

● Die europäischen Institutionen und der Grundsatz des Gleichgewichts der 
Kräfte: Hier untersuchen wir das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen 
EU-Institutionen und die Kontrollen und Gleichgewichte, die das 
Gleichgewicht innerhalb des komplexen Governance-Systems der EU 
aufrechterhalten. 
 

● Das Europäische Parlament: Demokratische Macht oder Defizit? In diesem 
Kapitel wird die Rolle des Europäischen Parlaments im demokratischen 
Gefüge der EU untersucht und auf die Debatten über seine Befugnisse und das 
wahrgenommene Demokratiedefizit eingegangen. 
 

● Der Europäische Gerichtshof und das Subsidiaritätsprinzip Artikel 5 Absatz 3 
EUV: In diesem Kapitel wird die Rolle des Europäischen Gerichtshofs und die 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips im Rechtsrahmen der EU erläutert. 
 

● Entscheidungsfindungsprozesse in der EU: Dieses Kapitel bietet einen 
detaillierten Einblick in die Art und Weise, wie Entscheidungen innerhalb der 
EU getroffen werden, und befasst sich mit den Gesetzgebungsverfahren, den 
Rollen der verschiedenen Institutionen und den Auswirkungen dieser Prozesse 
auf die Mitgliedstaaten. 
 

● Mitgliedstaaten und der EU-Rahmen zur Wahrung des Rechtsstaatsprinzips 
Artikel 7 EUV: Hier befassen wir uns mit den Mechanismen, mit denen die EU 
sicherstellt, dass die Mitgliedstaaten ihre Grundwerte einhalten, wobei der 
Schwerpunkt auf dem in Artikel 7 EUV dargelegten Rahmen für die 
Rechtsstaatlichkeit liegt. 
 

● Europas Rolle in der Welt: Das letzte Kapitel befasst sich mit der Rolle der EU 
auf der globalen Bühne und untersucht ihre institutionelle Zukunft. 
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Geschichte der europäischen Institutionen  
 
Zentrale Themen: 
Anfänge und Verträge der EU, Gemeinschaftsmodell, Fragen der Souveränität  
 
Die Institutionen der Europäischen Union haben sich vor allem in den letzten 20 
Jahren rasant weiterentwickelt. Diese Entwicklung spiegelt wider, dass die EU kein 
starres Gebilde, sondern das Produkt eines fortlaufenden Prozesses ist und daher 
auch ihre Institutionen als solche immer wieder Veränderungsprozessen unterliegen. 
In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick über den Wandel der EU-Institutionen 
seit ihrer Gründung im Jahr 1952 gegeben. Ausgehend von der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) wurde die EU auf den Grundsätzen von 
Frieden und Wohlstand durch europäische Einigung und Integration gegründet. Die 
europäische Integration beschreibt die schrittweise Harmonisierung der Länder 
innerhalb Europas hin zu der supranationalen Einheit, die wir heute kennen. 
 
Anfangs handelte es sich bei den EU-Institutionen nicht um supranationale 
Regierungsorgane; vielmehr begann die EU als zwischenstaatliches Abkommen 
zwischen den europäischen Gründerstaaten (Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg, Niederlande). Die Pariser Verträge (1952) und die Römischen 
Verträge (1957) gingen aus Regierungskonferenzen hervor und legten die ersten 
europäischen Regeln und Vorschriften fest, die Länder durch zwischenstaatliche 
Abkommen über den Austausch von Waren und Dienstleistungen miteinander 
verbanden. Diese Regelungen zielten darauf ab, Handelsbeschränkungen abzubauen 
und das wirtschaftliche Wohlergehen der Staaten zu fördern, die sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Wiederaufbau befanden. Der nach dem Krieg gegründete 
Europarat hatte zum Ziel, den Frieden zwischen den vom Krieg zerrütteten 
europäischen Nationen zu sichern. Der Europarat ist eine eigene Organisation und 
damit kein Organ der EU. Er basiert auf den Grundwerten des Schutzes der 
Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie (Europarat 2020). Es 
zeigte sich jedoch bald, dass diese Institution aufgrund des fehlenden Konsenses 
zwischen den Mitgliedsstaaten in eine Sackgasse geraten war und nicht als alleiniger 
Vermittler des Friedens in Europa fungieren konnte. Heute umfasst der Europarat 46 
Mitgliedstaaten und verfolgt weiterhin das Ziel, die Menschenrechte unter seinen 
Mitgliedern durchzusetzen. So sind sich etwa alle Mitglieder darin einig, dass 
Todesstrafe und Folter keine legalen Formen der Bestrafung sein sollten. 
 
Die Gründerväter der EU hatten schnell verstanden, dass eine eigene Art von 
Institutionen geschaffen werden muss, um ein Gremium zu schaffen, das nicht in 
einer Sackgasse endet und in der Lage ist, eine nachhaltige europäische Zukunft zu 
schaffen. Die Meinungen darüber, wie dies erreicht werden sollte, waren geteilt. Jean 
Monnet (1988-1979) glaubte zum Beispiel an eine supranationale Regierung für 
Europa, die über ihre Mitgliedstaaten regieren und entscheiden konnte. Dies müsse 
durch wirtschaftliche Integration geschehen, da Länder, die wirtschaftlich 
voneinander abhängig seien, im Konfliktfall weniger zur Gewalt neigen. Anderen 
schwebte ein föderales System für Europa vor, ähnlich dem der Vereinigten Staaten. 
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Diese Vision eines vereinten föderalen Europas war bis in die späten 90er Jahre 
populär (Dehousse & Magnette 2022). Weitere Hauptaspekte der Vision Jean 
Monnets für Europa waren eine Einheit durch Vielfalt, Menschen mit verschiedenen 
Sprachen, Kulturen und Geschichten zusammenzubringen und eine gemeinsame 
Identität, die unterschiedlich anerkennt und wertschätzt. Darüber hinaus war die 
schrittweise Integration ein weiterer Aspekt, bei dem Monnet eine stetig wachsende 
Union vorschwebte, die auf den gleichen Grundüberzeugungen und Werten beruhte 
und durch wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand erreicht werden sollte. Diese 
Ideen finden in der EU, wie wir sie heute kennen, immer noch Widerhall. 
 
Das Gemeinschaftsmodell ist ein zentrales Element für das Verständnis der 
Entwicklung der europäischen Souveränität und des Supranationalismus. Ein Beispiel 
hierfür ist die >Krise des leeren Stuhls<. Ausgelöst wurde diese Krise 1965 durch 
einen Streit in der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), in dem 
der französische Präsidente Charles de Gaulle (1890-1970) den 
Entscheidungsprozesses über eine gemeinsame Agrarpolitik ablehnte. Ein 
grundlegendes Problem war der Übergang der EWG zur Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit, von der die französische Regierung befürchtete, dass sie ihre 
politische Macht verringern würde, da sie so kein Veto gegen gemeinsame Vorhaben 
einlegen könnte. Die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit bedeutete, dass 
Entscheidungen von einer Mehrheit der Mitgliedstaaten getroffen werden konnten, 
was möglicherweise die Wünsche einzelner Nationen in bestimmten politischen 
Fragen außer Kraft setzte. Frankreich, das dies als existenzielle Bedrohung seines 
Einflusses empfand, zog seine Vertreter aus der EWG zurück und hinterließ eine 
ikonische Abwesenheit bei den Sitzungen. Der anschließende Luxemburger 
Kompromiss vom Januar 1966 war, wie Dehousse (2011) feststellte, eine wichtige 
Resolution, die es ermöglichte, dass bestimmte Gebiete innerhalb der EWG unter 
nationaler Kontrolle bleiben würden, während andere Sektoren, wie zum Beispiel 
bestimmte Aspekte des Binnenhandels, mit qualifizierter Mehrheit entschieden 
würden. Dieser Vorfall unterstreicht das Engagement der Benelux-Staaten, 
insbesondere der Niederlande, für die Stärkung des Supranationalismus, um so dem 
von Frankreich favorisierten intergouvernementalen Ansatz entgegenzuwirken und 
den Einfluß kleinerer Staaten auf die Entwicklung der EWG zu sicherzustellen . 
Darüber hinaus führte die Krise zu einer Stärkung des Vorrangs des Unionsrechts, da 
festgelegt wurde, dass das Unionsrecht in Bereichen, in denen es ausdrücklich 
verliehen worden war, Vorrang vor nationalem Recht hatte. In Fällen, in denen das 
EU-Recht noch nicht in Kraft war, galt weiterhin nationales Recht (Weiler 1981).  
 
Das Spannungsverhältnis zwischen zwischenstaatlicher und supranationaler 
Entscheidungsfindung besteht innerhalb der EU bis heute fort und spielt eine 
entscheidende Rolle in ihren Prozessen. Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass die 
Krise des leeren Stuhls die Integration innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 
beschleunigt hat. 
 
In den folgenden zwei Jahrzehnten wurden bei mehreren Erweiterungen der EU 
Staaten aus ganz Europa mit einbezogen. Diese Entwicklung entsprach der Vision der 
Gründerväter, für die die Erweiterung für das europäische Projekt eine wesentliche 
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Bedeutung hatte. Im Jahr 1976 wurde so erstmals beschlossen, dass die Mitglieder 
des Europäischen Parlaments direkt von den europäischen Bürgern*innen gewählt 
werden sollten, was die Legitimität und Beteiligung auf europäischer Ebene erhöhte. 
Ab 1985 leitete der Präsident der Europäischen Kommission, Jacques Delors (1925-
2023), weitere institutionelle Reformen ein. Zu den wichtigsten Themen gehörten die 
Schaffung einer Währungsunion zur Steigerung der Handelseffizienz und zur 
Senkung der Transaktionskosten zwischen den Mitgliedstaaten sowie eine kollektive 
Verteidigungsverpflichtung. Die Früchte dieser Diskussionen zeigten sich schließlich 
in der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) von 1992, die die Rolle des 
Europäischen Parlaments bei der Entscheidungsfindung stärkte und die 
Zusammenarbeit der Europäischen Kommission in neuen Bereichen wie 
Umweltpolitik, Forschung und Regionalentwicklung ausweitete (De Royt 1987; 
Moravcsik 1998). So gilt der Vertrag von Maastricht von 1991 als Grundstein für die 
Währungsunion, die die Eurozone heute prägt.  
 
Der Übergang vom Vertrag von Maastricht von 1991 zum Vertrag von Lissabon von 
2007 markierte den Höhepunkt der institutionellen Schritte bei der Gestaltung der 
Europäischen Union, wie wir sie heute kennen. Vor Lissabon basierte die Europäische 
Gemeinschaft auf einer sogenannten Drei-Säulen-Struktur. Die erste Säule bestand 
aus den Europäischen Gemeinschaften, die für die Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltpolitik zuständig waren. Der zweite Bereich betraf die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) und der dritte die polizeiliche und juristische 
Zusammenarbeit in der Strafverfolgung. Mit dem Vertrag von Lissabon, mit dem die 
Unzufriedenheit der Öffentlichkeit (z.B.: Verlust nationaler Souveränität, fehlende 
Transparenz), angegangen werden sollte, wurde der institutionelle Rahmen 
überarbeitet. Er führte das ordentliche Gesetzgebungsverfahren (OLP) ein, das den 
Gesetzgebungsprozess straffte und klare Zuständigkeiten der EU benennt, zwischen 
ausschließlichen und geteilten Zuständigkeiten unterscheidet und Bereiche abgrenzt, 
in denen Entscheidungen in Brüssel getroffen werden, und solche, die bei den 
Mitgliedstaaten verbleiben, wie z. B. die Bildungspolitik (Moravcsik & Nicolaidis 
1999; Moravcsik 2012). 
 
Die EU hat im Laufe der Jahre einen ständigen institutionellen Wandel durchlaufen. 
Die Abstände zwischen der Verabschiedung neuer Verträge erschien den 
Mitgliedstaaten von den Verträgen von Maastricht 1993 bis Lissabon 2007  als zu 
häufig. Die Mitgliedstaaten befürchteten, zu viel institutionelle Macht an Brüssel 
abzugeben, insbesondere nachdem 2004 die Entscheidung für eine weitere 
Erweiterung getroffen worden war, die zehn verschiedene Länder (sog. 
Osterweiterung) umfasste. Dies war im Grunde beispiellos, da die EU-
Erweiterungsrunden zu diesem Zeitpunkt bei maximal drei neuen Mitgliedstaaten 
und nicht bei zehn Mitgliedstaaten lagen. Die Heterogenität zwischen den EU-
Mitgliedern vor 2004 könnte das hohe Tempo des institutionellen Wandels zwischen 
1993 und 2007 erklären (Moravcsik & Nicholdis 1999; Moravcsik 2012). Dieser ergab 
sich aus der Notwendigkeit, ein stabiles Grundgerüst für die Integration neuer 
Mitgliedstaaten zu schaffen, die auch stets neue Herausforderungen und 
Erwartungen mit sich brachten. In der Rückschau auf die europäischen Verträge steht 
der Vertrag von Lissabon von 2007 weiterhin für Stabilität. Alle europäischen 
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Mitgliedstaaten konnten sich darauf einigen, dass eine gesamteuropäische 
parlamentarische Demokratie einer der wichtigsten Faktoren für funktionierende 
Demokratie in Europa ist. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde der Einfluss des 
Europäischen Parlaments deutlich erhöht, indem seine Gesetzgebungsbefugnisse 
erheblich ausgeweitet wurden. Der ständige Kampf zwischen den >großen= und den 
>kleinen= Staaten wurde offensichtlich und ließ sich zunächst nicht von selbst lösen, 
da die kleinen Staaten an ihren Befugnissen in den EU-Institutionen festhielten, 
während die größeren Länder weiter um den Erhalt der Souveränität kämpften. Dies 
führte zu institutioneller Veränderung in Form einer Verkleinerung der Kommission. 
Größere Länder verzichteten auf ihr Recht auf einen zweiten Kommissar oder eine 
zweite Kommissar*in. Die Größe des Parlaments wurde dafür jedoch entsprechend 
der Bevölkerungszahl der einzelnen Länder geändert, indem  eine Mindest- und 
Maximalanzahl an Sitzen  im Parlament festgelegt wurde. Die Bedeutung des Votums 
des Rates wurde ebenfalls weiter erhöht. Der Europäische Konvent war eine neue 
Form der Aushandlung und Ausarbeitung von EU-Verträgen. Sie kam zum Beispiel 
für die Ausarbeitung des Übereinkommens zur Zukunft Europas zum Einsatz und trug 
dazu bei, die EU in die Form zu überführen, die sie heute hat. Dieses Modell war ein 
transparenterer und offenerer Prozess als die frühere Regierungskonferenz, die zuvor 
für die Ausarbeitung aller europäischen Verträge verwendet wurde. Diese neue Form 
durch den Europäischen Konvent beteiligte mehr Vertreter*innen am Prozess, 
darunter auch Personen aus der Kommission, dem nationalen Parlament und dem 
Europäischen Parlament.  
 
 
Reflexionsfragen 
Wie ist die EU zu dem geworden, was sie heute ist? 
Wie hat sich die EU erweitert? 
Was sind die wichtigsten Aspekte der EU heute? 
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Die europäischen Institutionen und der Grundsatz des 
Gleichgewichts der Kräfte  
 
Zentrale Themen:  
Gleichgewicht der Kräfte in der EU, Baron de Montesquieu 8Vom Geist der Gesetze9 
 (1748), EU-Institutionen zur Rechenschaft ziehen  
 
Als eines der größten demokratischen Systeme und supranationalen Gebilde der Welt 
benötigt die Europäische Union ausgeprägte Kontrollmechanismen, um 
sicherzustellen, dass ihre Institutionen nachhaltig und rechtmäßig funktionieren. Das 
Zusammenspiel von Exekutive, Legislative und Judikative bildet die Säulen, auf denen 
das europäische Kräfteverhältnis ruht. Die Theorien Montesquieus (1689-1755), die 
auf das Jahr 1748 zurückgehen, sind grundlegend für das Konzept des 
Gleichgewichts der Kräfte. Der zentrale Gedanke dieses Konzepts ist es, die 
Konzentration von zu viel Macht in den Händen eines einzelnen Individuums zu 
verhindern, das über ganze Länder oder Imperien herrschen könnte. Dieses System 
ist stark mit demokratischer Herrschaftstheorie verbunden, im Gegensatz zu 
Monarchien und Diktaturen, in denen die Herrscher eine strenge Kontrolle über ihre 
politischen Eliten und damit auch über ihre Bürger*innen behalten. Montesquieus 
Grundprinzip bestand darin, die Macht in drei getrennte Zweige aufzuteilen: die 
Exekutive, die Legislative und die Judikative. Die Exekutive, das heißt die Regierung, 
ist das Gremium, das den täglichen Betrieb überwacht, Normen und Vorschriften 
festlegt und deren Umsetzung sicherstellt. 
 
Im Kontext der Europäischen Union, die nicht vollständig mit einer nationalen 
Regierung verglichen werden kann, wäre das Äquivalent die Europäische 
Kommission. Die Aufgabe der Kommission besteht darin, Gesetze vorzuschlagen und 
Taktgeber für den Gesetzgebungsprozess zu sein und die Regierungsführung 
weiterzuentwickeln. Sie besteht aus mehreren Kommissionsmitgliedern, die jeweils 
für unterschiedliche Politikbereiche zuständig sind, die in einem gemeinsamen 
Verfahren unter Beteiligung der nationalen Regierungen ernannt und durch das 
Europäische Parlament ratifiziert werden. 
 
Die Europäische Kommission agiert als Hauptinitiator von Rechtsvorschriften im 
Entscheidungsprozess der EU, die dann von den beiden anderen primären 
europäischen Institutionen ratifiziert werden müssen. Eine wichtige Rolle in diesem 
Ratifizierungsprozess, im Wesentlichen die Schaffung neuer EU-Rechtsvorschriften, 
kommt dem Europäischen Parlament zu. Gemeinsam mit dem Rat entscheidet das 
Parlament, welche Gesetze verabschiedet werden und welche nicht. Das detaillierte 
Verfahren für die Verabschiedung von Rechtsvorschriften im Rahmen des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens wird in einem späteren Kapitel untersucht. 
 
Es wurde ein Verfahren eingeführt, das als Spitzenkandidatenprinzip bekannt ist, um 
die Spitzenkandidat*innen jeder politischen Gruppe in der europäischen politischen 
Arena transparent zu präsentieren. Dieses Verfahren wurde jedoch bei der vorletzten 
Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 2019 nicht angewandt, als Ursula von der 
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Leyen unerwartet den Posten der Kommissionspräsidentin erhielt, eine 
Entscheidung, die weitgehend hinter verschlossenen Türen getroffen wurde. Da das 
System der Spitzenkandidat*innen das erste seiner Art auf europäischer Ebene war, 
wird es interessant sein zu beobachten, wie sich nachfolgende Wahlen zum 
Europäischen Parlament auf die Anwendung und Wirksamkeit dieses Systems 
auswirken könnten. In der europäischen Parlamentswahl 2024 fanden die 
Spitzenkandidaten*innen der jeweiligen Fraktionen aufgrund der starken Position der 
Amtsinhaberin von der EVP weniger Beachtung als noch 2019. 
  
Während die Europäische Kommission die Hauptinitiatorin neuer Rechtsvorschriften 
ist, spielt das Europäische Parlament eine wichtige Rolle im Ratifizierungsprozess, 
der im Wesentlichen die Schaffung von EU-Gesetzen beinhaltet. Zusammen mit dem 
Rat entscheidet das Parlament, welche Gesetze angenommen werden und welche 
nicht. Das detaillierte Verfahren, wie Gesetze im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens erlassen werden, wird in einem späteren Kapitel 
untersucht. 
 
Das Europäische Parlament, eines der größten demokratisch gewählten Organe der 
Welt, besteht aus über 700 Mitgliedern, die verschiedene politische Fraktionen 
innerhalb des Parlaments vertreten. Die Zahl der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments (MdEP) kann schwanken, wie es nach dem Brexit der Fall war, als die 
Sitzverteilung den verbleibenden Mitgliedstaaten angepasst wurde. Jedem Land wird 
eine bestimmte Anzahl von Sitzen auf der Grundlage seiner Bevölkerungszahl 
zugeteilt, es gibt allerdings eine Mindestquote für Sitze, um die Vertretung kleinerer 
Mitgliedstaaten wie Malta oder Zypern zu gewährleisten. Folglich können 
demografische Veränderungen, die sich auf die Bevölkerung eines Landes auswirken, 
zu Anpassungen bei der Sitzverteilung im Parlament führen. 
 
Innerhalb des Parlaments sind die Abgeordneten nicht nach Nationalität, sondern 
nach den politischen Parteien, die sie vertreten, gruppiert. Das Europäische 
Parlament besteht derzeit (Stand: August 2024) aus acht großen Fraktionen, von der 
Europäischen Volkspartei, analog zu den Mitte-Rechts-Demokraten oder 
Konservativen, bis hin zur Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen 
Linken/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL). Hinzu kommen derzeit 30 Abgeordnete 
ohne Fraktionszugehörigkeit. Jede politische Gruppierung ist mit nationalen 
Parteiensystemen innerhalb der politischen Landschaft des jeweiligen Landes 
verbunden. Wenn zum Beispiel die Grüne Partei in Schweden einen Sitz im 
Europäischen Parlament gewinnt, würde dieser Abgeordnete der Fraktion der 
Grünen/Freie Europäische Allianz im Europäischen Parlament beitreten. Wenn 
Kandidat*innen der spanischen Partei Vox, einer rechtspopulistischen Partei, einen 
Sitz gewinnen würden, würden sie sich der Fraktion Patrioten für Europa Demokratie 
anschließen, die als rechtsextreme Fraktion im Europäischen Parlament bekannt ist. 
Sie ist eine der zwei Fraktionen, die die Nachfolge der ehemaligen Identität und 
Demokratie Fraktion angetreten haben. 
 
Im akademischen Diskurs ist das Konzept des Demokratiedefizits ein wichtiger 
Kritikpunkt am Europäischen Parlament. Wissenschaftler argumentieren, dass das 
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Fehlen einer gesamteuropäischen Bürgerschaft die Legitimität einer 
funktionierenden Demokratie innerhalb der EU untergräbt (Abels 2020). Das Konzept 
des >Demokratiedefizits< in der Europäischen Union wird oft mit der Theorie des >No 
Demos< in Verbindung gebracht. Kritiker argumentieren, dass das Fehlen einer 
transnationalen europäischen Wählerschaft die demokratische Vertretung behindert 
(Abels 2020). So können die Bürger*innen in den einzelnen Mitgliedstaaten nur für 
die Kandidat*innen des Europäischen Parlaments aus ihrem eigenen Land stimmen; 
ein Deutscher kann nur für die deutschen Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments stimmen und nicht für einen schwedischen Abgeordneten, den er 
möglicherweise unterstützt, obwohl die Kandidat*innen derselben politischen 
Gruppe angehören. 
 
In den meisten liberalen Demokratien sind die Parlamente, die die Legislative bilden, 
in zwei Kammern unterteilt, wobei die Zusammensetzung von Land zu Land 
unterschiedlich ist. Im Vereinigten Königreich beispielsweise ist das Oberhaus das 
House of Lords und das Unterhaus das House of Commons. Das föderale System 
Deutschlands sieht einen Bundestag vor, der sich aus gewählten Vertretern 
zusammensetzt, während der Bundesrat als Oberhaus aus den Landesregierungen 
der einzelnen Bundesländer besteht. Dies ist in gewisser Weise vergleichbar mit den 
Vereinigten Staaten, wo der Kongress in den Senat (Oberhaus) und das 
Repräsentantenhaus (Unterhaus) unterteilt ist. 
 
Für die Europäische Union ist die Unterscheidung zwischen Ober- und Unterkammer 
komplexer. Dem >Oberhaus< gehören der Rat der Europäischen Union und der 
Europäische Rat an. Der Europäische Rat, der sich aus den Staats- und 
Regierungschefs der Mitgliedstaaten zusammensetzt, tritt mindestens viermal im 
Jahr zusammen, um die politische Ausrichtung und die Prioritäten der EU 
festzulegen. Sie haben die Aufgabe, die politische Agenda zu skizzieren und auf 
wichtige europäische Fragen zu reagieren, sobald sie auftreten. Der Rat der 
Europäischen Union, oft auch als Ministerrat bezeichnet, verhält sich ähnlich wie ein 
Oberhaus, ist aber stärker in das Tagesgeschäft des Gesetzgebungsprozesses 
innerhalb der EU eingebunden. Das EU-Parlament bildet insofern ein Unterhaus oder 
eine erste Kammer, als es direkt von den Bürger*innen der Europäischen Union 
gewählt wird. Anders als andere Parlamente kann es jedoch selbst keine 
Gesetzesentwürfe direkt einbringen, sondern kann nur über von der Kommission 
eingebrachte Vorschläge verhandeln und entscheiden. Dieser Umstand ist auch 
zentral für die häufig vorgebrachte Kritik eines Demokratiedefizits innerhalb der EU. 
 
Dem Rat der Europäischen Union, oft auch Ministerrat genannt, gehören 
Ministerinnen und Minister aus allen 27 Mitgliedstaaten an, die jeweils ihr 
Fachwissen in bestimmten Ressorts einbringen. Wenn beispielsweise über 
auswärtige Angelegenheiten gesprochen wird, kommen alle Außenminister 
zusammen, um Rechtsvorschriften zu erörtern und möglicherweise zu ratifizieren 
oder sie zur Überarbeitung an die Kommission zurückzugeben. Der 
Hauptunterschied zwischen dem politischen System der EU und den meisten 
Demokratien mit einer Zweikammer-Legislative besteht darin, dass das >Oberhaus< 
oder die Zweite Kammer der EU aus dem Europäischen Rat – bestehend aus den 
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Staatsoberhäuptern – und dem Ministerrat, der sich aus den Ministern verschiedener 
Ministerien zusammensetzt, besteht. Fraglich ist damit, ob man nicht sogar von drei 
Kammern oder >Häusern= sprechen müsste (Hayes-Renshaw & Wallace 2006). 
 
Mit Blick auf die Judikative nimmt der EuGH mit Sitz in Luxemburg eine zentrale 
Rolle als Aufsichtsorgan für die EU-Gesetzgebung ein. Dem Gerichtshof gehört je 
ein*e Richter*in aus jedem Mitgliedstaat an, insgesamt also 27 Richter*innen. Sollte 
ein Mitgliedstaat das EU-Recht nicht befolgen, fungiert der EuGH als 
rechtsprechendes Organ, das das endgültige Urteil über Rechtsstreitigkeiten in 
verschiedenen Zuständigkeiten fällt. 
 
Die EU unterteilt ihre Befugnisse in Kategorien von Zuständigkeiten: ausschließliche, 
geteilte und unterstützende. Ausschließliche Zuständigkeiten, wie z. B. der 
Außenhandel, sind Bereiche, in denen nur die EU-Gesetze erlassen werden können. 
Geteilte Zuständigkeiten wie der Verbraucherschutz sind Bereiche, in denen sowohl 
die EU als auch die Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften erlassen können, während 
unterstützende Zuständigkeiten Bereiche sind, in denen die EU nur Unterstützung 
leisten kann, ohne nationale Politiken zu ersetzen, z. B. im Bildungsbereich, der nach 
wie vor ein Vorrecht der einzelnen Mitgliedstaaten ist. 
 
Das Verständnis dieser Zuständigkeiten ist von entscheidender Bedeutung, da die 
Entscheidungsbefugnis des EuGH davon abhängt, dass das EU-Recht im jeweiligen 
Kompetenzbereich anwendbar ist. Die drei Säulen der Europäischen Union 
verdeutlichen das Gleichgewicht der Kräfte, bei dem sich die Institutionen 
gegenseitig kontrollieren und ausbalancieren, um sicherzustellen, dass keine 
einzelne Einheit übermäßigen Einfluss gewinnt oder geschwächt wird. Die 
wichtigsten Kritikpunkte an autoritären Regimen oder anderen Formen 
dysfunktionaler Demokratien verweisen auf die Beeinträchtigung oder Ineffektivität 
einer oder mehrerer dieser Säulen. Ein typisches Beispiel, auch innerhalb der EU, 
war, als die vorherige polnische Regierung versuchte, ein Gesetz zu verabschieden, 
das die Autorität des polnischen Obersten Gerichts schwächen würde. Ein solcher Akt 
wurde als Bedrohung für die Integrität des Gleichgewichts der Kräfte angesehen, was 
die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung demokratischer Prinzipien 
verdeutlicht. 
 
 
Reflexionsfragen 
Welche europäischen Institutionen gibt es? 
Was sind ihre Rollen und Aufgaben? 
Wie interagieren diese Institutionen? 
Wofür werden sie kritisiert? 
Wie halten diese Institutionen das Machtgleichgewicht aufrecht? 
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Das Europäische Parlament: Demokratische Macht oder 
Demokratiedefizit?  
 
Zentrale Themen:  
Politische Parteien im Parlament, Einfluss des Parlaments auf die EU, 
Demokratiedefizit, Repräsentation nach Wahlen  
 
 
Die Geschichte des Europäischen Parlaments (EP) ist geprägt von einem allmählichen 
Zuwachs an Anerkennung, Macht und Legitimität. Als direkt gewähltes 
gesetzgebendes Organ der Europäischen Union ist es eines der größten 
demokratischen Parlamente weltweit. Es setzt sich aus derzeit acht (Stand: 2024) 
verschiedenen Fraktionen zusammen, die ein breites politisches Spektrum abdecken. 
Alle fünf Jahre finden Europawahlen statt, bei denen die Bürger*innen in ganz Europa 
ihre bevorzugten Mitglieder des Europäischen Parlaments wählen, was sie zur 
einzigen direktdemokratischen Wahl auf EU-Ebene macht. 
  
Das Europäische Parlament hat die einzigartige Rolle eines direkt gewählten Organs 
innerhalb der EU, das die Aufgabe hat, die Europäische Kommission und den Rat zu 
überwachen und europäische Rechtsvorschriften zu verabschieden. Es ist ein 
wichtiger Akteur im Entscheidungsprozess und stellt ein wichtiges Gegengewicht zu 
den anderen EU-Institutionen dar, wie in Kapitel 2 beschrieben. Der Weg zu seinem 
heutigen Status war nicht einfach, da das EP oft um die volle Anerkennung durch 
andere Organe kämpfen musste. 
  
Im Jahr 1952 legte die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl den Grundstein 
für die spätere Europäische Union, indem sie die Gemeinsame Versammlung. Dieses 
Gremium hatte die Aufgabe, die Exekutive der EGKS zur Rechenschaft zu ziehen, 
wenn auch mit begrenztem Einfluss im Vergleich zum heutigen EP. Im Laufe der Zeit 
erfuhr die Gemeinsame Versammlung einen Zuwachs an Macht und Legitimität. Mit 
der Gründung der EWG im Jahr 1958 wurde die Rolle der Gemeinsamen 
Versammlung um die Aufsicht über die >Hohe Behörde< und um beratende 
Unterstützung erweitert. 
 
Im Jahr 1962 wurde die Gemeinsame Versammlung der EGKS in >Europäische 
Parlamentarische Versammlung= umbenannt. Der Vertrag von Luxemburg stellte 
zwischen 1970 und 1975 einen bedeutenden Fortschritt dar, da er dem Europäischen 
Parlament Haushaltsbefugnisse verlieh. Das Jahr 1979 war ein weiterer Wendepunkt, 
da es die Einführung von Direktwahlen für die Mitglieder des EP bedeutete. Damit 
wurde eine direkte demokratische Verbindung zwischen den Entscheidungen der 
Abgeordneten in Haushaltsfragen der EU und ihrer Rechenschaftspflicht bei den 
Wahlen hergestellt. Diese Veränderungen spiegelten einen bemerkenswerten 
Wandel in der öffentlichen Meinung in ganz Europa in Bezug auf die Rolle des EP 
wider. 
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Mit den Verträgen von Maastricht und Amsterdam wurde die Rolle des Europäischen 
Parlaments im institutionellen Rahmen der EU noch einmal erheblich gestärkt. Durch 
diese Verträge wurde das EP in das Mitentscheidungsverfahren einbezogen, was ihm 
ein erhebliches Mitspracherecht im Gesetzgebungsprozess der Union einräumt und 
es zu einer funktional demokratischen Einheit macht. Dennoch sind viele der 
Meinung, dass das EP auch heute noch  kein vollwertiges Parlament darstellt, da ihm 
das Recht zur Gesetzesinitiative fehlt und die, nicht direkt gewählte, Kommission 
weiterhin eine dominante Stellung einnimmt. 
 
In Vorbereitung auf die sogenannte >Osterweiterung= wurde das Parlament im Jahr 
2001 umstrukturiert, um die neuen Mitgliedstaaten zu integrieren. Ein 
entscheidender Wechsel fand 2009 statt, als die EU vom Drei-Säulen-System zur 
aktuellen institutionellen Struktur überging. Mit der Einführung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens wurde die Interaktion zwischen den EU-Organen bei der 
Entscheidungsfindung gestrafft und das EP theoretisch dem Rat gleichgestellt, 
obwohl diese Gleichstellung unter Wissenschaftlern wie Dermot Hodson, Uwe 
Puetter und Sabine Saurugger nach wie vor umstritten ist (Hodson et al. 2022). 
  
Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren schreibt vor, dass das Europäische 
Parlament Rechtsvorschriften annehmen oder ablehnen muss, bevor sie zu EU-Recht 
werden. Es erlaubt bis zu drei Lesungen zur Beratung und bietet die Möglichkeit, 
Vorschläge der Europäischen Kommission zu ändern, anzufechten oder ein Veto 
einzulegen. Als einziges direkt gewähltes EU-Organ überwacht das EP heute nicht 
nur die Kommission, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in 
Haushaltsfragen. Obwohl der EU-Haushalt nur einen kleinen Teil des 
Bruttoinlandsprodukts der einzelnen Mitgliedstaaten ausmacht, übt er einen 
erheblichen Einfluss auf die Finanzierung von Projekten in ganz Europa und darüber 
hinaus aus (Corbett et al. 2016). 
  
Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament wird das System der 
Spitzenkandidat*innen angewandt, bei dem die politischen Parteien im Rahmen ihrer 
Kampagnen Spitzenkandidaten*innen für die Präsidentschaft der Europäischen 
Kommission benennen. Dieses Verfahren ist jedoch in die Kritik geraten, weil es nicht 
wie vorgesehen funktioniert; so wurde beispielsweise der Spitzenkandidat der letzten 
Wahl nicht Kommissionspräsident. Stattdessen wurde Ursula von der Leyen nach 
Diskussionen hinter verschlossenen Türen ernannt, was Kritiker als undurchsichtige 
und undemokratische Entscheidung der politischen Eliten der EU angeprangert 
haben. 
  
Die öffentliche Meinung spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des 
europäischen institutionellen Rahmens. Eine historische Betrachtung zeigt, dass 
verschiedene Reformen innerhalb dieses Rahmens Reaktionen auf Veränderungen in 
der öffentlichen Meinung waren (Hooghe & Marks 2009). Das Europäische Parlament 
hat sich im Zuge dieser Veränderungen in Richtung mehr Legitimität, Transparenz 
und Demokratie entwickelt. 
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Eine grundlegende Arbeit von Hooghe und Marks (2009) befasst sich mit dieser 
Dynamik, indem sie die Konzepte des >permissiven Konsenses= und des >zwingenden 
Dissenses= im Zusammenhang mit der europäischen Integration einführt. Laut dieser 
Konzepte wurde die europäische Integration in der Vergangenheit stark von der 
öffentlichen Meinung beeinflusst(Hooghe & Marks 2009). Die Ära des >permissiven 
Konsenses= bezieht sich auf die Anfänge der europäischen Einigung, als sich die 
politischen Eliten Europas weitgehend einig waren, dass die Gründung einer Union 
wirtschaftlichen Wohlstand bringen würde. Die Schaffung und Entwicklung 
verschiedener Institutionen, die sich aus den zwischen den 1950er und 1980er Jahren 
verabschiedeten Verträgen ergaben, wurde von den europäischen politischen Eliten 
und den nationalen Regierungen stillschweigend gebilligt. Diese 
Führungspersönlichkeiten befürworteten eine tiefere Integration, um den 
Binnenhandel zu fördern und die Position des Kontinents im globalen Handel zu 
stärken, was in der Öffentlichkeit kaum auf Widerspruch stieß. 
 
Der >zwingende Dissens< markiert eine Verschiebung dieser Dynamik, insbesondere 
ab den 1980er Jahren, als die Öffentlichkeit begann, sich kritischer mit dem 
europäischen Projekt auseinanderzusetzen. Die wachsende Skepsis führte zu 
Forderungen nach mehr Transparenz, Rechenschaftspflicht und demokratischer 
Governance in den EU-Institutionen, um Unruhen in der Bevölkerung der 
Mitgliedstaaten vorzubeugen. Diese Debatte befasst sich mit mehreren 
Schlüsselereignissen, darunter die von Charles de Gaulle ausgelöste >Krise des leeren 
Stuhls< (siehe oben). 
  
Mit der Vertiefung der europäischen Integration kam es ebenfalls zu einer Debatte 
über die Abtretung nationaler Kompetenzen durch die Mitgliedstaaten an die 
supranationalen Institutionen der EU. Diese Übertragung von Befugnissen von den 
nationalen Regierungen auf die EU-Ebene wurde von den Bürger*innen, die die 
Auswirkungen auf die Autonomie und Souveränität ihres Landes beobachten, in 
unterschiedlichem Maße akzeptiert. Einige Mitgliedstaaten haben sich für die 
Beibehaltung von mehr Kontrolle ausgesprochen, während andere die Notwendigkeit 
betonten, zu zeigen, wie die europäischen Institutionen die Gesetzgebungsverfahren 
bereits transparenter gemacht haben. Dies wird durch den Transparenzartikel in 
Artikel 10 des Vertrags über die Europäische Union deutlich, in dem beschrieben 
wird, wie die Gesetzgebung so bürgernah wie möglich durchgeführt werden soll. Dies 
wird durch den öffentlichen Zugang zu verschiedenen Datenbanken und anderen 
öffentlichen Quellen erreicht. 
 
Die Entwicklung des Europäischen Parlaments selbst verdeutlicht, wie die politischen 
Verantwortungsträgerin gewissem Maße auf diese Forderungen gehört haben, indem 
die Rolle des Parlaments in Entscheidungsprozessen der EU wesentlich gestärkt 
wurde. Dennoch bleiben weiterhin legitime Kritikpunkte an einzelnen Strukturen und 
Prozessen der EU bestehen.  
  
Eine zentrale, bestehende Kritik am Europäischen Parlament bezieht sich etwa auf 
die >No-Demos<-Theorie, die besagt, dass es in Europa keine homogene 
Bürgerschaft mit gemeinsamen Werten, Kultur und Überzeugungen gibt, was im 
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Konstrukt der EU zu einer inhärent undemokratischen Form der Bürgerschaft führt. 
Befürworter dieser Ansicht argumentieren, dass der EU folglich die wesentlichen 
Merkmale fehlen, um als legitime supranationale Einheit zu funktionieren, die sich 
aus verschiedenen Nationalstaaten zusammensetzt. Weitere Kritiker verweisen auf 
die Beschränkungen des europäischen Wahlsystems, insbesondere darauf, dass die 
Bürger*innen nicht in der Lage sind, Kandidat*innen für das Europäische Parlament 
außerhalb ihres eigenen Landes zu wählen, was die gesamteuropäische 
demokratische Partizipation einschränkt. 
  
Um diese demokratietheoretischen Bedenken auszuräumen, ist die Rolle des 
Europäischen Parlaments bei der Wahl der Europäischen Kommission von 
entscheidender Bedeutung. Das EP leistet einen wichtigen Beitrag zum 
Machtgleichgewicht zwischen den EU-Institutionen. Dieses Verfahren stärkt die 
Demokratie und Transparenz innerhalb der Union, indem es das einzige von den 
Bürger*innen direkt gewählte EU-Organ an der Ernennung der Kommission, dem 
Exekutivorgan der EU, beteiligt. 
 
Das von Hooghe und Marks (2009) erörterte Zusammenspiel zwischen öffentlicher 
Meinung und der Entwicklung der EU  ist auch heute noch ein kritisches Thema. Da 
rechtsgerichtete, identitäre Bewegungen im Europäischen Parlament an Einfluss 
gewinnen und der Euroskeptizismus immer deutlicher zu Tage tritt, ist die 
Notwendigkeit einer transparenten und legitimen Regierungsführung dringender 
denn je. Die Europäische Union und insbesondere das Europäische Parlament stehen 
vor der Herausforderung, ihre demokratische Legitimität durch gewählte Vertreter 
zu demonstrieren, die die Richtung der Europäischen Union bestimmen. 
 
Inmitten dieser politischen Landschaft konzentrieren sich andere EU-Institutionen 
wie der Europäische Rat und der Gerichtshof auf den Schutz der demokratischen 
Werte, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, sowohl im Europäischen 
Parlament als auch in den Mitgliedstaaten, die sie vertreten. Das Engagement der 
Öffentlichkeit für das Europäische Parlament nimmt zu, was sich in einer erhöhten 
Wahlbeteiligung bei den EU-Wahlen widerspiegelt und ein gesteigertes kollektives 
Interesse an den demokratischen Prozessen in der Europäischen Union signalisiert. 
  
 
 
Reflexionsfragen 
Was ist die Geschichte des Europäischen Parlaments? 
Was ist permissiver Konsens? 
Was ist einschränkender Dissens? 
Welche Rolle spielt das Europäische Parlament innerhalb EU? 
Welche politischen Positionen bilden die Fraktionen im Europäischen Parlament 
derzeit ab? 
Vor welchen Herausforderungen steht das Europäische Parlament? 
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Der Europäische Gerichtshof und das Subsidiaritätsprinzip 
Artikel 5 Absatz 3 EUV  
 
Zentrale Themen:  
Europäisches Rechtssystem, juristischer Aktivismus  

 

Die Rechtswissenschaft hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) bis Ende der 
1970er Jahre nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Von diesem Zeitpunkt an 
konzentrierte man sich auf die Frage, wie die europäische Integration durch 
europäisches Recht vorangetrieben werden könnte, wobei der EuGH im Zentrum des 
institutionellen Dreiecks des europäischen Institutionengefüges stand (Cappelletti et 
al. 1986; Weiler 1981; Stein 1981). Politikwissenschaftler interessierten sich aus 
verschiedenen Gründen für das Gericht, darunter der juristische Aktivismus des 
Gerichts, die Macht seiner Entscheidungen und seine Grundlage für die politische 
Ausrichtung als europäischer Oberster Gerichtshof (Stone Sweet 2004; Alter 2009; 
Schmidt & Kelemen 2014; Larsson & Naurin 2016). Diese Bereiche zeigen, wie das 
Gericht den europäischen Integrationsprozess seit seiner Gründung im Jahr 1952 
durch seine Entscheidungen in bestimmten Fällen, Richtlinien und Verordnungen 
maßgeblich beeinflusst hat. Generell kann argumentiert werden, dass der EuGH die 
europäische Integration und die weitere Harmonisierung des Regelwerks begünstigt, 
da alle Mitgliedstaaten an das Gericht gebunden sind (Saurugger & Terpan 2022). 
Seit der Gründung im Jahr 1952 hat sich die Aufgabe des Gerichtshofs - die Wahrung 
des europäischen Rechts durch Mitglieder sicherzustellen - ständig weiterentwickelt. 
Der Vorrang des europäischen Rechts vor dem nationalen Recht wurde immer wieder 
von Mitgliedstaaten angefochten, da sie einen Verlust der Souveränität über ihre 
nationales Justizsystem befürchteten. Mit der Ausweitung der Zuständigkeiten und 
der Harmonisierung der EU-Gesetzgebung sind die Urteile des EuGH jedoch 
zunehmend bestimmend für die europäische Rechtslandschaft geworden (Dehousse 
1998; Saurugger & Terpan 2018). 

Der Vertrag von Paris (1951) und die Römischen Verträge (1957) verliehen dem 
Gerichtshof seine ersten Befugnisse. In diesen Verträgen wurde festgelegt, dass die 
Urteile des Gerichtshofs Vorrang vor dem nationalen Recht haben sollten. Diese 
Bestimmungen waren jedoch nicht eindeutig, was den Vorrang von Richtlinien und 
Verordnungen vor nationalem Verfassungsrecht betrifft. Das Gericht argumentierte, 
dass die Mitgliedstaaten die Verträge unterzeichnet und daher vereinbart hätten, dass 
das EU-Recht Vorrang vor dem sekundären nationalen Recht habe. Der Luxemburger 
Kompromiss von 1966 ermöglichte es den europäischen Mitgliedstaaten, ein Veto 
gegen europäische Rechtsvorschriften einzulegen, was dazu führte, dass 
Mehrheitsentscheidungen nicht möglich waren. Dies führte auch zur >Krise des 
leeren Stuhls= von 1964 (siehe oben), in der Frankreich seine Souveränität gefährdet 
sah. Da es äußerst schwierig war, im Rat einen Konsens zu erzielen, wurde der 
Europäische Gerichtshof in die Situation gedrängt, Rechtsvorschriften zu erlassen, 
die den Mitgliedstaaten einen großen Auslegungsspielraum ließen (Saurugger & 
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Terpan 2022). All diese Entwicklungen führten zu einer noch stärkeren 
wirtschaftlichen Verflechtung und der Europäischen Einheitlichen Akte im Jahr 1986. 
Mehrere Wissenschaftler argumentieren, dass die Einflüsse und Entscheidungen des 
Gerichtshofs weitreichendere Auswirkungen hatten als ursprünglich angenommen 
(Burley & Mattli 1993; Alter 2009). Auf der anderen Seite argumentieren 
Wissenschaftler aus dem gegenteiligen Spektrum, dass die Auswirkungen des 
Gerichtshofs die größeren Mitgliedstaaten der EU begünstigten (Garrett 1995; 
Larsson & Naurin 2016a). 

Juristischer Aktivismus, bei dem Gerichte Entscheidungen treffen, um ihre Stellung 
innerhalb des institutionellen Gefüges zu vertiefen, hat zu einer weiteren Integration 
in der Union geführt. Richtungsweisende Gerichtsurteile haben dafür gesorgt, dass 
der Europäische Gerichtshof einen stetigen Einfluss auf die Harmonisierung von 
Gesetzen und die Durchsetzung seiner Vorrangstellung gegenüber nationalem Recht 
hatte, wodurch eine weitere Integration gewährleistet wurde (Alter 2009; Vauchez 
2015; Cohen 2010). Ein weiterer Aspekt, der die Position des Gerichts stärkt, ist die 
Inanspruchnahme des EuGH durch die Mitgliedstaaten oder untergeordnete 
nationale Gerichte auch in Fällen, in denen dies nicht zwingend vorausgesetzt war. 
Das Ersuchen um Vorabentscheidungen fördert die Integration durch das Recht, da 
EU-Gerichte, nationale Gerichte und private Einrichtungen das Rechtssystem nutzen, 
um ihre Interessen durchzusetzen. Der Einfluss des Europäischen Gerichtshofs hätte 
durch vertragliche Bestimmungen der nationalen Regierungen stärker eingegrenzt 
werden können. Wissenschaftler argumentieren jedoch auch, dass der Europäische 
Gerichtshof nach wie vor den nationalen Regierungen Respekt zollt und dass dieses 
Zusammenspiel zwischen nationalem und EU-Recht die europäische 
Rechtslandschaft weiterhin prägt  (Schütze 2015, Hodson 2022). 
 
Bevor das Subsidiaritätsprinzip 1992 durch den Vertrag von Maastricht formell in das 
Verfassungsrecht der EU aufgenommen wurde, hatte es unter den europäischen 
Entscheidungsträgern bereits große Aufmerksamkeit erlangt. Das Prinzip sollte dazu 
beitragen, die erweiterten Befugnisse der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion, die mit dem Vertrag von Maastricht eingeführt wurden, rechtlich zu 
regeln. In den Debatten um die Subsidiarität, die seit 1984 vor allem vom 
Europäischen Parlament geführt wurden, traten zwei unterschiedliche Auslegungen 
zutage. 
 
Die eine Sichtweise, die vor allem von den Briten vertreten wurde, sah die 
Subsidiarität als Schutz des freien Marktes vor staatlichen Eingriffen und entsprach 
damit einer liberalen Auslegung der Grundrechte. Die andere Sichtweise, die 
insbesondere von der Bundesrepublik Deutschland vertreten wurde, interpretierte 
die Subsidiarität als Mittel zur Bewahrung der hierarchischen Kompetenzstruktur in 
föderalen Systemen, in denen kleinere Einheiten Vorrang vor größeren haben, was 
einem demokratischen Verständnis von Subsidiarität entspricht (Kempen 2016). 
 
Der in Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union verankerte 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewährleistet, dass sich die Maßnahmen der EU-
Institutionen innerhalb bestimmter Grenzen bewegen. Diesem Grundsatz zufolge 
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müssen EU-Maßnahmen geeignet und erforderlich sein, um die angestrebten Ziele 
zu erreichen, ohne den Einzelnen im Verhältnis zu den angestrebten Zielen 
übermäßig zu belasten. In den EU-Vertragstexten wurde die marktliberale Auslegung 
dieses Prinzips als >Grundsatz der Verhältnismäßigkeit< integriert, während die 
demokratisch-kompetente Funktion klar als Subsidiaritätsprinzip definiert wurde. 
Dieses Subsidiaritätsprinzip verlangt, dass die EU nur dann tätig wird, wenn die Ziele 
von den Mitgliedstaaten auf zentraler, regionaler oder lokaler Ebene nicht 
ausreichend erreicht werden können und besser auf Unionsebene verwirklicht 
werden. 
 
Das Subsidiaritätsprinzip stärkt also kleinere Verwaltungseinheiten innerhalb der 
Mitgliedstaaten, indem es ihnen europäische Kompetenzen überträgt. Das deutsche 
Grundgesetz, insbesondere Artikel 23, spiegelt dieses Subsidiaritätsprinzip wider, 
auch wenn die spezifischen Auswirkungen auf die lokale Verwaltung und die 
umfassenderen demokratischen Implikationen nuanciert sind. Das Prinzip wirft auch 
Fragen zur demokratischen Legitimität auf, insbesondere in Bezug auf die 
Kommunalverwaltungen, wo die Ausweitung des Wahlrechts auf EU-Bürger*innen 
bei Kommunalwahlen diskutiert wurde, obwohl sie rechtlich anfechtbar ist (Kempen 
2016). 
 
 
Reflexionsfragen 
Warum und wann wurde der EuGH gegründet? 
Wie hat sich der Zuständigkeitsbereich des EuGH ausgeweitet? 
Wie ist der EuGH aufgebaut? 
Was sind Beispiele für wichtige Urteile des EuGH? 
Wofür wird der EuGH kritisiert? 
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Entscheidungsprozesse in der EU  
 
Zentrale Themen:  
Ordentliches Gesetzgebungsverfahren, Konflikt und Kompromiss durch 
Verhandlungen  
 

Wie im ersten Kapitel beschrieben, sichert das Machtgleichgewicht im 
institutionellen Gefüge der EU die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie innerhalb 
der Europäischen Union. Dieses Machtgleichgewicht basiert auf Montesquieus Idee 
der Sicherung demokratischer Werte im institutionellen Gefüge, das von einer 
Verfassung, entweder in kodifizierter oder nicht kodifizierter Anwendung, begleitet 
wird. Im Falle der EU handelt es sich um eine kodifizierte Verfassung in Form der 
Unionsverträge, wie z. B. dem Vertrag von Lissabon, in welchem die Befugnisse 
zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem 
Gerichtshof klar aufgeteilt sind. 

Mit dem Vertrag von Lissabon wurde zudem das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren eingeführt, das die grundlegende Methode darstellt, nach 
der innerhalb der Europäischen Union Gesetze und Entscheidungen getroffen 
werden. Im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens ist eine gemeinsame 
Verabschiedung erforderlich, bei der die Europäische Kommission ein neues Gesetz 
vorschlägt und der Europäische Rat und das Europäische Parlament über den von der 
Kommission vorgeschlagenen Rechtsakt entscheiden. Nachdem das Verfahren 
durchlaufen ist und das vorgeschlagene Gesetz zu EU-Recht wird, sorgen die 
Kommission und der Europäische Gerichtshof dafür, dass die europäischen Regeln 
und Vorschriften von den Mitgliedstaaten eingehalten werden. 

Die Mitgliedstaaten haben durch ihre Zugehörigkeit zur Europäischen Union bereits 
zugestimmt, dass europäisches Recht in Fällen, in denen die Europäische Union 
zuständig ist oder eine geteilte Zuständigkeit hat, Vorrang vor nationalem Recht hat 
(siehe dazu Kapitel zum Europäischen Gerichtshof und Kapitel zu Artikel 7). Das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren ist eine Methode, die es der EU ermöglicht, als 
supranationale, autonome Institution zu fungieren und über Themen wie 
Agrarnormen oder Fragen des internationalen Handels zu entscheiden (Puetter 
2014). 

Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren wird genau festgelegt, wie der Rat, das 
Parlament und die Europäische Kommission neue Gesetze vorschlagen, ändern oder 
ausführen. Der Rat kann die Vorschläge der Kommission nur dann abändern, wenn 
der Rat dies einstimmig beschließt. Ist dies nicht der Fall, geht das Verfahren in die 
erste Lesung über. Das Verfahren besteht aus bis zu drei Lesungen, in denen 
Gesetzesvorschläge zwischen den verschiedenen Akteuren diskutiert und vermittelt 
werden, um zu entscheiden, ob das neue Gesetz umgesetzt wird oder nicht. Die 
zweite und dritte Lesung sind nur notwendig, wenn der Rat und das Europäische 
Parlament den Gesetzesvorschlägen der Kommission nicht zustimmen. 
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Um sicherzustellen, dass die Verhandlungsphasen nicht erschöpft werden, haben 
informelle Entscheidungsprozesse auch einen starken Einfluss darauf, wie neue 
Gesetze zustande kommen. Zunächst wird jedoch der formale Ablauf erörtert, wie 
diese Gesetze umgesetzt werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass seit dem Vertrag 
von Lissabon eine neue Art der Abstimmung in das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren aufgenommen wurde. Sie wird als >qualifizierte 
Mehrheitsentscheidung= bezeichnet. Dies ist die Art und Weise, in der der Rat 
Entscheidungen trifft, was bedeutet, dass die Länder oder Mitgliedstaaten innerhalb 
der EU nicht einstimmig über einen Gesetzesvorschlag abstimmen müssen. 
Stattdessen ist eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 55 % der Mitgliedstaaten 
(derzeit damit 15 von 27) notwendig, die gemeinsam mindestens 65 % der 
europäischen Bevölkerung repräsentieren müssen. Das bedeutet, dass 
bevölkerungsreiche Länder wie Frankreich oder Deutschland einen gewissen Vorteil 
haben, wenn es darum geht, den Bevölkerungsanteil bei der Abstimmung im Rat zu 
erreichen. 

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU hatte keine formellen 
Auswirkungen auf die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit im Rahmen des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens. Die Vertragsgesetze sahen nicht vor, dass 
ein Mitglied die Union verlässt, daher werden alle Bestimmungen über 55 % der 
Vertreter im Rat und 65 % der Bevölkerung in der Europäischen Union 
aufrechterhalten und bleiben unverändert, auch wenn die EU von 28 auf 27 
Mitgliedstaaten schrumpft. Im Falle des Beitritts neuer Mitglieder zur Europäischen 
Union würden sich keine Änderungen der Qualifizierten Mehrheitsabstimmung 
ergeben, da es sich nicht um nominale Zahlen, sondern um Prozentsätze handelt, die 
sich im Laufe der Zeit ändern können. Beispielsweise erhält das Europäische 
Parlament Sitze, je nachdem, wie groß die Bevölkerung eines Mitgliedstaats ist, was 
demografischen Veränderungen unterliegt (Hudson & Puetter 2022). 

Mangelnde Transparenz war schon immer einer der größten Kritikpunkte an der 
Europäischen Union. Kritiker argumentieren, dass in der EU nicht klar ist, wie 
Entscheidungen zustande kommen und wie die Regierenden über die Tagespolitik 
entscheiden. Dies gilt insbesondere für den Gesetzgebungsprozess. Neben dem 
formalen Ablauf des ordentlichen Gesetzgebungsverfahren sieht die Realität ein 
wenig anders aus. Der informelle Entscheidungsprozess ist in der Praxis mindestens 
genauso wichtig wie der formale Prozess. >Trilog= ist in diesem Zusammenhang der 
Schlüsselbegriff. Dabei handelt es sich um informelle Treffen, an denen alle am 
Entscheidungsprozess Beteiligten teilnehmen. Diese Treffen sind inoffiziell, und es 
ist sehr schwierig, Informationen darüber zu erhalten, was diskutiert wird, um später 
formelle Entscheidungen zu treffen. 

In einer Studie von Cabral (2020) wurden alle parlamentarischen Anhörungen 
ausgewertet, um zu ermitteln, wie viele Triloge stattfanden, an denen das Parlament 
beteiligt war. Auch wenn Informationen hierzu öffentlich sind, ist Transparenz und 
Auffindbarkeit mithin schwierig. In der Studie wurden die Aufzeichnungen aller 
parlamentarischen Anhörungen über einen bestimmten Zeitraum gesichtet, um 
Daten zu sammeln. Die Studie von Cabral (2020) kam zu dem Schluss, dass über 90 



 
 

23 

Prozent der vorgeschlagenen Gesetze nach der ersten Lesung beschlossen werden. 
Dies liegt nicht daran, dass die vorgeschlagenen Gesetze von der Kommission bereits 
perfekt ausgearbeitet sind, sondern an informellen Treffen, bei denen die beteiligten 
Akteure bereits wissen, worüber sie abstimmen und Mehrheiten oder Allianzen 
gebildet haben, bevor der Vorschlag aufgrund von Trilogen in die erste Abstimmung 
kommt. 

Der Prozess der Rechtsetzung beginnt mit der Kommission. Daher ist es nützlich zu 
verstehen, wie die Kommission gewählt wird und wie sie an die Macht kommt. Seit 
den Wahlen zum EU-Parlament im Jahr 2020 gibt es das System der 
Spitzenkandidaten, bei dem jede politische Partei im Parlament eine 
Spitzenkandidat*in aufstellt, hinter dem sie sich alle für den Posten des Kommissars 
versammeln. Nach den Wahlen im Jahr 2020 zeigte sich jedoch, dass das System 
noch nicht voll funktionsfähig war, da Ursula von der Leyen ihr Amt als 
Kommissionspräsidentin erhielt, ohne dass sie zu Beginn der Wahl als 
Spitzenkandidatin aufgestellt worden war. 

Das Spitzenkandidaten-System soll den europäischen Bürger*innen bei der Wahl der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments Transparenz verschaffen und somit auch 
wissen, wen sie als Spitzenkandidat*in wählen, falls die gewählte Partei eine Mehrheit 
im Parlament erzielen kann. Die Ergebnisse der Wahlen zum EU-Parlament 2024 
haben gezeigt, dass sich der Prozess ständig weiterentwickelt und die EU Defizite 
zugeben muss. Ein transparentes und legitimes Wahlverfahren ist notwendig, damit 
die EU das Vertrauen ihrer Wählerinnen und Wähler weiter gewinnen kann, und muss 
sich auch nach den Wahlen 2024 weiter entwickeln. 

 
Reflexionsfragen 
Wer entscheidet was in der EU? 
Welche Rolle spielt die Europäische Kommission innerhalb der EU? 
Wie läuft der Gesetzgebungsprozess ab? 
Wie interagieren die europäischen Institutionen miteinander? 
Was sind Defizite des Gesetzgebungsprozesses und welche Lösungsansätze gibt es? 
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Mitgliedstaaten und der EU-Rahmen zur Wahrung des 
Rechtsstaatsprinzips: Artikel 7 EUV  
 
 
Zentrale Themen: 
Multinationale Zusammenarbeit, Rechtsstaatlichkeit  
 

Das Rechtsstaatsprinzip bindet nach Art. 2 EUV alle Institutionen und 
Mitgliedsstaaten an die Einhaltung des EU-Rechts. Vorabentscheidungsverfahren des 
Europäischen Gerichtshofs sind daher wichtig, um sicherzustellen, dass das EU-
Recht in den Mitgliedstaaten eingehalten wird. Diese Urteile haben Vorrang in 
Bereichen, in denen die EU zuständig ist oder eine geteilte Zuständigkeit hat. 
Vorabentscheidungen ergehen, wenn nationale Gerichte aus den EU-Mitgliedstaaten 
den Gerichtshof um Rat fragen, wie Verträge, Urteile oder Richtlinien im Falle von 
Unstimmigkeiten auszulegen sind. Ein Kritikpunkt an diesem Mechanismus ist, dass 
es unteren Gerichten oder Privatpersonen ermöglicht, die Auslegungen höherer 
nationaler Gerichte zu umgehen, indem sie den Gerichtshof der Europäischen Union 
direkt um eine Auslegung ersuchen (Alter 1996). Folglich besteht der Hauptzweck 
von Vorabentscheidungsverfahren darin, sicherzustellen, dass das EU-Recht in allen 
EU-Mitgliedstaaten einheitlich ausgelegt wird. 

Die Europäische Kommission oder, in seltenen Fällen, die Mitgliedstaaten können 
nach Art. 7 EUV ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Ein solches Verfahren 
wird gegen einen EU-Mitgliedstaat eingeleitet, der beschuldigt wird, bestimmte 
Vorschriften des EU-Rechts nicht einzuhalten. Vertragsverletzungsverfahren sind 
selten, da Vergeltungsmaßnahmen des beschuldigten Mitgliedstaates innerhalb des 
institutionellen Rahmens oder des Gesetzgebungsverfahrens mehr Schaden als 
Nutzen anrichten könnten (Saurugger & Tarpan 2017). 

Als Hüterin der Verträge ist die Europäische Kommission zusammen mit dem 
Gerichtshof in erster Linie für die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren 
zuständig. Diese Anhörungen betreffen in der Regel die vier Grundfreiheiten, zu 
denen der freie Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr gehören 
(Saurugger & Tarpan 2024). In anderen Fällen kann das Verfahren EU-
Zuständigkeiten betreffen. So hat der Gerichtshof der Europäischen Union 
beispielsweise Frankreich wegen übermäßiger NO2-Belastungen mit einer Geldbuße 
belegt. 

Ein prominenter Vertragsverletzungsfall, der in den Medien große Aufmerksamkeit 
erregte, betraf Verfahren zu Polen und Ungarn. Die Europäische Kommission leitete 
diese Verfahren ein, nachdem sie in beiden Ländern Rechtsverstöße festgestellt hatte. 
Polen beispielsweise erließ gesetzliche Richtlinien, die die Befugnisse des 
Verfassungsgerichts aushöhlten und die Macht der Zentralregierung stärkten. 
Ungarn sah sich aus verschiedenen Gründen mit Kritik konfrontiert, unter anderem 
wegen der von der Regierung ergriffenen Maßnahmen zur Einschränkung der 
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Meinungsfreiheit und zur Kontrolle der Medien durch staatliche Kanäle, wodurch die 
Pressefreiheit eingeschränkt wurde. Die größte Sorge in beiden Ländern galt den 
Versuchen der nationalen Regierungen, Einfluss auf die Justizsysteme zu nehmen 
und so die Unabhängigkeit der Justiz zu beeinträchtigen und Macht zu konsolidieren. 

Infolgedessen hat die Europäische Kommission 2017 für Polen und 2018 für Ungarn 
nach mehreren Versuchen, Bedenken zu äußern, ein Verfahren nach Artikel 7 
eingeleitet. 

Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) bietet einen strukturierten 
Mechanismus, um gegen Risiken und Verstöße gegen die EU-Werte in den 
Mitgliedstaaten vorzugehen. Artikel 7(1) dient als präventives Instrument, um 
eindeutigen Gefahren eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die EU-Werte zu 
begegnen. Er ermöglicht die Einleitung des Verfahrens durch ein Drittel der 
Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament oder die Europäische Kommission. 
Daraufhin kann der Rat der EU mit einer Vier-Fünftel-Mehrheit feststellen, dass eine 
solche Gefahr besteht, und Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat richten. 
Artikel 7(2) verschärft diesen Prozess, indem er einen Mechanismus vorsieht, mit 
dem das Vorliegen einer schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung der EU-
Werte festgestellt werden kann, wozu eine einstimmige Feststellung durch den 
Europäischen Rat erforderlich ist. Schließlich führt Artikel 7(3) Sanktionen ein, 
darunter die Aussetzung der Stimmrechte im Rat, die mit qualifizierter Mehrheit 
beschlossen werden kann. Der derzeitige Stand der Verfahren nach Artikel 7 gegen 
Polen und Ungarn zeigt, wie sehr sich die EU für die Wahrung ihrer Grundwerte 
einsetzt. In Polen überwacht die Europäische Kommission weiterhin die 
Justizreformen und die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit, während in Ungarn das 
Europäische Parlament und die Kommission die Maßnahmen in Bezug auf die 
Unabhängigkeit der Justiz, die Medienfreiheit und die Grundrechte prüfen. Diese 
laufenden Verfahren unterstreichen die Entschlossenheit der EU, gegen 
Bedrohungen ihrer Grundsätze vorzugehen, auch wenn es politisch schwierig ist, 
einen Konsens für ein entschlossenes Vorgehen nach Artikel 7 zu finden. (Waldhof & 
Neumeier 2021). 

Je komplexer ein politisches Problem und je dramatischer seine Folgen sind, desto 
unzureichender erscheint jeder Vorschlag, wenn er das Problem nicht sofort löst. Es 
ist ein weit verbreiteter Trugschluss, die Schwere eines Problems auf das Versagen 
der politischen Akteure zu schieben, die mehr als einen Schritt zur Lösung des 
Problems benötigen (Lindblom 1959). Das Problem der Aushöhlung der 
Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Institutionen durch die ungarische und 
die polnische Regierung ist schwerwiegend und darf nicht unterschätzt werden. 
Beide Mitgliedstaaten haben Rechtslagen geschaffen, die das Unionsrecht 
missachten, die Unabhängigkeit ihrer Gerichte unterminieren, die Opposition 
verfolgen und die fragilen sozialen Bedingungen, die für politische Freiheit 
notwendig sind, systematisch untergraben. Dies stellt nicht nur eine Bedrohung für 
die Unionsbürger in diesen Ländern dar, sondern für die Europäische Union 
insgesamt. Die alltägliche Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und Verwaltung 
der Mitgliedstaaten beruht auf dem Vertrauen darin, dass in der gesamten Union die 
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gleichen rechtsstaatlichen und grundrechtlichen Garantien gelten. Ohne dieses 
Vertrauen wäre es nicht zu rechtfertigen, polnische Haftbefehle oder ungarische 
Vollstreckungstitel in Deutschland ohne gründliche rechtliche Prüfung zu 
vollstrecken oder Flüchtlinge in diese Länder weiter zu verteilen. Dieses Vertrauen 
ist in Bezug auf Polen und Ungarn tief erschüttert, was zu erheblichen Rissen in der 
alltäglichen Zusammenarbeit von Verwaltung und Justiz geführt hat. Die Einhaltung 
dieser Standards zu gewährleisten, ist notorisch schwierig. 

In föderalen Staaten gibt es für die zentrale Ebene nur wenige Möglichkeiten, 
grundlegende Differenzen in Rechts- oder Verwaltungsfragen zu lösen, wenn die 
unteren Verwaltungsebenen nicht am institutionellen Problemlösungsprozess 
teilnehmen. Auch die Europäische Union hat nur begrenzte Möglichkeiten, die 
rechtsstaatlichen und demokratischen Werte, zu denen sie sich in Artikel 2 EUV 
verpflichtet hat, gegenüber den Mitgliedstaaten durchzusetzen. Die Union kann keine 
nationalen Gesetze für ungültig erklären oder die Polizei zum Schutz von 
Demonstranten einsetzen. Selbst wenn sie es könnte, kann man sich die Folgen nur 
vorstellen. Die Erfahrungen mit massiven politischen Interventionen, wie die 
Konfrontation mit der österreichischen FPÖ zu Beginn des Jahrtausends zeigte, sind 
bestenfalls durchwachsen. Obwohl die Union nicht völlig machtlos ist - sie kann 
autoritäre Justiz- und Mediengesetze überprüfen und für unanwendbar erklären, 
wenn sie das Unionsrecht berühren -, bleibt die Durchsetzung solcher 
Entscheidungen eine Herausforderung, wie die bedeutenden Urteile zur polnischen 
Justizreform oder zur Pensionierung ungarischer Richter zeigen. Hunderte von 
Richterernennungen können nicht einfach rückgängig gemacht werden. Zwar sieht 
Artikel 7 EUV ein spezielles Verfahren zur Aussetzung der Mitwirkungsrechte in den 
Unionsorganen bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Grundwerte vor, doch ist 
dafür ein einstimmiger Beschluss aller Mitgliedstaaten erforderlich. Auch wenn der 
betroffene Mitgliedstaat kein Stimmrecht hat, ist das Verfahren hürdenreich, da sich 
immer ein Verbündeter finden lässt oder die politischen Risiken einer weiteren 
Eskalation zu hoch erscheinen. 

Um ihre politische Macht auszuspielen, könnten die EU-Institutionen ihre Zahlungen 
einstellen. Die Geberländer haben die Verhandlungen über den mehrjährigen 
Finanzrahmen häufig genutzt, um politische Ziele zu verfolgen, und die Euro-Rettung 
beruht auf der Durchführung von Strukturreformen als Gegenleistung für die 
Finanzhilfe. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission für einen 
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus basierte auf einer logischen Intuition: 
Mitgliedstaaten, die ihre rechtsstaatlichen Institutionen und das Fundament der 
Union untergraben, können nicht gleichzeitig Milliarden von Euro an Unionsgeldern 
erhalten, insbesondere wenn diese Gelder zur Unterstützung des Klientelismus der 
Regierung verwendet werden. Die Union darf nicht blindlings die korrupten Praktiken 
autoritärer Regierungen finanzieren. Die Idee des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus 
geht noch weiter: Gelder sollten nicht nur dann zurückgehalten werden, wenn 
Korruption und Veruntreuung die angestrebten politischen Zwecke gefährden, 
sondern auch, wenn europäische Gelder in ein Umfeld fließen, in dem 
rechtsstaatliche Mindeststandards nicht mehr gewährleistet sind. Während man sich 
über die kurzfristigen Auswirkungen solcher Kürzungen keine Illusionen machen 
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sollte, bleibt der Grundgedanke richtig. Die Verteilung von Geldmitteln ist eines der 
wenigen Durchsetzungsinstrumente, die die Union hat, und sie sollte es nutzen. Die 
Verknüpfung von finanziellen Zahlungen mit politischen Bedingungen wirft 
komplexe rechtliche und politische Fragen auf. Föderale Systeme, die politische 
Differenzen zulassen wollen, müssen vorsichtig sein, wenn sie den Kauf von 
politischer Kooperation durch finanzielle Zahlungen zu leicht machen. 
Verfassungsrechtliche Regelungen, wie sie im Grundgesetz zu finden sind, zielen 
darauf ab, solche Mechanismen zu begrenzen. Auch andere demokratische Systeme 
wie die USA lassen solche Steuerungen nur unter bestimmten Bedingungen, die die 
Autonomie der Bundesstaaten nicht untergraben, zu. 

 
Reflexionsfragen 
Auf welchen Werten beruht die EU? 
Welche Mechanismen gibt es, um sicherzustellen, dass die Werte der EU gewahrt 
bleiben? 
Wie geht die EU mit Vertragsverletzungen durch Mitgliedstaaten um? 
 
 

Europas Rolle in der Welt  
 
Zentrale Themen:  
Multilateralismus, Globalisierung  
 
 
Seit ihren Anfängen musste die Europäische Union mit verschiedenen Krisen 
umgehen. In Anbetracht der jüngsten Ereignisse wie der Finanzkrise von 2007, der 
Migrationskrise und der COVID-19-Pandemie hatte die EU mehrfach Gelegenheit, 
ihre Leistungsfähigkeit unter Stress zu beweisen. Die Schlussfolgerungen, die 
gezogen werden können, sind gemischter Natur. Einige Krisen wurden besser 
bewältigt als andere, und verschiedene Ergebnisse waren suboptimal. 
Nichtsdestotrotz wird deutlich, wie eine Koalition aus 27 Staaten nach dem Brexit - 
der auch als eine Art Krise für die Union angesehen werden könnte - 
Herausforderungen gemeinsam bewältigen und Kompromisse finden musste. 
 
Seit dem Vertrag von Lissabon haben sich die Entscheidungsprozesse in der 
Europäischen Union weiterentwickelt. Mit der Abschaffung des Systems der drei 
Säulen der EU ist das ordentliche Gesetzgebungsverfahren an seine Stelle getreten. 
Kombiniert wurde dieses mit dem System der Zuständigkeiten, die die Union in 
verschiedenen Politikbereichen innerhalb der europäischen Grenzen bearbeitet. 
Einer der wichtigsten Kritikpunkte an der EU ist, dass ihr bürokratisches System zu 
groß und zu langsam ist, wodurch der Entscheidungsprozess voller Hindernisse und 
Ineffizienzen ist. 
 
Als die COVID-19-Pandemie den Kontinent heimsuchte und über eine Million 
Todesopfer forderte, wurden die Stimmen der Kritiker lauter. Mehrere Länder 
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versuchten, ihren eigenen Interessen den Vorrang zu geben, indem sie medizinische 
Güter bevorrateten, anstatt sie zu teilen. Einige Politiker*innen ließen sich auf 
dubiose Geschäfte ein, und die Pharmaindustrie geriet mit den Regierungen in einen 
Konflikt darüber, ob sie ihre Patente teilen sollte (Stevis-Grineff & Erlanger 2021). 
Andererseits gelang es der Europäischen Union, einen Notfallfonds für alle ihre 
Mitgliedstaaten in Höhe von 750 Milliarden Euro zu schaffen, um ihnen bei der 
wirtschaftlichen Erholung von dieser weltweiten Pandemie zu helfen. Dieses 
Finanzhilfepaket wurde innerhalb von vier Tagen beschlossen. Im Vergleich dazu 
brauchte eine ähnliche Maßnahme in den Vereinigten Staaten sechs Monate, um den 
Kongress zu passieren (Schmidt 2020). 
 
Die Fähigkeit der EU, Krisen zu bewältigen, spiegelt ihre komplexe Struktur und die 
Notwendigkeit von Kompromissen zwischen ihren Mitgliedstaaten wider. Trotz der 
Kritik an der Ineffizienz zeigt die Reaktion der Union auf Notfälle wie die COVID-19-
Pandemie, dass sie bei Bedarf schnell und effektiv handeln kann. Der 750-Milliarden-
Euro-Notfallfonds ist ein Beweis für die Fähigkeit der EU, Ressourcen zu mobilisieren 
und ihre Mitglieder in Zeiten der Not zu unterstützen. 
 
Dies verdeutlicht den doppelten Charakter der Wirksamkeit der EU. Sie arbeitet nicht 
immer effizient, aber in einigen Fällen ist sie bemerkenswert gut. Diese Zweiteilung 
lässt sich anhand von Krisen analysieren, wobei sowohl die Stärken als auch die 
Schwächen der Union deutlich werden. Die Leistung der Europäischen Union in 
Krisenzeiten ist ein vielschichtiges Thema. Während die Union für ihre 
bürokratischen Ineffizienzen kritisiert wurde, hat sie auch bewiesen, dass sie unter 
Druck entschlossen handeln kann. Die Reaktion der EU auf die jüngsten Krisen, 
darunter die Finanzkrise, die Migrationskrise und die COVID-19-Pandemie, zeigt 
sowohl ihre Stärken als auch verbesserungswürdige Bereiche auf. Durch die Analyse 
dieser Reaktionen können wir ein tieferes Verständnis für die komplexe Dynamik der 
EU und ihre laufenden Bemühungen zur Verbesserung ihrer Effektivität angesichts 
künftiger Herausforderungen gewinnen. 
 
Da sich der Krieg in der Ukraine zu einem Konflikt entwickelt hat, der Parteien auf 
der ganzen Welt beschäftigt, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die EU und darauf, 
wie sie mit dieser geopolitischen Krise in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft umgeht. 
Dieses Kapitel soll Aufschluss darüber geben, wie sich die EU in Zukunft 
weiterentwickeln könnte und in welche Richtung sich der institutionelle Rahmen der 
EU entwickeln könnte. 
 
In der Literatur wird dies als eine Machtverschmelzung angesehen. Ohne die Fusion 
als Mitgesetzgeber hätte das Europäische Parlament Schwierigkeiten, seine 
Kontrollfunktion auszuüben und seine Rolle bei der Aufrechterhaltung des 
Kräftegleichgewichts innerhalb der Union zu spielen. Der Rat hat heute eine ähnliche 
Funktion wie ein Oberhaus in parlamentarischen Zweikammersystemen. Es wird 
jedoch immer schwieriger, innerhalb dieser Kammern einen Konsens zu erzielen. 
Diese Schwierigkeit wird noch dadurch verschärft, dass sich die politischen 
Gruppierungen innerhalb des EP aufgrund ideologischer Differenzen immer weiter 
voneinander entfernen (Ripoll & Servent 2018; Costa 2001). 
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Macht wird auch durch den Europäischen Rat, den Rat und die Kommission der EU 
gebündelt, was sich in ihren Exekutivbefugnissen widerspiegelt. Andere 
Institutionen, die unabhängig von den traditionellen Institutionen agieren, haben 
ebenfalls Exekutivbefugnisse erhalten, wie etwa die Europäische Zentralbank, die als 
Novum kategorisiert werden kann (Hodson 2022). Andere Exekutivbefugnisse sind 
klar voneinander getrennt, was bei den EU-Agenturen zu beobachten ist, die weniger 
Befugnisse haben als ihre Pendants in den USA. Diese Agenturen wurden häufig in 
Krisenzeiten eingerichtet, um bestimmte Verfahren zu gewährleisten und festzulegen 
sowie Daten zur Unterstützung von Entscheidungsträgern zu sammeln. Eine 
institutionelle Frage, die sich auch in Zukunft stellen wird, ist, ob die Befugnisse 
weiterhin verschmolzen oder getrennt werden. 
 
Van Middelaar sowie Csehi und Puetter argumentieren, dass der Europäische Rat seit 
seiner Gründung im Jahr 1975 und dem Vertrag von Maastricht zu einer der 
mächtigsten Institutionen innerhalb der EU geworden ist. Er beauftragt den 
Ministerrat mit Aufgaben und gibt der Union eine allgemeine Richtung vor, in die sie 
sich entwickeln soll (Van Middelaar 2019; Csehi & Puetter 2021). 
 
Mit Blick auf die Zukunft steht die EU vor zahlreichen Herausforderungen, die ihren 
künftigen institutionellen Rahmen prägen werden. Der Krieg in der Ukraine ist nur 
eine von vielen geopolitischen Krisen, die die Fähigkeit der Union zu kohärentem und 
effektivem Handeln auf die Probe stellen. Die Reaktion der EU auf diese Krise, wie 
auch auf frühere Krisen, wird wahrscheinlich ihre strukturelle Entwicklung 
beeinflussen. 
 
Auf ihrem weiteren Weg wird das Gleichgewicht zwischen fusionierten und 
getrennten Zuständigkeiten ein entscheidender Faktor bleiben. Die Fähigkeit, ihren 
institutionellen Rahmen als Reaktion auf internen und externen Druck anzupassen 
und weiterzuentwickeln, wird über die künftige Effizienz und Stabilität der Union 
entscheiden. Die Rolle des Europäischen Rates bei der Festlegung der Richtung der 
Union wird in diesem laufenden Prozess von zentraler Bedeutung sein. 
 
Der Umgang der EU mit Krisen, vom Krieg in der Ukraine bis hin zu umfassenderen 
geopolitischen Herausforderungen, unterstreicht die Bedeutung ihrer institutionellen 
Entwicklung. Das Zusammenspiel zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat, 
der Kommission und anderen autonomen Institutionen wird die Zukunft der Union 
bestimmen. Durch die Analyse dieser Dynamik gewinnen wir ein tieferes Verständnis 
der EU-Governance und ihrer möglichen Entwicklung in den kommenden Jahren. 
 
Das Europäische Parlament hat die Konferenz über die Zukunft Europas 
vorgeschlagen, die heute mit der Ausarbeitung neuer Verträge beauftragt ist, die den 
institutionellen Rahmen der EU verbessern sollen. Eine künftige Idee könnte darin 
bestehen, dem EP wie den nationalen Parlamenten ein Initiativrecht einzuräumen 
und damit seine Gesetzgebungsbefugnis und Kontrollmöglichkeiten zu stärken. Die 
Kommission wird jedoch an ihrem alleinigen Recht, neue Gesetze vorzuschlagen, 
festhalten. Diese Möglichkeit der institutionellen Entwicklung würde einen Wandel 
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hin zu mehr demokratischer Beteiligung am Gesetzgebungsprozess der EU 
markieren (Hodson et al. 2022). 
 
 
Reflexionsfragen 
Welche Ungleichheiten innerhalb der EU bestehen weiterhin? 
Welche Zukunftsszenarien gibt es für die EU? 
Was sagen Wissenschaftler über die mögliche Weiterentwicklung der EU? 
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Unterrichtsbeispiele 
 

Seit seiner Gründung verfolgt das Projekt >EU goes School< (EGS-LAB) einen 
praxisorientierten Ansatz für die Ausbildung von (zukünftigen) Lehrer*innen in der 
EU-Bildung. Das Projekt zielt darauf ab, die traditionell getrennten Phasen der 
Lehrerausbildung – Student*innen, Referendar*innen in der praktischen Ausbildung 
und praktizierende Lehrer*innen - zu verbinden. Im Rahmen von zwei Seminaren, die 
an der LMU München durchgeführt wurden, kooperierten wir mit einer örtlichen 
Schule und schickten Lehramtsstudent und ihre Betreuer*innen zum 
Seminarunterricht und zu einer Exkursion nach Straßburg. 

Zusätzlich zu den regulären Interaktionen im Seminar arbeiteten Student*innen und 
Lehramtsstudent*innen zusammen, um Unterrichtsbeispiele zu entwickeln. Auf diese 
Weise konnten die Studierenden ihre Lernfortschritte präsentieren und praktische 
Erfahrungen in der Unterrichtsplanung sammeln, die für ihren künftigen Beruf 
unerlässlich sind. Unter der Aufsicht und mit dem Fachwissen der Referendar*innen 
testeten die Studierenden ihren Unterricht zudem in realen Klassenzimmern und 
verfeinerten ihre Ideen anhand der praktischen Ergebnisse. Um die Studierenden 
zusätzlich zu motivieren und zu ermutigen, wurden sie darüber informiert, dass ihre 
Unterrichtsstunden in diesem Handbuch veröffentlicht werden. 

 Auf diese Weise stellte das Projektteam insgesamt sechs Unterrichtsbeispiele 
zusammen, die jeweils auf bestimmte Themen, Lernziele und Zielgruppen 
(entsprechend den jeweiligen ISCED-Stufen1) ausgerichtet sind: 

  

Thema Zielsetzung ISCED 
Stufe 

EU-Grundwerte ● Erweiterung der 
Fachkenntnisse in den 
Bereichen policy und polity 

● Förderung der politischen 
Urteilskompetenz  

1-2 

                                                      
1 1 = Primarbereich, 2 = Sekundarbereich I, 3 = Sekundarbereich II 
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Der Euro als Währung der 
Europäischen Union 

● Erweiterung der 
Fachkenntnisse in den 
Bereichen policy und polity 

● Förderung der politischen 
Urteilskompetenz  

1 

Der institutionelle Aufbau der 
EU 

● Erweiterung der 
Fachkenntnisse im Bereich 
polity 

● Förderung der 
sozialwissenschaftlichen 
Methodenkompetenz 

2-3 

Einfluss der Mitgliedsstaaten auf 
die europäische Gesetzgebung 

● Erweiterung der 
Fachkenntnisse im Bereich 
politics 

● Förderung der politischen 
Urteilskompetenz 

2-3 

Lebensmittelsicherheit und 
Verbraucherschutz als 
Aufgabenbereich der EU 

● Erweiterung der 
Fachkenntnisse im Bereich 
policy 

● Förderung der politischen 
Urteilskompetenz 

1-2 

Lehrkräfte und Pädagog*innen werden ermutigt, diese Unterrichtsbeispiele für ihre 
Ziele und Aktivitäten zu nutzen und nach Bedarf anzupassen. Die einzelnen 
Ausarbeitungen finden sich hierzu inkl. Material im Anhang. 
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Evaluation von Lernmaterialien zur EU 
 
Die Europäische Union stellt eigene Unterrichtsmaterialien bereit, die digital in der 
sogenannten Lernecke (Learning Corner) verfügbar sind: https://learning-
corner.learning.europa.eu/index_de. 
 
Ein Großteil der Unterrichtsmaterialien ist in mehreren Sprachen, meist sogar in allen 
24 Amtssprachen, verfügbar. Diese Materialien umfassen verschiedene Formate wie 
Broschüren, Videos oder Spiele und richten sich je nach Angebot an Schülerinnen 
und Schüler der Primar- und Sekundarstufe. Die Einordnung erfolgt in vier 
Altersgruppen: >Bis zu 9 Jahren<, >9 bis 12 Jahre<, >12 bis 15 Jahre< und >Ab 15 
Jahren<. 
 
Die Plattform wird kontinuierlich weiterentwickelt und bietet neben der 
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien auch Möglichkeiten zur Vernetzung mit 
anderen Lehrkräften, Informationen zu Austauschmöglichkeiten und anderen 
Angeboten sowie aktuelle Meldungen zu relevanten Neuigkeiten oder Wettbewerben. 
 
Derzeit (Stand: August 2024) sind insgesamt 151 Unterrichtsmaterialien in der 
Datenbank verfügbar. Diese Fülle an Angeboten kann auf den ersten Blick 
überwältigend wirken, doch eine Eingrenzung nach Schlüsselwörtern, 
Altersgruppen, Themenbereichen oder Formaten ist über Filter möglich. 
 
Um eine weitergehende didaktische Einordnung und Bewertung einzelner Angebote 
zu ermöglichen, wurden im Rahmen des Projekts >EU goes School< mehrere 
Unterrichtsmaterialien von Mitarbeitenden der LMU München stichprobenhaft 
evaluiert. Zur Standardisierung und Objektivierung wurde ein Evaluationsbogen 
verwendet, der sich weitgehend an den Kriterien des >Materialkompass< der 
Verbraucherzentrale Bundesverband (https://www.vzbv.de/qualitaetskriterien-fuer-
unterrichtsmaterial) orientiert. 
 
Nachfolgend findet sich eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Evaluationserkenntnisse. Eine tabellarische Übersicht sowie die einzelnen 
Bewertungsbögen können im Anhang eingesehen werden. 
 
 

Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse 
 
Im Rahmen der Evaluation wurden insgesamt 22 Unterrichtsmaterialien analysiert. 
Auffällig bei der anfänglichen Auswahl war ein Überhang an Angeboten für die 
Altersgruppen >Ab 15 Jahren< (99) sowie >12 bis 15 Jahre< (78), während für die 
jüngeren Altersgruppen >9 bis 12 Jahre< (42) und >Bis 9 Jahre< (37) weniger 
Materialien vorhanden sind. Es ist zu beachten, dass einige Materialien mehreren 
Altersgruppen zugeordnet sind. 

https://learning-corner.learning.europa.eu/index_de
https://learning-corner.learning.europa.eu/index_de
https://www.vzbv.de/qualitaetskriterien-fuer-unterrichtsmaterial
https://www.vzbv.de/qualitaetskriterien-fuer-unterrichtsmaterial
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Die Stichprobe umfasste verschiedene Formate: vier Broschüren bzw. Bücher, sechs 
digitale Spiele, vier Quiz, zwei analoge Rollenspiele, fünf Videos und eine interaktive 
Webseite. Die Zuordnung der Gutachterinnen und Gutachter erfolgte zufällig. 

Der Evaluationsbogen ist in folgende Abschnitte unterteilt, die eine schrittweise 
Bearbeitung ermöglichen: 

1. Allgemeines (Grundinformationen wie Titel, Zielgruppe und 
Kurzbeschreibung des Angebots) 

2. Ausschlusskriterien (Prüfung auf mögliche Verletzungen ethischer oder 
pädagogisch-didaktischer Standards) 

3. Inhaltliche Dimension (Bewertung inhaltlicher Aspekte wie Sachrichtigkeit 
und Themenwahl) 

4. Didaktische Dimension (Bewertung didaktischer Aspekte wie 
Kompetenzorientierung und Methodenwahl) 

5. Gestalterische Dimension (Bewertung gestalterischer Aspekte wie Struktur 
und Zugänglichkeit) 

6. Innovative Dimension (Bewertung des Innovationsgrads in den Bereichen 
Inhalt, Didaktik und Gestaltung) 

7. Gesamtbeurteilung (Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse sowie ggf. 
weiterführende Kommentare und Empfehlungen) 

Die Kriterien in den Abschnitten 3 bis 6 wurden auf Basis eines Punktesystems von 1 
(sehr negativ) bis 5 (sehr positiv) sowie zugehörigen Erläuterungen bewertet. Am 
Ende jedes Abschnitts wird eine Durchschnittsbewertung berechnet. Für die 
Gesamtbeurteilung werden diese Durchschnittswerte addiert und durch die Anzahl 
der Dimensionen geteilt. Dezimalstellen werden für eine bessere Übersicht 
entsprechend auf- oder abgerundet (Beispiel: 3,6 → 4). 

Die Ergebnisse zeigen insgesamt ein gemischtes Bild. Die meisten Angebote 
erreichen durchschnittliche Gesamtbewertungen zwischen 3 und 4 
(Broschüren/Bücher: Ø 3,18; SD = 0,89, digitale Spiele: Ø 3,46; SD = 0,73; analoge 
Rollenspiele: Ø 3,28; SD = 0,39; interaktive Webseite: 3,7). Eine auffällige Differenz 
zeigt sich bei den Materialien der Kategorien >Quiz< und >Videos< mit einer 
durchschnittlichen Bewertung von 2,66 (SD = 0,68) bzw. 2,2 (SD = 0,67). Hier wurde 
häufig bemerkt, dass die Filme aufgrund ihrer meist kurzen Länge oft nur 
oberflächliches Faktenwissen und einfache Botschaften ohne tiefere Einordnung 
vermitteln. Auch die Quizfragen verbleiben fast ausschließlich auf der Ebene der 
Reproduzierung von abstraktem Wissen. 

Besonders positiv hervorzuheben sind die formatübergreifende Gestaltung (Ø = 3,84; 
SD = 0,68) und weitgehend der Inhalt (Ø 3,14; SD = 0,89) der Materialien. Geringere 
Durchschnittswerte ergeben sich hinsichtlich der didaktischen Dimension (Ø 2,42; 
SD = 1,15) und des Innovationsgrads (Ø = 2,59; SD = 1,09), wobei es hier deutliche 
Unterschiede zwischen den Formaten gibt. Formate mit größerem didaktischen 
Gestaltungspotential wie >Digitale Spiele< (Ø = 2,98; SD = 1,1) oder >Rollenspiele< (Ø 
= 3,65; SD = 0,21) schneiden besser ab als >Videos< (Ø = 1,62; SD = 1,25) oder 
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Broschüren (Ø = 1,9; SD = 1,15). Ähnliche Ergebnisse zeigen sich beim 
Innovationsgrad, wo etwa >Digitale Spiele< (Ø = 3,11; SD = 0,93) sichtlich vor 
>Videos< (Ø = 1,5; SD = 0,7) liegen. 

Erfreulicherweise verletzte keines der untersuchten Materialien ausdrücklich die 
Ausschlusskriterien. Allerdings wurde kritisch angemerkt, dass die 
Unterrichtsmaterialien selten kritische Perspektiven oder alternative Sichtweisen auf 
die präsentierten Inhalte, Strukturen oder Prozesse der Europäischen Union 
einbeziehen. Dies ist teilweise auf den Umfang und die Möglichkeiten der jeweiligen 
Angebote zurückzuführen, sollte aber bei der Nutzung im Unterricht berücksichtigt 
werden. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Lernecke ein breites Spektrum an 
Unterrichtsmaterialien zur Thematisierung der EU bietet, von klassischen Formaten 
wie Broschüren und Videos bis hin zu interaktiven digitalen Spielen. Viele Materialien 
überzeugen durch ihre Gestaltung sowie die Auswahl und Sachrichtigkeit der Inhalte. 
Unterschiede zeigen sich je nach Kategorie in der didaktischen Aufbereitung und 
dem Innovationsgrad. Kaum ein Angebot erfüllt, wenig überraschend, für sich allein 
die anspruchsvollen Kriterien moderner, kompetenzorientierter Lehr-Lern-Prozesse. 
Eine geeignete didaktische Einbettung durch die jeweilige Lehrperson, die den 
Kontext hinsichtlich des Lernziels und der Zielgruppe berücksichtigt, ist daher 
entscheidend. 
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Bedingungsanalyse 

Die 5. Klasse einer Mi琀琀elschule besteht aus 21 Schülerinnen und Schülern (SuS) und weist ein rela琀椀v 

ausgeglichenes zahlenmäßiges Verhältnis von Jungen und Mädchen auf. Altersmäßig sind die SuS 

größtenteils zwischen 10 und 12 Jahren. 

Insgesamt herrscht ein gutes Arbeits- und Sozialklima, so dass Gruppenarbeiten meistens ohne 

Störungen und Probleme durchgeführt werden können und dabei alle SuS ihre Ideen einbringen 

können. Die SuS wissen in diesem Zusammenhang auch, wie die Sozialform der Gruppenarbeit 

funk琀椀oniert, so dass die SuS in den Gruppenarbeitsphasen auch sinnvoll und efek琀椀v miteinander 

disku琀椀eren und gemeinsame Ergebnisse erarbeiten können. 

Im Unterrichtsgeschehen gibt es in der Regel eine rege Beteiligung am Unterricht. Insbesondere bei 

der Möglichkeit frei ihre Gedanken und Ideen zu äußern, melden sich fast alle SuS. Wenn es jedoch 

darum geht, Textabschni琀琀e zusammenzufassen, melden sich meist nur fünf bis sechs SuS. Sobald 

konkrete Fragen gestellt oder Hinweise gegeben werden, melden sich auch hier mehr Personen. Zwei 

Schüler sind erst kürzlich aus der Deutschklasse in die Regelklasse gekommen und haben daher noch 

Schwierigkeiten mit komplexeren, längeren Texten. Auch den anderen Schüler fällt es einfacher nur 

kurze, einfache Texte zu lesen bzw. im Rahmen eines längeren Textes Pausen zwischendurch 

einzulegen, um das Gelesene zusammenzufassen und zu re昀氀ek琀椀eren. 

Da im Vorfeld bereits Stunden zum Unterschied zwischen dem Kon琀椀nent Europa und der EU sowie 

grundlegenden Aspekten der EU (Flagge, Länder, Euro, Gründe der Zusammenarbeit) durchgeführt 

wurden, verfügen die SuS über entsprechendes Vorwissen zur EU. In Bezug auf die Grundwerte der EU 

ist in verschiedenen Bereichen mit ein wenig Vorwissen zu rechnen. Die SuS haben bei Begrifen wie 

Freiheit, Demokra琀椀e und Gleichheit das meiste Vorwissen, da dieses Schuljahr bereits Themenbereiche 

wie Inklusion, Gemeinscha昀琀 und auch Wahlen im Zusammenhang mit den Landtagswahlen Eingang in 

den Unterricht fanden. Die Begrife Rechtsstaatlichkeit, Wahrung der Menschenrechte und Achtung 

der Menschenwürde sind den SuS zu großen Teilen unbekannt. Hinsichtlich der Fachkompetenz im 

Bereich der EU-Grundwerte ist also nur mit wenig Vorwissen zu rechnen, das sich auch nicht explizit 

auf die EU-Grundwerte bezieht, sondern meist eher allgemeine Vorstellungen und Wissen zu den 

Begrifen umfasst. Die Methode eines Quiz wurde im laufenden Schuljahr mehrmals in der Klasse 

durchgeführt und führt immer zu großer Mo琀椀va琀椀on und reger Beteiligung aller SuS. Bisher wurde 

jedoch nur gelegentlich auf eine Begründung der Entscheidung bestanden, so dass es auch im Bereich 

der Urteilskompetenz Ausbaubedarf gibt. 
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Sachanalyse 

Der Fokus der Unterrichtsstunde liegt auf den Grundwerten der Europäischen Union (EU). Die EU selbst 

sieht sich als eine Wertegemeinscha昀琀. 1 Diesem Verständnis wurde 2009 im Rahmen des Vertrages von 

Lissabon norma琀椀ve Geltung verschav.2 Ar琀椀kel 2 Satz 2 des Europa Vertrages nennt explizit die sechs 

Grundwerte der EU, die für die EU und ihre Ins琀椀tu琀椀onen sowie die Mitgliedstaaten und ihre 

Ins琀椀tu琀椀onen bindend sind und auch von Beitri琀琀skandidaten erfüllt sein müssen:3
 

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, 

Freiheit, Demokra琀椀e, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der 

Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 

angehören.“4
 

Zum Begrif der Werte ist allerdings in diesem Zusammenhang anzuführen, dass man Werte eigentlich 

nicht in Normen verfasst, sondern diese grundsätzlich hat.5  Außerdem können sich Werte wandeln, so 

dass eine Festsetzung von Werten widersprüchlich erscheint.6 Werte werden zudem nicht durch das 

Androhen von Sank琀椀onen durchgesetzt, wie das bei Ar琀椀kel 7 EUV der Fall ist.7 Aufgrund dieser 

Umstände sind diese Grundwerte vielmehr als Grundsätze zu sehen.8 Dies zeigt auch die 

Entstehungsgeschichte des Art. 2 EUV, der den Art. 6 Abs. 2 EUV-Nizza lediglich erweitert hat und dabei 

das Wort „Grundsätze“ durch „Werte“ ersetzt hat.9  

1 Vgl. Blanke, Hermann-Josef/Bunse, Sebas琀椀an Raphael: Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts – 
ein Integra琀椀onswert?, in: Nitschke, Peter (Hrsg.): Gemeinsame Werte in Europa? Stärken und Schwächen im 
norma琀椀ven Selbstverständnis der Europäischen Integra琀椀on, 2019 Baden-Baden, S. 51 -110, hier: S. 98. 
2 Vgl. Schorkopf, Frank: Norma琀椀ve Selbstbehauptungen. Werte, Rechtsstaat und Finanzen im Dienst des 
„European way of life“, in: di Fabio, Udo/Schorkopf Frank (Hgg.): Die Selbstbehauptung Europas. Zwischen 
Verfassungsiden琀椀tät und strategischer Autonomie, 2022 Tübingen, S. 117 – 134, hier: S. 117. 
3 Vgl. Streinz, Rudolf: Principles and values in the European Union, in: Hatje, Armin/Tichý, Luboš: Liability of 
Member States for the Viola琀椀on of Fundamental Values of the European Union (Europarecht Beihe昀琀 1), 2018 
Baden-Baden, S. 7-22, hier: S. 10 sowie Meyer, Jürgen: Braucht die Europäische Union eine Verfassung?, in: Leiße, 
Olaf (Hrsg.): Die Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon, 2010 Wiesbaden, S. 60-68, hier: S. 66. 
4 Art. 2 S. 1 EUV 

5 Vgl. Terhechte, Jörg Philipp: Werte als Grundprinzipien des Unionsrechts, in: Häde, Ulrich/Nowak, 
Carsten/Pechstein, Mathias (Hgg.): Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Band 1, 2. Au昀氀age, 2023 
Tübingen, EUV Art. 2, Rn. 11-12, hier: Rn. 11. 
6 Vgl. Ne琀琀esheim, Mar琀椀n: »Gegründet auf Werten&«: Das Narra琀椀v der Wertegemeinscha昀琀 und der 
Sank琀椀onsmechanismus des Art. 7 EUV, in: Franzius, Claudio/Mayer, Franz C./Neyer, Jürgen (Hgg.): Die 
Neuer昀椀ndung Europas. Bedeutung und Gehalte von Narra琀椀ven für die europäische Integra琀椀on, 2019 Baden-
Baden, S. 91-110, hier: S. 106.
7 Vgl. Beckers, Tilo: Werte, in: Kopp, Johannes/Steinbach, Anna: Grundbegrife der Soziologie, 2018 Wiesbaden, 
S. 507-511, hier: S. 507 sowie Ne琀琀esheim: »Gegründet auf Werten&«, S. 105.
8 Vgl. Streinz, Rudolf: Principles and values in the European Union, S. 11.
9 Vgl. Hilf, Meinhard/Schorkopf, Frank: Wertebegrif, in: Grabitz, Eberhard/Hilf, Meinhard/Ne琀琀esheim, Mar琀椀n
(Hgg.): Das Recht der Europäischen Union, 80. Ergänzungslieferung, August 2023 München, EUV Art. 2, Rn. 19-
21, hier: Rn. 19.
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Die Achtung der Menschenwürde 昀椀ndet man in verschiedenen Varianten in fast allen Verfassungen der 

EU-Mitgliedstaaten.10 Menschenwürde meint, dass man allen Menschen die Bedingungen für ein 

würdevolles Leben schav, was auch ein Verbot von Folter und der Todesstrafe umfasst.11
 

Freiheit bedeutet neben der Selbstbes琀椀mmung des einzelnen auch Freizügigkeit, Religionsfreiheit, 

Meinungsfreiheit oder auch Versammlungsfreiheit, welche auch durch die Grundrechtecharta der EU 

garan琀椀ert werden.12 Der Grundwert der Demokra琀椀e umfasst zum einen die demokra琀椀sche 

Arbeitsweise in der EU und ihren Ins琀椀tu琀椀onen, aber auch in den Mitgliedstaaten selbst. Darüber hinaus 

nimmt dieser Grundwert auch Bezug zum Recht der EU-Bürger das Europäische Parlament zu wählen.13
 

Diskriminierungsverbote und die Gleichberech琀椀gung von Mann und Frau 昀椀nden Ausdruck im 

Grundwert der Gleichheit.14
 

Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass es eine unabhängige Jus琀椀z gibt, die auch den Schutz individueller 

Rechte sicherstellt, sowie die Bindung von Jus琀椀z, Regierungen und sons琀椀gen Personen an das Recht, 

um Machtmissbrauch zu verhindern.15
 

Die Wahrung der Menschenrechte, die für jeden Menschen von Geburt an gelten, wird durch die 

Grundrechtecharta der EU gewährleistet.16 In der Unterrichtsstunde sind hierbei vor allem Ar琀椀kel 14 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) relevant, der das Recht auf Bildung und 

damit auch den Besuch des Schulunterrichts sichert, als auch Ar琀椀kel Ar琀椀kel 32 GRC, der unter anderem 

das Verbot der Kinderarbeit umfasst. 

Neben dem Inhalt der Grundwerte ist des Weiteren zu klären, warum diese Grundwerte überhaupt 

wich琀椀g sind. Diese Gründe sind neben der Sicherung von Frieden und Wohlstand, auch eine 

Intensivierung der europäischen Integra琀椀on, die Herausbildung einer europäischen Iden琀椀tät und die 

Gewährleistung einer funk琀椀onierenden Zusammenarbeit.17 In der Unterrichtsstunde wird dabei 

10 Vgl. Meyer, Jürgen: Braucht die Europäische Union eine Verfassung?, S. 66. 
11 Vgl. Meyer, Jürgen: Braucht die Europäische Union eine Verfassung?, S. 66 sowie vgl. Lenz, Carsten/Ruchlak, 
Nicole: Kleines Poli琀椀k-Lexikon, 2001 München/Wien, S. 139. 
12 Vgl. Europäische Union: Ziele und Werte, h琀琀ps://european-union.europa.eu/principles-countries-
history/principles-and-values/aims-and-values_de (zuletzt abgerufen am 6. Januar 2024) sowie vgl. Calliess, 
Chris琀椀an: Freiheit, in: Calliess, Chris琀椀an/Rufert, Mathias (Hgg.): EUV/AEUV. Das Verfassungsrecht der 
Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar, 6. Au昀氀age, 2022 München, Rn. 19-20, 
hier: Rn. 19f. 
13 Vgl. Streinz, Rudolf: Principles and values in the European Union, S. 19. 
14 Vgl. Meyer, Jürgen: Braucht die Europäische Union eine Verfassung?, S. 66. 
15 Vgl. Streinz, Rudolf: Principles and values in the European Union, S. 19. 
16 Vgl. Tre琀琀er, Hannes: Menschenrechte in Europa, 12. Oktober 2009, h琀琀ps://www.bpb.de/themen/recht-
jus琀椀z/dossier-menschenrechte/38769/menschenrechte-in-europa/ (zuletzt abgerufen am 6. Januar 2024). 
17 Vgl. Schorkopf, Frank: Norma琀椀ve Selbstbehauptungen. Werte, Rechtsstaat und Finanzen im Dienst des 
„European way of life“, S. 119 sowie Grimmel, Andreas: Einleitung: Die neue Gleichzei琀椀gkeit von Integra琀椀on und 
Desintegra琀椀on in der Europäischen Union, in: Grimmel, Andreas (Hrsg.): Die neue Europäische Union. Zwischen 
Integra琀椀on und Desintegra琀椀on, S. 19-30, hier: S. 19. 
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vorrangig auf die Sicherung des Friedens und die Gewährleistung einer funk琀椀onierenden 

Zusammenarbeit eingegangen, da diese auch ohne weitreichende geschichtliche, poli琀椀sche oder 

wirtscha昀琀liche Kenntnisse für eine 5. Klasse verständlich sind. 

In Bezug auf Art. 2 EUV ist außerdem wich琀椀g zu veranschaulichen, dass Art. 7 EUV sowohl 

Präven琀椀onsmaßnahmen als auch Sank琀椀onen vorsieht, sollte einer der Grundwerte aus Art. 2 EUV in 

Gefahr sein verletzt zu werden bzw. bereits eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung vorliegt.18 

Die größte Sank琀椀on ist dabei die Wegnahme von S琀椀mmrechten eines Landes, die aber bisher noch nie 

genutzt wurde. In diesem Zusammenhang ist es auch wich琀椀g zu erwähnen, dass die Grundwerte nicht 

überall perfekt eingehalten werden, sondern dass es in Polen und Ungarn derzeit unter anderem 

Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit gibt.19 Ferner zeigen sich in aktuellen und vergangenen Krisen wie 

der Flüchtlingskrise und dem Brexit o昀琀mals Uneinigkeiten in Bezug auf verschiedene Werte.20 Aufgrund 

des Fokus der Unterrichtsstunde und der Komplexität dieser Thema琀椀k, wird dieser Bereich jedoch nur 

durch einen kurzen, sehr ober昀氀ächlich gehaltenen Informa琀椀onstext abgedeckt. 

Didak琀椀sche Begründung der Thema琀椀k 

Die vorliegende Doppelstunde trägt aus mehreren Gründen zur poli琀椀schen Mündigkeit bei. Angesichts 

dessen, dass die SuS alle Bürger der EU sind und zukün昀琀ig durch Wahlen oder sons琀椀ge poli琀椀sche 

Handlungen die EU zu gewissen Teilen mitgestaltet, ist es von großer Bedeutung die Grundwerte der 

EU als Fundament der europäischen Zusammenarbeit zu vermi琀琀eln. Der Unterrichtsgegenstand hat 

somit sowohl eine gegenwär琀椀ge als auch zukün昀琀ige Relevanz für die SuS. 

Diese Gegenwartsbedeutung und Zukun昀琀sbedeutung wird im Rahmen der Doppelstunde größtenteils 

durch das Unterrichtsprinzip der Schülerorien琀椀erung eingebracht. Schülerorien琀椀erung bedeutet, dass 

der Lerngegenstand so vermi琀琀elt werden sollte, dass dieser sowohl an das Vorwissen als auch an die 

Interessen der SuS anknüp昀琀. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass sich die SuS ernst genommen 

fühlen und die persönliche Relevanz teilweise abstrakten Lerngegenstandes für ihr eigenes Leben 

deutlich wird.21  

Aspekte dieser Schülerorien琀椀erung 昀椀ndet man u.a. in den Gruppentexten, die konkrete und möglichst 

alltagsnahe Beispiele behandeln. So werden beispielsweise im Rahmen der Menschenrechte 

18 Vgl. Ne琀琀esheim, Mar琀椀n: »Gegründet auf Werten&«, S. 105. 
19 Vgl. Holterhus, Till Patrik: Die Europäische Union als Rechtsstaat, 2. August 2022, 
h琀琀ps://www.bpb.de/shop/zeitschri昀琀en/izpb/rechtsstaat-351/511414/die-europaeische-union-als-rechtsstaat/ 
(zuletzt abgerufen am 6. Januar 2024). 
20 Vgl. Eigmüller, Monika/Trenz, Hans-Jörg: Werte und Wertekon昀氀ikte in einer diferenzierten EU, in: Grimmel, 
Andreas (Hrsg.): Die neue Europäische Union. Zwischen Integra琀椀on und Desintegra琀椀on, S. 33-56, hier: S. 39. 
21 Vgl. Sander, Wolfgang: Poli琀椀k entdecken – Freiheit leben. Didak琀椀sche Grundlagen poli琀椀scher Bildung, 2008 
Schwalbach am Taunus, S. 191f. 
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Kinderrechte wie das Verbot von Kinderarbeit oder das Recht auf Bildung angesprochen (siehe Anhang 

2). Beides sind Aspekte, die auch die SuS in ihrer alltäglichen Lebenswelt betrefen. Zudem wird die 

Achtung der Menschenwürde mit einer Situa琀椀on in einer Schulklasse veranschaulicht (siehe Anhang 

3). Auch im Rahmen des Quiz wird die Schülerorien琀椀erung berücksich琀椀gt, wie im Fallbeispiel der 

Meinungsäußerung, ob Ronaldo oder Messi besser ist (Anhang 7, Folie 11). Hierbei werden die 

Interessen und Vorlieben der SuS aufgegrifen und durch eine Verknüpfung mit dem Lerngegenstand 

in den Unterricht integriert. 

Durch diese sehr alltagsnahen Beispiele wird den SuS bewusst, dass die EU bzw. die Grundwerte der 

EU nicht nur theore琀椀sche Konzepte sind, sondern auch konkrete Auswirkungen auf ihre eigene 

Lebenswelt haben, sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukun昀琀. Der Zukun昀琀saspekt wird 

beispielsweise durch die Möglichkeit von Wahlen ab einem bes琀椀mmten Alter sichtbar. Dies hil昀琀 dabei, 

dass die SuS die EU-Grundwerte besser verstehen und in ihren eigenen Lebenskontext einordnen 

können. 

Des Weiteren liegt der Doppelstunde auch das Unterrichtsprinzip der Handlungsorien琀椀erung 

zugrunde. Hierbei soll der Unterricht so gestaltet werden, dass sich Möglichkeiten für eine ak琀椀ve und 

handelnde Auseinandersetzung der SuS mit dem Lerngegenstand ergeben.22 Durch die koopera琀椀ve 

Sozialform der Gruppenarbeit werden die SuS ak琀椀v in den Lernprozess eingebunden. Sie müssen nicht 

nur die Informa琀椀onen der Gruppentexte verstehen, sondern auch gemeinsam Lösungen erarbeiten 

und disku琀椀eren. Dabei lernen sie u.a. unterschiedliche Perspek琀椀ven bzw. Meinungen zu 

berücksich琀椀gen, Kompromisse zu 昀椀nden und miteinander zu kommunizieren, was wesentliche 

Fähigkeiten für die poli琀椀sche Par琀椀zipa琀椀on in einer demokra琀椀schen Gesellscha昀琀 sind.  

Das Quiz trägt auch zur Handlungsorien琀椀erung bei. Hier müssen die SuS selbst eine Entscheidung 

trefen und diese daraunin begründen. Dies fördert sowohl ihre Argumenta琀椀onsfähigkeit als auch ihre 

Fähigkeit zur selbstständigen Meinungsbildung. Dabei werden ihre kri琀椀schen Denkfähigkeiten angeregt 

und sie lernen, ihre Standpunkte zu begründen, zu re昀氀ek琀椀eren und sie auch gegenüber anderen 

Standpunkten zu verteidigen. Dies stärkt ihre Fähigkeit, informierte und begründete Entscheidungen 

zu trefen, was zu einem Ausbau der poli琀椀schen Mündigkeit beiträgt. 

Das Thema und der Bezug zum LehrplanPLUS 

Die Grundwerte der EU 昀椀nden sich explizit nicht im Lehrplan von Geschichte/Poli琀椀k/Geographie (GPG) 

der 5. Klasse einer Mi琀琀elschule. Nichtsdestotrotz kann man mit den Grundwerten der EU auch 

teilweise Verbindungen zum „Lernbereich 4: Lebenswelt“ ziehen, in welchem es thema琀椀sch unter 

22 Vgl. Sander, Wolfgang: Poli琀椀k entdecken – Freiheit leben, S. 198. 
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anderem um das Zusammenleben in verschiedenen Gemeinscha昀琀en geht und den Grundregeln für ein 

friedliches Zusammenleben.23
 

Im Rahmen der Schulart- und fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsziele wird im Bereich 

poli琀椀sche Bildung auch den Aufau eines europäischen Zusammengehörigkeitsgefühls genannt, das 

hier durch die gemeinsamen Grundwerte in Teilen abgedeckt wird. Zudem soll der Wert der Freiheit 

durch die SuS geschätzt werden.24
 

Kompetenzorien琀椀erte Lernziele der Stunde 

Die Lernziele orien琀椀eren sich am Poli琀椀kkompetenzmodell.25
 

Die SuS erlangen Wissen im Bereich der Basiskonzepte Ordnung (Fachkonzepte Demokra琀椀e und 

Rechtsstaat) sowie Gemeinwohl (Fachkonzepte Freiheit, Frieden, Gleichheit, Menschenwürde), indem 

sie die Texte der Gruppenarbeit lesen und die dazugehörigen Fragen beantworten können. Dies trägt 

zur Erweiterung des Fachwissens bei. 

Indem die SuS im Rahmen des Quiz anhand von 昀椀k琀椀ven Fallbeispielen entscheiden und begründen 

können, ob ein 昀椀k琀椀ves Land die europäischen Grundwerte erfüllt oder nicht, erweitern diese ihre 

Fähigkeit Urteile zu begründen. Dies trägt zum Ausbau der poli琀椀schen Urteilsfähigkeit bei. 

Methodisch-didak琀椀sche Überlegungen 

Zu Beginn der Unterrichtsstunde wird der Eins琀椀eg durch einen kleinen Bildimpuls gestartet. Dieser 

umfasst die bereits bekannte Flagge der EU sowie drei Bilder, die die Grundwerte Demokra琀椀e, 

Rechtsstaatlichkeit und Freiheit (in Form von Versammlungs- und Meinungsfreiheit) darstellen sollen. 

Dabei wird der nachfolgende Dialog noch nicht eingeblendet (siehe Anhang 7, Folie 1). Hier wird 

zunächst den SuS kurz Zeit gegeben zu beschreiben, was sie sehen und ihre Gedanken zu äußern. 

Aufgrund der ak琀椀ven Beteiligung der Klasse bei ofenen Ideen- und Gedankenäußerungen wurde diese 

Methode gewählt, um möglichst viele SuS zu Beginn der Stunde zu ak琀椀vieren und zu mo琀椀vieren. 

Darüber hinaus grei昀琀 der Bildimpuls das fachspezi昀椀sche Vorwissen der SuS auf. Wie in der 

23 Vgl. Staatsins琀椀tut für Schulqualität und Bildungsforschung München: LehrplanPLUS. Mi琀琀elschule. 
Fachlehrpläne. Jahrgangsstufe 5. Geschichte/Poli琀椀k/Geographie, 
h琀琀ps://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/mi琀琀elschule/5/gpg# (zuletzt abgerufen am 01.03.2024). 
24 Vgl. Staatsins琀椀tut für Schulqualität und Bildungsforschung München: LehrplanPLUS. Mi琀琀elschule. 
Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele, h琀琀ps://www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-
ziele/mi琀琀elschule/gpg (zuletzt abgerufen am 01.03.2024). 
25 Vgl. Detjen, Joachim/Massing, Peter/Richter, Dagmar/Weißeno, Georg: Poli琀椀kkompetenz – ein Modell, 2012 
Wiesbaden. 
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Bedingungsanalyse genauer dargelegt, bezieht sich dieses Vorwissen allgemein auf die EU, aber auch 

die Konzepte von (Meinungs-)Freiheit und Demokra琀椀e.  

Der Eins琀椀eg wird danach fortgeführt mit einem kurzen Dialog, der auf die Bilder Bezug nimmt. Zwei 

Personen, die von zwei SuS vorgelesen werden, unterhalten sich dabei kurz über die EU und leiten 

anhand der Bilder des vorherigen Bildimpulses über zu den EU-Grundwerten. Zum Abschluss des 

Dialoges möchte eine Person noch mehr über die Grundwerte der EU erfahren, da sie ein Rätsel lösen 

muss. Deswegen fragt die Person die Klasse direkt, ob diese dabei helfen kann, am Ende der Stunde 

das Rätsel zu lösen (siehe Anhang 7, Folie 1). Dieser zweistu昀椀ge Eins琀椀eg wurde gewählt, um zunächst 

alle SuS durch die Bildimpulse zu ak琀椀vieren und an das fachspezi昀椀sche Vorwissen anzuknüpfen. Im 

anschließenden Dialog kann dann gezielt auf das Stundenthema, nämlich die EU-Grundwerte, 

hingeleitet werden.  

Der Dialog der beiden Personen sowie die direkte Frage der Person an die Klasse, ihr beim Rätsel zu 

helfen, sollen die Mo琀椀va琀椀on der Klasse noch weiter steigern und über die Stunde hinweg 

aufrechterhalten, um das Rätsel bzw. Quiz am Stundenende zu lösen. Dieses soll dazu dienen, die 

Urteilskompetenz der SuS auszubauen, indem sie ihre Antworten auf der Grundlage des in der Stunde 

erlangten Fachwissens sinnvoll begründen können. 

Ausgehend vom Eins琀椀eg wird kurz im Plenum der Ar琀椀kel 2 des Europa-Vertrages vorgelesen, der die 

einzelnen sechs Grundwerte nennt. Dies soll den SuS vor allem verdeutlichen, dass es sich um einen 

Vertrag zwischen den 27 EU-Ländern handelt, also etwas, woran sich jeder halten muss. Zudem soll der 

Klasse gezeigt werden, dass sie anhand der nachfolgenden Gruppenarbeit lernen werden, diesen 

komplexen realen Gesetzestext zu verstehen, da alle sechs bunt markierten Grundwerte in der 

anschließenden Gruppenarbeit behandelt werden (siehe Anhang 7, Folie 2). Die Gruppenarbeit zielt 

darauf ab, die Fachkompetenz der SuS in Bezug auf die EU-Grundwerte auszubauen. 

Die sechs Grundwerte wurden auf drei Gruppen aufgeteilt, so dass jede Gruppe zwei Grundwerte 

erhält (siehe Anhang 7, Folie 4). Die erste Gruppe beschä昀琀igt sich mit Freiheit und Gleichheit, die zweite 

Gruppe mit Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte und die dri琀琀e Gruppe mit 

Demokra琀椀e und Achtung der Menschenwürde. Jede Gruppe wird somit intensiv mit zwei Grundwerten 

arbeiten, um ein 琀椀eferes Verständnis für diese Aspekte zu entwickeln. 

Der erste Schri琀琀 besteht jedoch darin, dass die SuS zunächst ihre jeweiligen Gruppentexte in 

Einzelarbeit lesen und wich琀椀ge Stellen markieren. Jede Gruppe hat dabei einfach geschriebene, sehr 

kurze Texte erhalten. Die Texte über die Grundwerte umfassen jeweils eine halbe DIN A4-Seite (siehe 

Anhang 1, 2 und 3). Da einige SuS mit langen Texten Schwierigkeiten haben, wurden bewusst möglichst 

kurze Texte verfasst, die die Grundwerte in einfacher Sprache erklären und mit Beispielen und Bildern 
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veranschaulichen. Diese Beispiele und Bilder dienen auch als zusätzliche Unterstützung für die beiden 

SuS, die erst kürzlich aus der Deutschklasse kamen, und helfen auch den anderen Kindern beim 

Verständnis der Texte und der teils abstrakten Grundwerte.  

Darüber hinaus zeigen die Beispiele und Bilder, dass es sich nicht nur um ein rein theore琀椀sches Konzept 

handelt, sondern die EU-Grundwerte auch in alltäglichen Situa琀椀onen zu 昀椀nden sind. Die Wahl der 

Sozialform der Einzelarbeit ermöglicht es den SuS, den Text in ihrem eigenen Tempo zu lesen und 

gegebenenfalls Sätze mehrmals zu lesen. Sie haben die Möglichkeit, sich unabhängig von ihren 

Mitschülern und Mitschülerinnen zunächst eigene Gedanken zum Text zu machen und sich mit dem 

Inhalt auseinanderzusetzen. 

Die Einzelarbeit fördert somit nicht nur das individuelle Leseverständnis der SuS, sondern ermöglicht 

es ihnen auch, sich eigenständig mit den Grundwerten zu beschä昀琀igen und ihre eigenen Gedanken zu 

entwickeln. Sie können sich auf diese Weise zunächst eigenständig intensiv mit den Texten 

auseinandersetzen und ihr Verständnis ver琀椀efen, bevor sie sich in der Gruppenarbeit austauschen und 

gemeinsam Lösungen erarbeiten. 

In der anschließenden Phase sollen sich die SuS in ihren Gruppen zusammen昀椀nden und Fragen zu den 

Texten beantworten, die bereits auf dem Aufgabenbla琀琀 stehen. Jede Gruppe hat dabei Fragen erhalten, 

die speziell auf ihre Grundwert-Texte zugeschni琀琀en sind. Diese Fragen sollen dazu dienen, in der 

Gruppe darüber zu disku琀椀eren, was die einzelnen EU-Grundwerte genau aussagen. Da sich viele SuS 

beim Zusammenfassen von Texten zurückhaltend verhalten und erst mit konkreten Fragen und 

Hinweisen ak琀椀v werden, wurden mehrere kleinere Fragen aufgenommen, um die SuS dabei zu 

unterstützen, die gelesenen Texte zu erfassen und zu strukturieren. 

Die Gruppenarbeit ermöglicht es allen SuS, sich zunächst in kleinen Gruppen zu äußern und ihre 

Gedanken und Antworten mit den anderen Gruppenmitgliedern zu disku琀椀eren. Auf diese Weise sollen 

auch zurückhaltendere SuS ermu琀椀gt werden, sich sicherer zu fühlen, um sich später auch ak琀椀v in der 

Sicherungsphase im Plenum zu ihren Gruppenergebnissen zu äußern. Zudem wird durch die 

quan琀椀ta琀椀ve Diferenzierung sichergestellt, dass Gruppen, die schneller fer琀椀g sind, bereits eine 

weiterführende Frage zum Thema bearbeiten können (siehe Anhang 7, Folie 5 und Anhang 1, 2 und 3 

jeweils Frage 3). 

Die Wahl der Sozialform der Gruppenarbeit ist besonders für das Thema Poli琀椀k und den 

Lerngegenstand der EU-Grundwerte sinnvoll, da sie den SuS ermöglicht, sich gemeinsam über 

komplexe Themen auszutauschen und unterschiedliche Perspek琀椀ven zu betrachten. Durch die 

Interak琀椀on in der Gruppe können sie nicht nur ihr Fachwissen ver琀椀efen, sondern auch wich琀椀ge soziale 

Kompetenzen wie Teamarbeit, Kommunika琀椀on und Kollabora琀椀on entwickeln. 
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In der anschließenden Sicherungsphase wird ein bereits vorgefer琀椀gtes Arbeitsbla琀琀 ausgefüllt, das auch 

die verwendeten Bilder in den Gruppentexten umfasst (siehe Anhang 4 und 5). Hierbei wird 

nacheinander jeder Grundwert von der entsprechenden Gruppe anhand der Fragen kurz im Plenum 

vorgestellt, so dass wich琀椀ge S琀椀chpunkte auf dem Arbeitsbla琀琀 festgehalten werden können. Dies dient 

dazu, sicherzustellen, dass auch die anderen Gruppen die restlichen Grundwerte verstehen und 

eventuell au昀欀ommende Fragen geklärt werden. Nachdem die einzelnen Grundwerte ausgefüllt sind, 

wird auf dem Arbeitsbla琀琀 mit der Frage fortgefahren, warum diese Grundwerte in der EU überhaupt 

wich琀椀g sind.  

Auf Grundlage des Vorwissens über die EU aus den vorherigen Stunden und des neu erlangten Wissens 

über die EU-Grundwerte sowie der kurzen Gruppendiskussion, sollen die SuS  Vermutungen aufstellen, 

warum die EU-Grundwerte wich琀椀g sein könnten. Anschließend wird ein kurzer Infotext zur Relevanz 

der EU-Grundwerte gelesen, mit den zuvor aufgestellten Vermutungen abgeglichen und die Ergebnisse 

im Plenum auf dem Arbeitsbla琀琀 gesammelt (siehe Anhang 5 und 6).  

Darauf aufauend soll anschließend kurz geklärt werden, was passiert, wenn sich ein Land nicht an die 

Grundwerte hält. Dafür wird im Plenum zusammen ein Text gelesen, der nur wenige Zeilen umfasst 

(siehe Anhang 5). Obwohl dieser Bereich nicht den Kern der Unterrichtsstunde darstellt, ist er für eine 

ganzheitliche Darstellung der EU-Grundwerte dennoch von Relevanz. Hierbei sollen die SuS erfahren, 

dass neben dem Ar琀椀kel 2 EUV auch der Ar琀椀kel 7 EUV exis琀椀ert, der unter bes琀椀mmten Voraussetzungen 

dazu führt, dass ein Land eine Strafe erhält. Durch die Erwähnung von den Ländern Polen und Ungarn 

und ihrer Probleme mit der Rechtstaatlichkeit wird den SuS deutlich gemacht, dass es sich nicht nur 

um ein rein theore琀椀sches Konzept handelt, an das sich alle Länder perfekt halten, sondern dass es im 

Moment auch Länder gibt, bei denen es diesbezüglich Schwierigkeiten gibt. Dies sensibilisiert die SuS 

für aktuelle poli琀椀sche Entwicklungen und zeigt ihnen, dass die Einhaltung der EU-Grundwerte eine 

bedeutende Rolle in der Europäischen Union spielt. 

Anschließend sollen die Schüler das zu Beginn der Stunde angesprochene Rätsel lösen. Dabei bekommt 

jeder SuS ein Bla琀琀 mit A (rich琀椀g) und ein Bla琀琀 mit B (falsch) in die Hand, um diese nachher 

hochzuhalten, um eine Antwortmöglichkeit auszuwählen. Diese Methode soll dazu dienen, dass nicht 

nur eine Person, die sich meldet, ak琀椀v die Frage beantwortet, sondern dass alle SuS die Möglichkeit 

haben eine Antwortmöglichkeit zu wählen und sich dementsprechend Gedanken dazu zu machen, 

welche Entscheidung man trefen würde und warum.  

Es werde kleine Fallbeispiele rund um das 昀椀k琀椀ve Land Tomba vorgestellt, und die SuS erhalten jeweils 

die Frage, ob das Land Tomba die Grundwerte erfüllt (siehe Anhang 7, Folie 8-15). Nachdem jeder seine 

Antwort hochgehalten hat, werden ein oder mehrere SuS ausgewählt, die ihre Entscheidung sinnvoll 
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begründen sollen. Dies zielt darauf ab, dass die SuS ihr neu erlangtes Fachwissen sinnvoll im Rahmen 

einer Entscheidungsbegründung anwenden können.  

Es wird also darauf bestanden, dass die SuS nicht nur nennen, welcher Grundwert nicht erfüllt ist, 

sondern darüber hinaus auch anführen, warum dieser Grundwert gerade nicht erfüllt ist. Sie sollen also 

konkret aus dem Fallbeispiel ihre Begründungen ableiten und dabei ihr Fachwissen über die EU-

Grundwerte anwenden. Dies trägt dazu bei, die Urteilskompetenz der SuS weiterzuentwickeln und 

ihnen zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu trefen und zu begründen. 

Sobald das Rätsel gemeinsam gelöst ist, folgt die Phase der Re昀氀exion. Hierbei dürfen die SuS frei 

äußern, ob sie verstanden haben, was die EU-Grundwerte sind, warum sie wich琀椀g sind usw. Außerdem 

sollen die Schüler die Möglichkeit haben zu erklären, was ihnen in der Unterrichtsstunde 

schwergefallen ist (z.B. das Verstehen von Texten, Aufgabenstellungen oder Inhalten wie bes琀椀mmte 

Grundwerte) und was einfach war. Ebenso können sie ihre Meinung darüber äußern, welche Methoden 

(Gruppenarbeit, Quiz) ihnen Spaß gemacht haben und welche eher weniger. Um diese Re昀氀exionsphase 

zu unterstützen, werden mehrere Beispielfragen an die Tafel projiziert, die den SuS dabei helfen sollen 

sich zu äußern (siehe Anhang 7, Folie 17). Die SuS können dabei auf die gestellten Re昀氀exionsfragen 

eingehen, aber auch eigene Aspekte ansprechen, die ihnen wich琀椀g sind. 

Ar琀椀kula琀椀onsschema 

Zeit Phasen 

Sozialform 

Inhalt, Methode, Organisa琀椀on, 

Di昀昀erenzierung 

Medien 

10min 

15min 

Ak琀椀vierung/Vorwissen 

PL 

Informieren I 

EA 

LK zeigt einen stummen 
Bildimpuls mit  der EU-Flagge und 
drei Bilder zu den Werten 
Demokra琀椀e, Rechtsstaatlichkeit 
und Meinungsfreiheit 
SuS äußern ihre Gedanken dazu 

Dialog zwischen zwei Personen 
wird von den SuS vorgelesen 

LK leitet damit zum 
Stundenthema über 

Lesen des Art. 2 EUV 

LK teilt Klasse in drei Gruppen ein 
und verteilt Gruppentexte 

SuS lesen in Einzelarbeit die Texte 
und markieren wich琀椀ge Stellen 

Whiteboard, 

Laptop 

Gruppentexte 
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15min 

15min 

10 min 

15min 

10min 

Verarbeiten 

GA 

Sicherung 

PL, LV 

Informieren/Verarbeiten 

PL 

Verarbeiten 

PL 

Re昀氀exion 

SuS beantworten gemeinsam mit 
ihrer Gruppe Fragen zu den 
Texten 

Im Plenum werden die 
Gruppenergebnisse auf einem 
Arbeitsbla琀琀 gesichert 

Im Plenum werden Vermutungen 
aufgestellt, warum die 
Grundwerte für die EU wich琀椀g 
sein könnten auf Grundlage des 
Vorwissens über die EU und den 
Gruppenarbeitstexten 

Lesen des Textes über die 
Wich琀椀gkeit der Grundwerte + 
Sicherung 

Lesen des kleinen Infotextes über 
Art. 7 

LK verteilt Karten mit Buchstaben 
A und B auf jeden Doppel琀椀sch 

Quiz mit hypothe琀椀schen 
Fallbeispielen eines 昀椀k琀椀ven 
Landes und zwei 
Antwortmöglichkeiten (A: rich琀椀g 
und B: falsch) bezüglich der Frage, 
ob das 昀椀k琀椀ve Land im Fallbeispiel 
die Grundwerte erfüllt hat 
SuS halten ihren 
Antwortbuchstaben hoch und 
begründen im Anschluss ihre 
Entscheidung 

SuS äußern sich zu der Stunde 

Orien琀椀erungshilfe: 
Re昀氀exionsfragen am Whiteboard 

- Was habe ich heute
gelernt?

- Welcher EU-Grundwert
war einfach zu 
verstehen? Welcher 
schwierig? 

Gruppentexte, 

Blockbla琀琀 

Arbeitsbla琀琀 

Arbeitsbla琀琀 

Whiteboard, 

Laptop 

Whiteboard, 

Laptop 
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- Gibt es noch 
Unklarheiten? 

- Konntest du deine 
Antworten im Quiz 
sinnvoll begründen? Was 
ist dir dabei schwer 
gefallen, was leicht? 

Re昀氀exion 

Hinsichtlich der Zeit ist festzuhalten, dass zwar alle Phasen des Unterrichts abgeschlossen wurden, 

jedoch innerhalb der Unterrichtsstunde verschiedene Zeitanpassungen nö琀椀g wären. Die Ak琀椀vierung 

samt kurzer Einführung in das Thema konnte in den angegebenen 10 Minuten behandelt werden. 

Bezüglich des Lesens der Gruppentexte, also der Phase des Informierens, kann eine Kürzung von 15 

Minuten auf ca. 10 Minuten vorgenommen werden, da die meisten Kinder nach 5 Minuten bereits mit 

dem Lesen und Markieren fer琀椀g waren und den Text somit zweimal in knapp 8-10 Minuten lesen 

konnten. Die Phase des Verarbeitens im Rahmen der Gruppenarbeit war mit 15 Minuten zeitlich rich琀椀g 

bemessen. Hinsichtlich der Sicherung der Ergebnisse der Gruppentexte sollte mehr Zeit als 15 Min 

eingeplant werden, eher Richtung 20-25 Minuten, vor allem, wenn man den SuS Raum für eigene 

weiterführende Fragen geben möchte.  

Die Phase der Informa琀椀on, Verarbeitung und Sicherung der Frage, warum die Grundwerte wich琀椀g sind 

und was passiert, wenn sich jemand nicht daran hält, sollte von 10 Minuten auf 15 Minuten erhöht 

werden. Das Quiz am Schluss verlief etwas schneller als geplant, so dass die Zeit von 15 auf 10 Minuten 

reduziert werden kann oder das Quiz mit weiteren Fragen ausgebaut werden kann. Dasselbe gilt für 

die Re昀氀exion, bei der 5 Minuten gereicht haben, damit sich jeder äußert, der sich äußern möchte. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die SuS mit dem Bildimpuls und Dialog direkt mo琀椀viert waren, 

mitzumachen und sich zu äußern. Hierbei konnten sie auch wie geplant auf das Vorwissen der 

vorherigen Stunden zurückgreifen. Das Lesen der Texte verlief ebenfalls gut und die SuS konnten den 

Inhalt verstehen, so dass die Sprache der Texte als angemessen eingestu昀琀 werden kann. Auch die 

beiden Schüler, die neu aus der Deutschklasse hinzukamen, konnten die Texte ohne größere Probleme 

verstehen und somit in der anschließenden Gruppenarbeit genauso wie die anderen SuS par琀椀zipieren. 

Die Gruppenarbeit verlief wie geplant und auch die zurückhaltenden SuS beteiligten sich in ihrer 

kleinen Gruppe beim Beantworten der Fragen. Alle Gruppen kamen bis zur 3. Aufgabe und haben diese 

teilweise auch bereits in der Gruppe fer琀椀ggestellt. Es könnte also überlegt werden, eine 4. Aufgabe als 

zusätzliche quan琀椀ta琀椀ve Diferenzierung einzubauen oder entsprechend weniger Zeit für die Aufgaben 

einzuplanen. Die Sicherung der Ergebnisse der Gruppe anhand der Fragen verlief reibungslos, auch 
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wenn es etwas mehr Zeit eingenommen hat als geplant. Die weiterführenden Fragen der SuS zeigten, 

dass sie das Thema verstanden haben und mit Interesse mitgearbeitet haben. So wurde beispielsweise 

im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit gefragt, ob die EU auch ein eigenes Gericht hat, 

Wie bereits in der Bedingungsanalyse erwähnt wurde, haben sich vorrangig dieselben SuS gemeldet. 

Sobald aber etwas mehr Zeit gelassen wurde bzw. nochmal eine kleine Rücksprache in der Gruppe 

erlaubt wurde, haben sich auch die zurückhaltenden SuS getraut, sich zu äußern. Aufgrund ihres 

Vorwissens konnten die SuS bereits sehr gut selbst beantworten, wofür die EU-Grundwerte wich琀椀g 

sein könnten. Anhand des kurzen Textes wurden im Anschluss die Gründe auf dem Arbeitsbla琀琀 

gesichert.  

Da es sehr viel Inhalt in der Stunde gab, wäre es sinnvoll gewesen den Abschni琀琀 „Was passiert, wenn 

sich ein Land nicht an die Grundwerte hält“ aus der Stunde zu nehmen und in eine nachfolgende Stunde 

aufzunehmen, um die Doppelstunde zu entzerren. Die frei gewonnene Zeit hä琀琀e man zum Beispiel 

dazu nützen können, um noch genauer über die Texte zu sprechen und auch diese Werte im eigenen 

alltäglichen Leben zu suchen bzw. mehr aktuelle didak琀椀sch reduzierte Beispiele zu integrieren.  

Das Quiz verlief sehr gut und die SuS ha琀琀en viel Spaß die Antworten hochzuhalten. Zunächst 

beschränkte sich die Begründung der SuS nur darauf, zu nennen, welcher Grundwert erfüllt bzw. nicht 

erfüllt wurde. Erst nach einem Hinweis, die Begründung weiter auszuführen, warum denn der 

Grundwert nicht erfüllt bzw. erfüllt ist, nahmen die SuS Bezug zum erlernten Fachwissen über die EU-

Grundwerte und wendeten dieses auf die Fallbeispiele an.  

Im Rahme der Re昀氀exion am Ende der Stunde haben sich einige SuS anhand der zur Verfügung gestellten 

Fragen zur Doppelstunde geäußert, jedoch kann dieser Teil zeitlich kürzer gehalten werden, da die SuS 

nach knapp 3 Minuten fer琀椀g waren. 

Im Zusammenspiel mit den Stunden vor der Doppelstunde haben die SuS jedoch verstanden, was die 

verschiedenen Grundwerte bedeuten, und konnten diese im Quiz auch direkt anwenden, indem sie 

erfolgreich begründen konnten, ob ein Land die Grundwerte einhält oder nicht. Insofern wurden die 

beiden angestrebten kompetenzorien琀椀erten Lernziele zu einem Großteil erreicht. 

Es wäre jedoch sinnvoll, weitere Methoden oder Ak琀椀vitäten einzuplanen, um die Re昀氀exionsphase zu 

ver琀椀efen oder andere Aspekte der Unterrichtsinhalte zu disku琀椀eren. Zum Beispiel könnten die 

Schülerinnen und Schüler gebeten werden, konkrete Beispiele aus ihrem eigenen Leben oder der 

aktuellen poli琀椀schen Situa琀椀on anzuführen, in denen sie die EU-Grundwerte erkennen oder in Frage 

stellen können. Dies würde dazu beitragen, das Verständnis weiter zu ver琀椀efen und die Relevanz der 

Grundwerte für ihr eigenes Handeln und ihre Perspek琀椀ven besser zu erfassen. 
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1. Bedingungsanalyse

Durch das Erkranken der mir zugeteilten Referendarin und dem damit verbundenen Aus-

fall ihres Unterrichts, hielt ich meine Unterrichtsstunde zum Euro als Währung in der eu-

ropäischen Union in meiner Praktikumsklasse des pädagogisch-didaktischen Prakti-

kums. Da ich seit September wöchentlich bzw. in den Blockphasen auch mehrere Wo-

chen lang den Unterricht meiner Praktikumsklasse begleitete und zum Teil auch selbst 

unterrichtete, sind mir die Klassenstruktur, besondere Unterrichtsrituale, die Migrations-

geschichten einzelner SuS und sprachliche Schwierigkeiten bereits bekannt. Meine Prak-

tikumsklasse lässt sich als lebhaft, ûeißig und nett, manchmal jedoch etwas unruhig be-

schreiben. Die Kinder begegnen sich größtenteils auf Augenhöhe, mit gegenseitigem Res-

pekt und Empathie und es gibt keine klar erkennbaren Außenseiter. Die Lösung von Kon-

ûikten erfolgt meist durch das Eingreifen von Mitschüler*innen, selten auch durch die 

Lehrkraft. Es gibt keine sozialen Konûikte, die die Unterrichtsplanung beeinûussen. Die 

Partnerarbeit zwischen Mädchen und Jungs ist auch problemlos umsetzbar. Die Her-

kunftsländer der Kinder bzw. derer Familien sind heterogen gemischt, vorwiegend euro-

päische Nachbarländer (Italien, Slowenien, Polen, Kroatien, Spanien), vereinzelt auch 

aus nicht EU-Staaten (Taiwan, Uganda, USA). Der Europabezug der Stunde ist daher na-

heliegend und lässt sich durch Erlebnisse im Herkunftsland bzw. Reiseerfahrungen der 

SuS optimal ergänzen. Die meisten Kinder wachsen bilingual auf, und sprechen zu Hause 

nur selten deutsch. Die Kommunikation erfolgt in den meisten Fällen aber problemlos. 

Die gewählten Methoden des Unterrichtsversuchs wurden von mir zuvor bereits in der 

Klasse erprobt und ließen mehrfach erfolgreich umsetzen. Der Kinositz wird durch ein 

non-verbales Zeichen eingeleitet, welches sowohl die Klassenlehrerin als auch die Fach-

lehrkräfte der Klasse regelmäßig nutzen. Zwei Schüler der Klasse sind verhaltensau[ällig 

und wurden mit ADHS diagnostiziert. Besonders bei Aufgaben, die langfristige Konzentra-

tion oder Stillsitzen erfordern, werden diese Schüler unruhig und können sich nicht kon-

zentrieren. Oft resultiert dies in der Ablenkung anderer Mitschüler*innen und muss daher 

bestmöglich unterbunden werden. Eine separate Arbeitsumgebung muss bei wiederhol-

ten Unterrichtsstörungen umgesetzt werden, beispielsweise durch ein Wegsetzen in ei-

nen anderen Raum oder die Verwendung eines Gehörschutzes im Klassenraum, um die 

Reizüberûutung durch Geräusche zu reduzieren. Zwei Schülerinnen weisen 
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Sprachschwierigkeiten und können sich nicht deutlich artikulieren. Hier ist oftmals ein 

mehrmaliges Nachfragen erforderlich. Wichtig ist es hier, den SuS trotzdem die Möglich-

keit zu geben, sich zu äußern, auch wenn die Verständigung nicht immer reibungslos funk-

tioniert. Ein Schüler, bei dem ein Verdacht auf Hochbegabung besteht, ist immer vor den 

anderen Mitschüler*innen mit der Bearbeitung der Aufgaben fertig, weshalb auch hier 

eine Di[erenzierung nötig ist. Durch die Bereitstellung weiterer Unterrichtsmaterialien 

oder Rätseln, kann dieser Schüler schnell beschäftigt werden und eine Unterforderung 

wird so gut es geht vermieden. Zur Unterstützung sprachlich schwächerer SuS werden in 

der Schlussreûektion Kärtchen mit Satzanfängen zur Hilfe bereitgestellt. Für all diese SuS 

mit besonderem Förderbedarf wurden entsprechende Di[erenzierungsmaßnahmen ge-

tro[en, wodurch ein Umgang mit ihren Besonderheiten kein Problem in der Umsetzung 

der Unterrichtsstunde darstellt.  

2. Sachanalyse

,,Ob Cappuccino in Rom, Austern im Nordwesten Frankreichs oder Skipass in Österreich 

3 wir Europäer bezahlen selbstverständlich mit dem >Euro<. Die Jugend kennt es kaum

mehr anders: kein Studieren von Wechselkursen mehr, kein Portemonnaie voller fremder

Münzen, keine Verluste beim Geldumtausch 3 bequemer geht es nicht< (Schrötter, 2023,

S. 151). ,,Seit dem 1. Januar 2002 ist er als Zahlungsmittel in Geldscheinen und Münzen

im Umlauf, seit dem 1. März 2002 als alleiniges Zahlungsmittel< (Schrötter, 2023, S. 152).

Der Euro ist unser täglicher Begleiter und erleichtert uns den Alltag erheblich, weshalb

die Bewusstmachung dieser Alltagsrelevanz und eine Einführung in die Grundlagen der

europäischen Integration die Kinder optimal auf ihre Zukunft als mündige Europäer*innen

vorbereitet. Vor der Ausarbeitung des Unterrichtsplans habe ich eine gründliche Litera-

turrecherche zu diesem Themengebiet betrieben und mich über pädagogische Zugänge

informiert, die politische Lehrinhalte im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts für

Kinder altersgerecht vermitteln. Mein persönlicher Fokus in der Informationsbeschaf-

fungsphase lag auf der europäischen Integration. Der thematische Schwerpunkt der Un-

terrichtsstunde liegt auf dem Euro als Währung, sowie der europäischen Union als
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Währungsunion. Der Begri[ Währungsunion wird aus Verständnisgründen nicht genannt 

und deshalb sinngemäß umschrieben. Die inhaltlichen Schwerpunkte ermöglichen eine 

schülernahe Einführung in das Thema EU, genauer den Euro. Den folgenden Fragen wird 

nachgegangen: Was hat mein Leben mit der europäischen Union zu tun? Bzw. wie beein-

ûusst diese meinen Alltag? Als jemand, der in einem EU-Mitgliedsland geboren und auf-

gewachsen ist, betrachte ich sowohl die Europäische Union als auch den Euro größten-

teils positiv. Das freie Reisen und Arbeiten in der Eurozone stellt für mich ebenso ein gro-

ßes Privileg dar. Außerdem vermittelt die gemeinsame Währung ein Gefühl von Verbun-

denheit mit anderen europäischen Bürgern*innen bzw. weiteren EU-Mitgliedsstaaten. Die 

europäische Integration unterstützt maßgeblich die Sicherung des Friedens. Mein per-

sönlicher Blick auf die Thematik des Euros als Währung der europäischen Union ist daher 

pro-europäisch, was jedoch in der Stunde nicht erkenntlich wird. Da in der von mir konzi-

pierten Stunde die Grundlagen für ein vielschichtiges Kennenlernen des Euros gelegt wer-

den, können in darau[olgenden Stunden die Vor- und Nachteile dieser Währung disku-

tiert werden. Zentrale für meine Unterrichtsstunde relevante Begri[lichkeiten sind: Wäh-

rung, Euro, Euromünze, Geldschein und Europäische Union. Zu Beginn der Stunde wird 

ein Wortspeicher mit den wichtigsten Lernwörtern erstellt und an der Tafel festgehalten. 

Die entsprechenden Deûnitionen wurden an die Sprachkenntnisse der SuS angepasst 

und lauten wie folgt:  

Währung: Eine Währung ist das Geld, das wir verwenden, um Dinge zu kaufen und zu ver-

kaufen. Auf unserer Welt gibt es viele verschiedene Währungen.  

Euro: Der Euro ist eine Währung, die in vielen Ländern Europas verwendet wird. Er macht 

das Reisen und Bezahlen in Europa einfacher.  

Euromünze und Geldschein: Es gibt Euro-Münzen und Euro-Scheine. Die Euro-Scheine 

sehen in allen Ländern gleich aus. Unterschiedlich sind nur die Rückseiten der Münzen 

(Euro | Politik Für Kinder, Einfach Erklärt - HanisauLand.de, n.d.).  

Europäische Union: Die Europäische Union ist wie ein großes Haus, in dem viele verschie-

dene Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenleben. Sie verwenden alle die-

selbe Währung, den Euro, um Dinge zu kaufen und zu verkaufen. Manchmal gibt es aber 

auch Streit zwischen den Ländern. Dann muss man viel miteinander sprechen und jeder 

muss bereit sein, Kompromisse zu schließen und eine Lösung zu ûnden.  
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Vielseitige Zugänge werden durch einen visuellen und auditiven Einstieg mit Lebenswelt-

bezug, sowie eine Art Weißblatttest zur Vorwissensaktivierung nach dem Einstieg ge-

scha[en. Nachhaltiges Lernen erfordert den >Anschluss< an vorhandenes Wissen und 

Verstehen bei den Adressaten und Adressatinnen. Als Ausgangspunkt für die Unterrichts-

planung ist es daher wichtig, diese Ausgangslagen der Schülerinnen und Schüler zu erhe-

ben (Sander, 2007). In der politischen Fachdidaktik wird durch die Einteilung in Basiskon-

zepte versucht die elementaren Vorstellungsbereiche, eines Themenbereichs zu erken-

nen. Basiskonzepte stellen allerding nicht das zu vermittelnde Wissen dar, vielmehr die-

nen sie als Orientierungspunkte im Unterricht (Sander, 2009). Die drei Basiskonzepte der 

politischen Bildung sind: Ordnung, Entscheidung und Gemeinwohl. ,, Basiskonzepte las-

sen sich weiter ausdi[erenzieren in Fachkonzepte, also speziûsche Konzepte der Do-

mäne Politik. Fachkonzepte umfassen das den Basiskonzepten zuzuordnende Grundla-

genwissen< (Weißeno et al., 2010, S. 48). Mein selbst gewähltes Stundenthema ,,Euro als 

Währung der europäischen Union< greift alle genannten   Basiskonzepte, Ordnung, Ent-

scheidung und Gemeinwohl auf und stellt somit einen konzeptübergreifenden Inhalt dar. 

Das Basiskonzept der Ordnung ist die Voraussetzung menschlichen Zusammenlebens 

und gibt den Rahmen vor, in dem politische Handlungs- und Entscheidungsprozesse ab-

laufen können (Weißeno et al., 2010). Der Euro als gemeinsame Währung der EU trägt zur 

Scha[ung einer ûnanziellen Ordnung bei. Gleichzeitig erleichtert diese einheitliche Ord-

nung der wirtschaftlichen Transaktionen den Handel und die Interaktion zwischen Staa-

ten. Darüber hinaus ergeben sich Beziehungen zu den Fachkonzepten europäische In-

tegration, Staat und Demokratie. Das konzeptuelle Deutungswissen zeichnet sich durch 

eine Vernetzung der einzelnen Konzepte aus. Die europäische Integration als Fachkon-

zept ist eng an die Fachkonzepte Sicherheit und Freiheit des Basiskonzepts Gemeinwohl 

geknüpft. Der Euro als Währung fördert das Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger der 

Eurozone und scha[t eine stabile Währungsumgebung. Die Fachkonzepte Regierung und 

europäische Akteure lassen sich neben dem Basiskonzept der Ordnung ebenfalls dem 

der Entscheidung zuordnen. Die Einführung des Euros war eine bedeutende politische 

Entscheidung, mit weitreichenden Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik und die wirt-

schaftliche Integration der Mitgliedsstaaten.  
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3.Didaktische Begründung der Thematik

Die Bedeutung des Euros als Währung ist von entscheidender Relevanz für das Verständ-

nis sowohl wirtschaftlicher als auch gesellschaftlicher Zusammenhänge. Bereits im 

Grundschulalter sollte die Vermittlung der Bedeutung des Euros ein essenzieller Bestand-

teil der politischen Bildung im Heimat- und Sachunterricht sein. Im Alltag wird der Euro 

als primäres Zahlungsmittel verwendet, was seine unmittelbare Gegenwartsbedeutung 

verdeutlicht. Die Europäische Union wird als ein weitreichendes Projekt zur Förderung 

von Zusammenarbeit und Zusammenhalt verstanden. Diese Perspektive hebt die Zu-

kunftsperspektive des Euros hervor, da er als Instrument der europäischen Integration 

und wirtschaftlichen Zusammenarbeit fungiert. Zudem dient der Euro als exemplarisches 

Symbol für Einheit und Kooperation in Europa. Der Fokus auf die symbolische Bedeutung 

des Euros soll den Schülern und Schülerinnen verdeutlichen, dass er nicht nur die euro-

päische Währung ist, sondern auch gemeinsame europäische Werte und Ziele repräsen-

tiert. Dadurch wird nicht nur das wirtschaftliche Verständnis erweitert, sondern auch die 

Bedeutung von Frieden, Zusammenarbeit und kultureller Vielfalt hervorgehoben, was für 

die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung wichtig ist. Die didaktischen Prinzipien 

Schülerorientierung, Aktualität, Exemplarität und induktives Vorgehen liegen meiner Un-

terrichtsstunde zugrunde. Durch ein Anknüpfen an die Interessen und Erfahrungen wird 

die Lebensrealität der SuS berücksichtigt. Es ist von Bedeutung, den Unterricht so zu ge-

stalten, dass Schülerinnen und Schüler die Lernarrangements und -prozesse als sinnvoll 

erkennen können und das Lernen für sie eine persönliche Bedeutung erhält. Dies gelingt 

durch die Scha[ung einer positiven Lernatmosphäre und die Bereitstellung individueller 

Lernmaterialien. Das didaktische Prinzip der Aktualität strebt eine anschauliche und ein-

prägsame Vermittlung der Inhalte an. Durch die Einbeziehung von Auswahlkriterien wie 

Betro[enheit und Bedeutsamkeit der Thematik kann eine gesteigerte Motivation seitens 

der Schüler*innen erlangt werden. Der Stundeneinstieg veranschaulicht die Bedeutsam-

keit des Euros im Alltag jedes einzelnen und ermöglicht eine didaktische Verbindung der 

Inhalte. Die politische Bildung sieht sich stets mit dem Umstand konfrontiert, dass The-

men niemals umfassend behandelt werden können und daher auf speziûsche Aspekte 

reduziert werden müssen.  Um den Umfang des Lehrsto[s sowie die Komplexität zu redu-

zieren, kann die Strategie des exemplarischen Lernens verwendet werden. Diese 
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Strategie fokussiert sich darauf, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten in einem gewählten 

Problemfeld zu identiûzieren und ist somit eng mit dem Prinzip der Problemorientierung 

verknüpft. Hierbei bietet sich bei den zu behandelnden Aspekten eine schüler- und prob-

lemorientierte Herangehensweise an, welche zu gleicher Zeit repräsentativ für das Thema 

ist. Hierbei ist es notwendiger das Exemplarische Lernen zu fördern, als nur nach reiner 

Vollständigkeit zu streben. Die Reduktion der Inhalte war im Vorfeld nötig, um eine kind-

gerechte Einführung des Themas >Der Euro< zu ermöglichen.  Da von einem anschauli-

chen Einzelfall im Stundeneinstieg, auf das Allgemeine, also die europaweite Nutzung 

des Euros geschlossen wird, kann hier vom Prinzip ,,Induktion vor Deduktion< gesprochen 

werden. Oftmals überlappen und ergänzen sich die genannten Prinzipien bzw. hängen 

eng miteinander zusammen.  

Ein Bildungsprozess, der sich an der Förderung der Mündigkeit orientiert, ermöglicht den 

Lernenden, ihre eigenen Vorstellungen von sich selbst und der Welt zu entwickeln (Hen-

kenborg, 2002). Der Beitrag der Unterrichtsstunde zur politischen Mündigkeit zeigt sich 

darin, dass die SuS ihre eigene Lebenswelt einbringen, einordnen und sich mit ihren Mit-

schüler*innen hierzu austauschen. Die politische Mündigkeit erfordert eine selbststän-

dige Auseinandersetzung mit dem Wirklichkeitsbereich Politik. Dies erfolgt in einem Um-

feld, in dem die Schüler*innen ihre Meinungen, Leitideen, Überzeugungen und Urteile frei 

und unabhängig von denen der Lehrenden sowie den vorgegebenen Lehrplänen entwi-

ckeln können und sollen (Sander, 2014a). Die Orientierungsfähigkeit der SuS in der sozi-

alen Welt wird verbessert und die Herstellung eines Interessenbezugs wird priorisiert 

(Sander et al., 2019). Da das Thema ,,Der Euro als Währung der europäischen Union< in 

der zweiten Jahrgangstufe nicht im Lehrplan des Faches Heimat- und Sachunterricht vor-

gesehen ist, gibt es keine Richtlinien zur Umsetzung dieses Themengebiets, was eine 

freie Umsetzung und Erarbeitung ermöglicht. Die Lernenden werden nicht überwältigt, 

verknüpfen eigene Erfahrungen mit den Unterrichtsinhalten, werden von der Lehrkraft ge-

hört und dürfen für sich selbst sprechen. Die zuvor genannten Unterrichtsprinzipien un-

terstützen die Entwicklung der SuS hin zu mündigen Bürgern unserer Gesellschaft. 
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4. Das Thema und der Bezug zum LehrplanPLUS

Das Fach Heimat- und Sachunterricht an bayrischen Grundschulen ist besonders rele-

vant für die Förderung der schulart- und fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungs-

ziele (vgl. Lehrplan PLUS, S.87). Das zentrale Bildungsziel in meiner Unterrichtsstunde 

lässt sich den übergreifenden Bildungs- und Erziehungszielen der politischen Bildung, 

dem sozialen Lernen und der Werteerziehung zuordnen.  

Der Euro, ein Symbol für die europäische Einheit und Zusammenarbeit, war ein wichtiger 

Schritt in Richtung europäischer Integration. Er fördert die wirtschaftliche und politische 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Außerdem bringt der Euro das Verständ-

nis für kulturelle Vielfalt und ein Gemeinschaftsgefühl voran, erleichtert den Austausch 

von Waren, Dienstleistungen und ist ein Instrument zur Förderung von Werten wie Solida-

rität, Gleichberechtigung und Frieden. Die SuS lernen zudem in der dritten bzw. vierten 

Jahrgangstufe, wie der Euro dazu beiträgt, die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den 

europäischen Ländern zu verringern und die politische sowie wirtschaftliche Stabilität in 

der Region zu fördern. Dieser Aspekt der Werteerziehung wird allerdings in der von mir 

konzipierten Stunde nicht fokussiert, sondern ist Bestandteil einer späteren Unterrichts-

sequenz. Zudem stellt die Europäische Union als Werte- und Währungsunion einen Teil 

der in der Grundschule erforderlichen interkulturellen Bildung dar.  Die SuS nehmen Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede ihrer Alltagsgewohnheiten, auch der Bezahlung von 

Gütern bzw. Dienstleitungen wahr und erkennen, dass es ebenso davon abweichende Le-

bensweisen und Wertvorstellungen gibt. Ein Bewusstsein für kulturelle Vielfalt innerhalb 

der Gesellschaft entsteht, denn Kultur beinhaltet alle von Menschen gescha[enen As-

pekte, einschließlich der Strukturierung des menschlichen Zusammenlebens. Gleichzei-

tig lassen sich prozessbezogene Kompetenzen beobachten, insbesondere das Erkennen 

und Verstehen sowie das Kommunizieren und Präsentieren. Zusammenhänge und Er-

scheinungen in der Gesellschaft werden erkannt, es werden Vermutungen formuliert und 

Beobachtungen dokumentiert. Zu Beginn meiner Unterrichtsstunde wird den SuS ver-

deutlicht, dass der Euro ebenso in anderen Mitgliedsstaaten der europäischen Union ge-

nutzt werden kann. Unter der Dokumentenkamera werden im Laufe der Stunde Beobach-

tungen über das Aussehen der Euromünzen dokumentiert und Vermutungen über die Be-

deutung der Rückseiten der Münzen geäußert. Kommunikation erfolgt im Austausch mit 
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den Mitschüler*innen und der Lehrkraft, in einigen Unterrichtsphasen auch in Partnerar-

beit. Nach Bearbeitung der vorgesehenen Aufgaben werden die eigenen Ergebnisse vor 

der Klassengemeinschaft präsentiert und ausgewertet (vgl. Lehrplan PLUS, S.83). Die Be-

trachtung verschiedener Perspektiven in Auseinandersetzung eines Sachthemas erfolgt 

beim Stundenthema ,,Der Euro als gemeinsame Währung der europäischen Union< 

hauptsächlich über die sozialwissenschaftliche Perspektive, jedoch durch die Lage der 

europäischen Union auch über die geographische Perspektive (vgl. Lehrplan PLUS, S.85). 

5.Einordung der Unterrichtseinheit in die Lernsequenz

Die von mir konzipierte Unterrichtsstunde zum Thema ,,Der Euro als gemeinsame Wäh-

rung der europäischen Union< lässt sich in der zweiten Klasse optimal umsetzten, da die 

SuS zu Beginn des Schuljahres im Fach Mathematik erste Erfahrungen im Rechnen mit 

Geldbeträgen sammeln. In der Sequenz im Mathematikunterricht wurde die Benennung 

und Unterscheidung von Münzen und Geldscheinen, sowie das Ordnen dieser nach dem 

jeweiligen Wert und die unterschiedliche Darstellung von Geldbeträgen eingeführt (vgl. 

Lehrplan PLUS, S.279) (Lehrplan.pdf, o. J.). Die genannten Kompetenzerwartungen und 

Inhalte im Fach Mathematik lassen sich dem dritten Lernbereich, genauer 3.2 Größen 

strukturieren und Größenvorstellungen nutzen, in der ersten bzw. zweiten Jahrgangstufe 

zuordnen. Die Förderung der prozessbezogenen Kompetenzen Probleme lösen, Kommu-

nizieren, Argumentieren und Darstellungen verwenden wurden im Rahmen der Einfüh-

rung des Euros im Fach Mathematik gefördert (vgl. Lehrplan PLUS, S.107). Zudem kann 

die Grundvorstellung der Kinder, dass Geld beim Einkaufen und im Alltag von äußerst gro-

ßer Bedeutung ist, durch die fächerübergreifende Thematisierung des Euros als gemein-

same Währung in der europäischen Union als Währungsunion erweitert werden. Da der 

Euro in der zweiten Jahrgangstufe nicht im Fachlehrplan des Faches Heimat- und Sach-

unterricht vorgesehen ist, dient diese Stunde als Einführung einer fächer- und jahrgang-

stufenübergreifenden Sequenz. Im Rahmen des Seminars EU goes school ergab sich die 

Möglichkeit einer Umsetzung dieser Unterrichtsstunde in einer zweiten Klasse an einer 

Grundschule im Landkreis München. Die Inhalte wurden entsprechend didaktisch redu-

ziert und dienen der Vorbereitung auf die im LehrplanPLUS vorgesehene Behandlung in 
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der dritten bzw. vierten Jahrgangstufe. Die erarbeiteten Inhalte können in den nachfolgen-

den Schuljahren als Grundlage genutzt und kontinuierlich erweitert werden.  

6.Kompetenzorientierte Lernziele der Stunde

Alle kompetenzorientierten Lernziele setzen sich aus einer Inhalts- und Handlungskom-

ponente zusammen. Das Lernziel der Unterrichtsstunde ,,Der Euro als Währung der Eu-

ropäischen Union< lautet wie folgt: Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass der 

Euro eine gemeinsame Währung vieler EU-Mitgliedsstaaten darstellt, und erkennen den 

Nutzen einer Währungs- und Werteunion. Die SuS können exemplarisch Auswirkungen 

der Europäischen Integration auf das Leben und den Alltag der Bürger*innen und wesent-

liche Merkmale der europäischen Union beschreiben.  

Das Politikkompetenzmodell nach Joachim Detjen, Peter Massing, Dagmar Richter und 

Georg Weißeno gliedert die Politikkompetenz in die Kompetenzen Politische Urteilsfähig-

keit, Politische Handlungsfähigkeit, Fachwissen und Politische Einstellung und Motiva-

tion. Die Vernetzung dieser Kompetenzdimensionen führt zu einer gegenseitigen Beein-

ûussung. Im Fokus steht die Teilkompetenz des Fachwissens, welche durch Basis- und 

Fachkonzepte strukturiert wird. Dieser Kompetenzbereich liegt auch meiner Unterrichts-

stunde zugrunde. Die kognitiven Fähigkeiten der Informationsverarbeitung, Lernfähigkeit 

und Wahrnehmung der Umwelt werden gefördert und verbessern die Orientierung der 

SuS in ihrer Lebenswelt, genauer der EU. Im Verlauf des Wissenserwerbs erlernen die 

Schülerinnen und Schüler die politische Fachsprache, rund um das Thema Euro, was von 

Lernfähigkeit zeugt. Erst nachdem eine konkrete Handlung ausgeführt wurde, lässt sich 

anhand der beobachtbaren Leistung, also der Performanz, feststellen, ob jemand tat-

sächlich über die fraglichen Kompetenzen verfügt. Die Performanz der SuS lässt sich 

durch die Formulierung erworbener Kenntnisse überprüfen, in meiner Stunde konkret 

durch den Vergleich des Weißblatttests mit der Wortwolke am Stundenende. Veränderun-

gen in der Formulierung bzw. Darstellung werden klar ersichtlich. Im Mittelpunkt der poli-

tischen Bildung steht somit der Erwerb von konzeptuellem Wissen und nicht der von Fak-

tenwissen.  Am Stundenende ist also entscheidend, was die SuS können und nicht, was 

in der Unterrichtsstunde behandelt wurde.  
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7.Methodisch 3 didaktische Überlegungen

Bei der Auswahl der Methoden berücksichtigte ich stets die Bedürfnisse und individuellen 

Besonderheiten meiner Praktikumsklasse und orientierte mich bei der Strukturierung an 

dem AVIVA-Modell (Kiel, 2018). Das Vorlesen der Geschichte über Max in Kombination mit 

der bildlichen Darstellung des Vorgelesenen ermöglicht die Aktivierung aller Sinne. Es ist 

unter lernpsychologischen Gesichtspunkten bekannt, dass über Bilder gestützte Lern-

prozesse besser im Gedächtnis haften bleiben als solche, die z.B. nur auf Texten oder bloß 

Gelesenem beruhen (Bergmann, Klaus / Schneider, Gerhard (1999): Das Bild. In: Pandel, 

Hans-Jürgen / Schneider, Gerhard (Hg.): Handbuch Me- dienarbeit im Geschichtsunter-

richt. Schwalbach/Ts., S. 2113254., o. J.)(Bergmann/Schneider 1999: 216; Vester 1984: 

96 f.). Zur Sicherstellung einer abwechslungsreichen und interaktiven Unterrichtsstunde 

wurde zwischen verschiedenen Sozialformen, also verschiedenen Arten der Kooperation 

abgewechselt (Meyer, 2018). Ein Sozialformwechsel fördert die Motivation und Aufmerk-

samkeit der SuS. Für die Umsetzung meiner Unterrichtsstunde entschied ich mich für 

eine Kombination aus einer interaktiven und frontalen Arbeit im Plenum, aber auch Ein-

zel- und Partnerarbeiten. Gestartet wird interaktiv im Plenum, mittels eines visuellen und 

auditiven Einstiegs der das Thema Geld/Euro lebensnah an die SuS heranführt und ihr In-

teresse weckt. Die Begegnung mit Bildern erfolgt auf verschiedenen Betrachtungs- und 

Bedeutungsebenen. Für die erste Annäherung an ein Bild gilt, dass jede Bildbeschreibung 

stets nur eine von mehreren möglichen ist, weil Bilder mit unterschiedlichen Vorver-

ständnissen, Bewusstseinsinhalten und a[ektiven Besetzungen verbunden werden 

(Otto, 1974). Anschließend wird das Vorwissen zum Geld bzw. dem Euro durch ein Ar-

beitsblatt abgefragt, welches in Einzelarbeit bearbeitet wird. Eine Vorwissensaktivierung 

ist nötig, um an die Präkonzepte der SuS anknüpfen und diese erweitern zu können. Hier-

bei dürfen die SuS zwischen einer schriftlichen und malerischen Beantwortung der Fra-

gen wählen, was eine Art der qualitativen Di[erenzierung darstellt. Als Nächstes werden 

die SuS durch ein non-verbales Handzeichen in den Kinositz gerufen, die Reiseländer der 

Kinder abgefragt und an der Tafel gesammelt. Länder, in denen man mit dem Euro bezah-

len kann, werden eingekreist und so farblich hervorgehoben. Die Sammlung der genann-

ten Staaten erfolgt anhand einer Mindmap. Die Sammlung der Inhalte, durch die zuvor 

genannte Methode, ermöglicht eine übersichtliche und strukturierte Darstellung der 
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Schülerantworten. Nun erfolgt ein Rückbezug auf die Einstiegsgeschichte und den SuS 

wird verdeutlicht, dass sie so wie Max auch in einigen ihrer Urlaubsländer mit dem Euro 

bezahlen können. Danach werden die SuS zurück an den Platz geschickt und erhalten ein 

Arbeitsblatt. Nun folgt eine fünfminütige Bewegungspause, die der Aufmerksamkeits- 

und Motivationssteigerung dient. Vor Bearbeitung des Arbeitsblatts werden die SuS auf 

eine weitere Gemeinsamkeit der mit dem Euro bezahlenden Ländern hingewiesen 3 alle 

Länder sind Mitglieder in der europäischen Union. Fragen wie: ,,Was ist die europäische 

Union?< oder ,,Habt ihr schon einmal davon gehört?< werden gestellt. Nach Sammlung 

der Schülerantworten, wird folgender Vergleich geäußert:  Die EU ist wie ein großes Haus, 

in dem viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenleben. Sie 

verwenden alle denselben Geldschein, den Euro, um Dinge zu kaufen und zu verkaufen. 

Diese Darstellung als Haus und ,,Nachbarn< soll die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der Mitgliedsstaaten verdeutlichen. Sie bezahlen mit der gleichen Währung, halten sich 

an dieselben Regeln, haben aber eine eigene Kultur und Sprache. Der Handlungs- und 

Entscheidungsrahmen ist durch das ,,Haus< festgelegt und die einzelnen Bewohner (Mit-

gliedsstaaten) können ihre Kultur trotzdem frei entfalten. Die Deûnition wird mit einer ent-

sprechenden Darstellung in der PowerPoint-Präsentation visuell unterstützt. Nun folgte 

die alleinige Bearbeitung des Arbeitsblattes mit einem Lückentext. Das Arbeitsblatt dient 

der Sicherung und Wiederholung des Gelernten, und behandelt einzelne zuvor nicht be-

handelte Aspekte zum Euro und der europäischen Union. So dürfen sich die SuS auch 

allein mit den Inhalten auseinandersetzen. Die Ergebnisse dieser Einzelarbeit werden da-

raufhin mit dem Banknachbarn in einer Partnerarbeit verglichen. So wird ein Austausch 

verschiedener Lösungen angeregt und die SuS arbeiten an ihren Kommunikationsfähig-

keiten. Besonders schnelle SuS dürfen ein Euro-Domino spielen, um die verbleibende Be-

arbeitungszeit sinnvoll zu nutzen. Diese weiterführende Beschäftigung dient als quantita-

tive Di[erenzierungsmaßnahme. Die gesamte Unterrichtsstunde wird durch eine Power-

Point Präsentation begleitet, welche Impulse, Bilder, die Arbeitsaufträge für Partnerarbei-

ten und Zeitangaben enthält. Die Nutzung solcher Unterrichtsmedien erfordert eine kind-

gerechte Darstellung, gut lesbare Schrift und fehlerfreie Folien. Zur Vermeidung einer 

Lehrerzentrierung wird während der gesamten Stunde auf Interaktion bzw. Kommunika-

tion zwischen der Lehrkraft und den SUS geachtet. Anschließend wird der Lückentext ge-

meinsam unter der Dokumentenkamera verbessert, damit Fehler, die möglicherweise bei 
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der Bearbeitung entstanden sind, verbessert werden können. Danach werden drei ver-

schiedene Euromünzen unter der Dokumentenkamera untersucht. Die SuS sollen die 

Münzen beschreiben und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten. Es wird 

festgestellt, dass es bei gleichen Geldwerten verschiedene Abbildungen auf der Rück-

seite geben kann. Die Schlussreflektion wird durch eine Wortwolke gesichert, so kann 

das Produkt der Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsthema als übersichtliche Erin-

nerungshilfe dienen. Die Erstellung von Wortwolken lässt sich einfach mit Hilfe von brow-

serbasierten kostenlosen Anwendungen wie Wordle visualisieren. Die eingegeben Wör-

ter werden von der Anwendung nach Eingabe analysiert. Anschließend ordnet das Pro-

gramm die Antworten per Zufallsprinzip und formatiert sie nach ihrer Häufigkeit. Dabei 

werden häufig genannte Wörter in vergrößerter Schrift dargestellt, um ihre Bedeutung 

hervorzuheben (Achour et al., 2019). Aufgrund dieser schnellen Visualisierungsmöglich-

keit habe ich mich gegen eine klassische Sicherung an der Tafel entschieden. Zur quali-

tativen Differenzierung werden Satzanfänge bereitgestellt, um die Formulierung zu er-

leichtern. Abschließend wird eine Hausaufgabe aufgegeben, welche die Bearbeitung ei-

nes Arbeitsblattes zum Aussehen der Euromünzen vorsieht. Nach Ende der Stunde kann 

die Wortwolke mit dem durchgeführten Weißblatttest verglichen werden und die erfolg-

reiche Wissensvermittlung überprüft werden. Lehrfortschritte können so einfach abgele-

sen und die Entwicklung von Fehlkonzepten festgestellt und in Zukunft vorgebeugt wer-

den. Die genutzten Methoden ermöglichen in einer derartigen Kombination die Wissens-

konstruktion aufseiten der SuS.  

8.Verlaufsplan/ Artikulation 

Das Artikulationsschema, der von mir konzipierte Unterrichtsstunde zum Thema ,,Der 

Euro als Währung der Europäischen Union" ist auf den nachfolgenden Seiten zu ûnden. 

Dieses Schema bietet eine klar strukturierte Darstellung der Unterrichtsphasen, der an-

gewandten Sozialformen sowie des verwendeten Materials. Die Verwendung von Unter-

richtsverlaufsschemata erleichtert anderen Lehrkräften die schnelle Umsetzung der Un-

terrichtsstunde, selbst wenn sie zuvor nicht aktiv mit dem Thema vertraut waren.
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Thema Einführung: Der Euro als Währung  

Zeit Situation Lehrhandlungen / Lernumgebung Material, Medien, Sozi-

alform 

10 Aktivierung 
Visueller Einstieg durch Bild von Jungen mit Eisbecher an der Tafel 

 L: Beschreibe was du auf dem Bild siehst! 

 Beschreibung des Bildes durch SuS  
 Satzanfang: Ich sehe& , wird genutzt 

 Auditives Anknüpfen an visuellen Einstieg  

Lehrkraft liest Geschichte vor (siehe Dokument Euro Einführungsggeschichte) 

Während des Vorlesens wird bei der Verwendung der Wortes Euro, eine ausgedruckte Euromümze 
an die Tafel gehängt.  

 

SuS am Platz 

Bild an der Tafel 

 10 Hinführung L: Womit hat Max in der Geschichte sein Eis bezahlt? S: Mit Geld / Euro 
 Womit bezahlst du beim Einkaufen? S: Mit Geld / Euro 
L: Mich interessiert, wie viel ihr schon über unser Geld, den Euro wisst. 

 Weißblatttest austeilen und von SuS ausfüllen lassen (schriftliche oder malerische Bearbeitung 
erlaubt) 
Was ist eine Währung? Erklärung durch Lehrkraft, Verwendung einer kindgerechten Definition 

 Einzelarbeit 

 Qualitative   Diffe-

renzierung  
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 15 

10 

Erarbeitung 
Kinder werden durch ein non-verbales Signal in den Kinositz gerufen.  
Hierbei muss eine leise Umsetzung der SuS geachtet werden, sonst wieder zurück an den Platz 
schicken 

L: Welche Länder hast du schon bereist?  
 -> Schülerantworten werden auf kleine Zettel geschrieben und an der Tafel gesammelt, sortiert 

  Frage an SuS: Konntest du bei deiner Reise in dieses Land auch mit dem Euro bezahlen? 
  Versuche dich daran zu erinnern und teile dein Erlebnis mit deinen Mitschüler*innen 

 Genannte Länder in denen man mit dem Euro bezahlen kann werden an der Tafel eingekreist 
 (Liste zum Abgleich ausdrucken, damit sich hier keine Fehler einschleichen)  

 So wie Max im Urlaub mit dem Euro bezahlen kann, ist das in einigen eurer Reiseländer auch mög-
lich.  
Du kannst also mit dem gleichen Geld zu Hause und im Urlaub bezahlen 

 SuS werden zurück an den Platz geschickt 

 L: Diese Länder haben neben dem Euro als Währung noch eine weitere Gemeinsamkeit. 
 Sie sind Mitglieder in der europäischen Union.  

 L: Was ist die Europäische Union? Hat jemand von euch schon mal davon gehört?  
 Schülerantworten werden gesammelt und durch eine fachlich korrekte Definition ergänzt. 

 L: Ihr könnt euch die europäische Union als ein Haus mit vielen verschiedenen Bewohnern vorstel-
len.  
 Alle Bewohner, also EU-Länder bezahlen mit demselben Geld und halten sich an die gleichen Re-
geln 

 Kinositz 

Mindmap 

 SuS an Sitzplatz 

PowerPoint 



 5  Bewegungs- 
 Pause 

 Kurze Bewegungspause (viele Beispiele auf YouTube auffindbar)  
Ziel: Aufmerksamkeits- und Motivationssteigerung nach längerer Erarbeitungsphase 

 SuS am Platz 

10 

10 

Sicherung L. fordert SuS auf, die Namen auf das AB zu schreiben und das AB selbstständig zu bearbeiten.

Sind die SuS fertig dürfen sie sich mit ihrem Sitznachbarn austauschen und ihre Ergebnisse ver-

gleichen.

 Schnelle SuS bekommen folgende Aufgaben zur Bearbeitung:  
 -> Geld Domino (in verschiedenen Schwierigkeitsstufen erstellt) 

 Nach Bearbeitung des ABs gemeinsame Verbesserung im Plenum unter Dokumentenkamera 

 Anschließend werden unter der Dokumentenkamera 3 verschiedene Euromünzen untersucht. 
 SuS sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten mündlich beschreiben (gleicher Wert, unter-
schiedl. Rückseite) 
L: Auf den Rückseiten der Euromünzen sehr ihr oft besondere Orte oder Personen der Länder 

Einzelarbeit  

Partnerarbeit 

 Quantitative   Diffe-

renzierung  

 Dokumentenka-

mera  

5 Reflexion  Hochhalten der Reflexionskarten 

- Ich möchte mir merken, dass ...
- Für mich war neu, dass&

 Lernwörter werden in einer Wortwolke gesammelt (Erstellung durch Wordle) 

Satzstarter 

SuS am Platz 

Wortwolke 

5 Ausblick L. >Heute haben uns mit dem Euro, unserer Währung beschäftigt. Mit dem Euro kann man in

verschiedenen Ländern bezahlen.

Überleitung zu AB:  Münzen richtig zuordnen 

Hausaufgabe wird aufgegeben: AB Münzen richtig verbinden 
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Einstiegsgeschichte 

Anmerkung: Der Einstieg soll mit vielen Sinnen erlebt werden, weshalb eine visuelle Un-

terstützung durch das Bild erfolgen soll. Hierbei kann ein beliebiges Bild eines eisessen-

den Kinds verwendet werden, das sich optimalerweise im Ausland beûndet.  

Max liebte es, mit seiner Familie in den Urlaub zu fahren. Dieses Jahr ging es nach Ita-

lien. Sie fuhren durch wunderschöne Landschaften und besuchten malerische Städte. 

Eines Tages, als sie in einem kleinen Dorf waren, beschlossen sie, ein Eis zu essen. Max 

war aufgeregt, denn er durfte das Eis selbst bezahlen.  

Max ging also zum Eisstand und reichte dem Verkäufer seinen Euro. Der Verkäufer nahm 

das Geld und gab Max sein Eis. Max war so stolz, dass er das Eis mit einem Euro bezahlt 

hatte. Er wusste, dass der Euro in vielen Ländern der Europäischen Union verwendet 

wird und fühlte sich wie ein echter Europäer. Zu Hause und im Urlaub konnte er also das 

gleiche Geld benutzten 3 ganz schön praktisch.  

Als Max und seine Familie weiter durch das Dorf spazierten, dachte Max darüber nach, 

wie schön es ist, dass so viele Länder den Euro verwenden. Es macht das Reisen viel 

einfacher und verbindet die Menschen in Europa. 
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9. Reûexion

Die Durchführung der Unterrichtsstunde in meiner Praktikumsklasse ermöglichte die Im-

plementierung einer Struktur und Auswahl von Methoden, die auf die Bedürfnisse und in-

dividuellen Voraussetzungen der Klasse zugeschnitten waren. Dennoch verliefen nicht 

alle Unterrichtsphasen wie geplant. Während des Unterrichtsversuchs traten wiederholt 

Unterrichtsstörungen auf. Ein Schüler, bei dem ADHS diagnostiziert wurde, störte wieder-

holt den Unterrichtsûuss durch Unterbrechungen und lautes Rufen. Als Reaktion darauf 

wurde der Schüler in einen separaten Sitzbereich verwiesen, was zu einer spürbaren Be-

ruhigung seines Verhaltens führte. Des Weiteren wurde der Unterricht durch ein Eltern-

paar gestört, das ein Anliegen zum Gesundheitszustand ihrer Tochter äußern wollte, was 

zu einer kurzzeitigen Unterbrechung führte, die von meiner Praktikumslehrkraft gelöst 

werden konnte. In beiden Fällen führten diese ungeplanten Unterrichtsstörungen zu einer 

Abweichung vom Zeitplan der Unterrichtsstunde. Zudem erforderte jede Unterrichts-

phase mehr Zeit als ursprünglich geplant, manchmal nur um wenige Minuten, in anderen 

Fällen jedoch um mehrere Minuten. Um diesen Zeitplanverzögerungen entgegenzuwir-

ken, wurde eine Anpassung im Artikulationsschema meiner Unterrichtsstunde vorge-

nommen. Fehleinschätzungen hinsichtlich der benötigten Zeit traten bereits während 

meines pädagogisch-didaktischen Praktikums häuûg auf, und ich erho[e mir hierbei 

durch die Akkumulation neuer Erfahrungen eine Verbesserung meines Zeitmanagement 

und Einschätzungsvermögens. Insbesondere bei der Bearbeitung des Lückentexts benö-

tigten die Schüler mehr Zeit und stellten einige inhaltliche Fragen. Es wurde häuûg nach 

der Richtigkeit der Lückentextausfüllung gefragt, obwohl zuvor angekündigt wurde, dass 

dies erst später im Plenum und nicht im Dialog besprochen werden sollte. Trotz mehrfa-

cher Wiederholung dieses Vorgehens endeten die Schülerfragen in dieser Hinsicht nicht. 

Für die Zukunft plane ich, den Ablauf der Bearbeitung und gemeinsamen Verbesserung 

schriftlich an der Tafel festzuhalten, um den Schülern den Unterrichtsverlauf visuell zu 

verdeutlichen. Hierfür bietet sich die Visualisierung mittels eines "Fahrplans" an, bei dem 

zu Beginn alle Unterrichtsphasen angekündigt und kurz erläutert werden. Die Partnerar-

beit zur Bearbeitung des Lückentexts wurde nicht wie vereinbart in Flüsterton durchge-

führt, weshalb ich mehrmals auf ein von der Klassenlehrkraft eingeführtes Klatschsignal 

zurückgri[, um die Lautstärke zu reduzieren. Die PowerPoint-Präsentation unterstützte 
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den Stundenablauf e[ektiv und verringerte den Schreibaufwand während der Unter-

richtsstunde. Besonders gelungen ist mir der lebensnahe Einstieg, bei dem sich nahezu 

alle SuS aktiv in das Unterrichtsgeschehen einbrachten und ihre Gedanken teilten. Die 

Geschichte über das Urlaubserlebnis von Max in Italien weckte das Interesse der SuS und 

schuf einen Lebensweltbezug. Die Beschreibung des Bildes gelang zwar, nahm jedoch 

mehr Zeit in Anspruch als geplant. Die Überleitung von den genannten Reiseländern der 

Kinder zu den Mitgliedsstaaten der EU bzw. der Währungsunion verlief reibungslos. Der 

bereitgestellte Wortspeicher führte stundenrelevante Fachbegri[e ein und trug zur Erwei-

terung des Wortschatzes sowie zur Förderung einer korrekten Ausdrucksweise bei. Eine 

Bewegungspause nach 45 Minuten wurde angewandt, um Konzentrationsproblemen ent-

gegenzuwirken und Motivation sowie soziale Entwicklung zu fördern. Die Untersuchung 

von drei verschiedenen Euromünzen mit dem gleichen Wert am Ende der Unterrichts-

stunde sorgte für Abwechslung und steigerte die Aufmerksamkeit der Schüler nach einer 

längeren Arbeitsphase. Eine Reûexion zum Stundenende zeigte, dass nur wenige Schüler 

die bereitgestellten Satzanfänge zur Hilfestellung nutzten. Durch die Auswertung des 

Weißblatttests und der Wortwolke konnten Unterschiede herausgearbeitet werden, ins-

besondere bezogen auf den Euro als Währung und die europäische Union. Nur wenige 

SuS nannten am Stundenende in der Reûexionsphase Begri[e bzw. Erkenntnisse zur eu-

ropäischen Union. Die Unterrichtsplanung konzentrierte sich auf die Festigung des Fach-

wissens rund um den Euro als Währung und verschiedene Aspekte der europäischen 

Union. Die Schüler*innen erfüllten die an sie gestellten Kompetenzerwartungen, wie aus 

dem Vergleich des Weißblatttests zu Beginn der Stunde und der Wortwolke am Ende er-

sichtlich wurde, was auf einen konzeptuellen Wissenszuwachs hinweist. Diese Herange-

hensweise ermöglicht es den Lernenden, inhaltliche Zusammenhänge zu verstehen und 

zu erweitern. Während der gesamten Stunde lag der Fokus darauf, die SuS zu loben und 

positiv zu verstärken. In stressigen oder unruhigen Situationen achtete ich darauf, meine 

Stimme nicht zu erheben, und reagierte gemäß dem PAUER-Haus Modell, wodurch Un-

terrichtsstörungen reaktiv gelöst und präventiv vorgebeugt werden konnten (Kiel et al., 

2013). Im Vordergrund stehen hierbei die Aspekte: Präsenz, Aktivierung, Unterrichtsûuss, 

Empathie und Regeln.  
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11. Material

Alle von mir erstellten Arbeitsblätter zum Thema Euro und Europäische Union, einschließ-

lich der selbst verfassten Einstiegsgeschichte, des Sitzplans, der online gefundenen qua-

litativen und quantitativen Di[erenzierungsmaterialien sowie des Arbeitsblatts zu den 

Rückseiten der Euro-Münzen, sind auf den folgenden Seiten aufgeführt.  
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1. Bedingungsanalyse

Durch das Seminar wurde Kontakt zu einem Lehrer an einem Gymnasium in München hergestellt, der 

freundlicherweise seine Klasse zur Verfügung stellte. Somit ist eine genaue Bedingungsanalyse in all 

ihren Einzelheiten nicht möglich, da es sich um eine fremde Klasse handelte. 

Nichtsdestotrotz ließen sich einige Aspekte beobachten: 

Das Arbeitsklima der Klasse war teilweise sehr mo琀؀viert bei verschiedenen Schüler:innen, sie zeigten 

Neugier der neuen, unbekannten Lehrperson gegenüber. Das zeigte sich vor allem durch die ruhige 

Atmosphäre, die Körpersprache, sowie in ihren Fragen, aus welchem Grund und wofür die 

unbekannte Lehrkra܀昀 hier sei. Selbstverständlich ließen sich auch Merkmale einiger Schüler:innen 

昀؀nden, die grundsätzlich demo琀؀viert, sowie desinteressiert waren: Einige der Schüler:innen 

errichteten durch aufgestellte Ipads oder Laptops eine Art Mauer oder setzten sich zu Beginn der 

Stunde eher in die hinteren Reihen des Klassenzimmers, um den Abstand zwischen Ihnen und der 

Lehrkra܀昀 zu vergrößern, sowie Blickkontakt mit jener möglichst zu vermeiden. Dies lässt sich 

allerdings darauf zurückführen, dass es sich bei der Klasse um eine Abiturklasse handelte und die 

meisten Schüler:innen die anstehenden Abiturprüfungen im Kopf ha܀琀en. Eine Studen琀؀n, die eine 

Doppelstunde im Fach Poli琀؀k und Gesellscha܀昀 übernehmen dürfe, war demnach für einzelne 

Schüler:innen belanglos. 

Des Weiteren war bekannt, dass die Schüler:innen zwar mit analogen Texten, beispielsweise in Form 

von Arbeitsblä܀琀ern, gut umgehen konnten, die Methodik der digitalen Internetrecherche im Bereich 

der Poli琀؀k, dagegen noch vielen Schüler:innen Schwierigkeiten bereitete.   

Individuelle Bedürfnisse in der Klasse aufgrund von LRS, etc. waren nicht ar琀؀kuliert worden.  

Für diese Doppelstunde sollten Schüler:innen der 12. Jahrgangsstufe bereits einen Zu- bzw. Umgang 

mit Basis- und Fachkonzepten für das Fach Poli琀؀k und Gesellscha܀昀 innehaben. Diese Basiskonzepte 

lassen sich einteilen in die verschiedenen Dimensionen der Bedeutung des Poli琀؀kbegri昀؀es: 

Gemeinwohl, Ordnung und Entscheidung, aus welchen sich wiederum Fachkonzepte bilden. Bezüglich 

der Unterrichtsstunde sollten die Schüler:innen zum Beispiel mit den Fachkonzepten Demokra琀؀e, 

Grundrechte, Gewaltenteilung, Staat, Rechtsstaat (Basiskonzept Ordnung), jedoch auch mit den 

Fachkonzepten Opposi琀؀on, Parlament, Regierung, Wahlen und besonders mit der EU als einer der 

europäischen Akteure (Basiskonzept Entscheidung) vertraut sein. Darüber hinaus sollten sie 

Fachkonzepte wie beispielsweise Freiheit, Frieden, Demokra琀؀e (Basiskonzept Gemeinwohl) au昀؀assen 

und mit diesen umgehen können.1 Hinsichtlich der Methodenkompetenz, die die Schüler:Innen in 

dieser Unterrichtssunde, durch die selbstständige Internetrecherche weiter ausbauen sollten, war ein 

1 Georg Weißeno u.a. 2010, S. 48 昀؀. 
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gewisser Kompetenzstand notwendig. Dieser de昀؀niert sich, speziell für diese Stunde, vor allem durch 

eine gute Lesekompetenz im Umgang mit verschiedenen Textsorten und eine selbstständige 

Zeitplanung, bzw. Organisa琀؀on.2
 

2. Sachanalyse der wich琀؀gsten EU-Organe nach dem
Vertrag von Lissabon

Am 13.Dezember 2007 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten den 

Vertrag von Lissabon. Der Vertrag über die europäische Union (EU-Vertrag), sowie der Vertrag zur 

Gründung der Europäischen Gemeinscha܀昀 (EG-Vertrag) wurden reformiert. Am 01.Januar 2009 trat 

der Vertrag von Lissabon in Kra܀昀. Mit diesem Zug wurde der Grundbaustein der EU-Rechte, das EU-

Primärrecht, bzw. das Vertragsrecht, modi昀؀ziert.3
 

Dem Europäischen Rat kommt seitdem, beispielsweise die bedeutende Aufgabe zu, notwendige 

Impulse für die Weiterentwicklung der Union und poli琀؀sche Zielvorstellungen festzulegen, wobei alle 

Beschlüsse eins琀؀mmig getro昀؀en werden müssen. Er besteht aus den Staats- und Regierungschefs der 

Mitgliedstaaten und seit der Inkra܀昀setzung des Vertrages von Lissabon wird alle 2,5 Jahre ein/ eine 

Präsident:in des Europäischen Rats festgelegt.  

Dagegen gilt als Kontrollinstanz die Europäische Kommission, die seit dem 01.Januar 2009 nicht nur 

alle Mitgliedstaaten in ihrer Vertragstreue überwacht (kontrolliert), sondern auch das alleinige 

Ini琀؀a琀؀vrecht besitzt. Soll also ein neues Gesetz verabschiedet werden, scha٠恴 die Kommission alle 

Gesetzesvorlagen, die dann an das Europäische Parlament und den Ministerrat weitergeleitet 

werden. Folglich ist die Kommission ein Ini琀؀a琀؀vmonopol, welches nicht aus Menschen, die direkt 

gewählt wurden, sondern aus Expert:innen besteht. Diese vertreten nach dem EU-Vetrag allein 3 und 

vor allem unabhängig - die Interessen der Union. Nach einem Rota琀؀onsverfahren müssen diese 

Expert:innen 2/3 der Mitgliedstaaten entsprechen, die jeweils 5 Jahre tä琀؀g sind. Außerdem gibt es 

eine/n Präsident:in, der/die vom Europäischen Rat vorgeschlagen und anschließend vom Parlament 

gewählt wird. 

Die Gesetzgebung der Union wird ferner vom Rat der Europäischen Union de昀؀niert, welchen die 

jeweiligen Fachminister:innen der Mitgliedstaaten vertreten, weswegen dieser auch als der 

Ministerrat bekannt ist. In der Sicherheits- und Verteidigungspoli琀؀k der EU muss der Ministerrat 

eins琀؀mmig abs琀؀mmen. Seit 2009 allerdings, müssen 55% der Mitgliedstaaten, die wiederum 

mindestens 65% der Bevölkerung repräsen琀؀eren, einem Vorhaben zus琀؀mmen, um ein Gesetz zu 

verabschieden, es handelt sich hierbei um die sog. doppelte Mehrheit.        

2 Susanne Gessner u.a., 2020, S. 26 

3 Berthold Ri܀琀berger, 2021, S. 52 
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Der Vorsitz des Ministerrats wechselt alle 6 Monate nach einem festgelegten Plan. Dessen Aufgabe ist 

es u.a. die Tre昀؀en der verschiedenen Fachminister:innen in den verschiedenen Ausschüssen zu 

organisieren.  

Veränderungen der EU-Verträge, der Primärrechte, konnten bis 2008 nur der europäische Rat, die 

Europäische Kommission und die Regierungen der Mitgliedstaaten anstoßen. Seit dem Inkra܀昀treten 

des Vertrages von Lissabon ist durch das sog. Mitentschiedungsverfahren dazu auch das Europäische 

Parlament berufen. Das Parlament setzt sich aus 705 - demokra琀؀sch gewählten - Abgeordneten 

zusammen, die ca. 500 Millionen Menschen der Union vertreten. Die Gesetzesini琀؀a琀؀ve kann jedoch 

weder vom Parlament noch vom Rat ergri昀؀en werden, da dieses Privileg ausschließlich der 

Kommission zusteht. Darüber hinaus wählt das Parlament, auf Vorschlag des Rates, den/die 

Präsident:in der Kommission.  

Nicht nur für das Zustandekommen des Vertrages, sondern auch für mehr Demokra琀؀e, Transparenz, 

dafür, dass die europäische Union eine Bürger:innenunion und mehr als eine 

Wirtscha܀昀sgemeinscha܀昀 sein muss, hat sich das Europäische Parlament vehement eingesetzt.4
 

Kri琀؀siert wurde der Vertrag von Lissabon aus mehreren Gründen. Kri琀؀ker:innen behaupteten dieser 

sei dem Vertrag über eine Verfassung für Europa (VVE), der 2005 durch ein VETO einiger 

Mitgliedsstaaten, nicht in Kra܀昀 getreten war, sehr ähnlich. In Deutschland kam sogar das 

Bundesverfassungsgericht ins Spiel, da man eine Verletzung der Grundrechte befürchtete, jedoch 

wurde das Verfahren wieder eingestellt. Auch Irland war zu Beginn gegen den Vertrag von Lissabon, 

s琀؀mmte dann 2008 doch dafür, wodurch der Vertrag mit etwas Verspätung am 01.Januar 2009 

ra琀؀昀؀ziert wurde.5
 

2.1. Sachanalyse der Reform der GEAS im Dezember 2023 

Im September des Jahres 2020 3 wenige Wochen nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria auf 

Lesbos - wurde der Vorschlag der Kommission, bezüglich eines neuen Migra琀؀ons- und Asylpakets, 

vorgestellt. Nachdem der Rat sich im Juni 2023 zu einer Verhandlungsposi琀؀on geeinigt ha܀琀e, folgten 

die Verhandlungen mit dem Parlament. Im Dezember 2023 erzielten die Ins琀؀tu琀؀onen letztlich einen 

Durchbruch und reformierten das gemeinsame europäische Asylsystem (GEAS). Diese umfasst 

mehrere Verordnungen, die im Folgenden zusammengefasst werden:  

1.) Die Verfahrensmodalitäten sind verbindlich an den Außengrenzen durchzuführen. 

4 Jo Leinen, 2010, S. 97 昀؀.  
5 Archiv des deutschen Bundestags; Europäische Union: Der Lissabon-Vertrag und seine Folgen: 
h܀琀ps://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2010/32624033_kw49_lissabon-204130 
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2.) Alle Mitgliedstaaten der Union verp昀؀ichten sich angemessene Personalkapazitäten 

bereitzustellen. 

3.) Die Kriterien für die sog. sicheren Dri܀琀staaten werden geändert und deutlich ausgeweitet. 

4.) Die Verordnung über Asyl- und Migra琀؀onsmanagement ersetzt die Dublin-Verordnung und 

klärt Kriterien, wie die Erweiterung des Kriteriums für eine Zusammenführung von Familien. 

5.) In Krisensitua琀؀onen ist es den Mitgliedstaaten gesta܀琀et bes琀؀mmte Vorschri܀昀en anzupassen, 

sowie Unterstützung bei der Union anzufordern.6 

2.2. Das Demokra琀؀ede昀؀zit in der europäischen Union 

Torsten Oppeland schreibt dementsprechend von einem >empirischen Demokra琀؀ede昀؀zit<, welches 

sich in der mangelha܀昀en Unterstützung und stets sinkender Zufriedenheit der Bürger:innen aller 

Mitgliedsstaaten gegenüber der Union zeigt, welches sich unter anderem in der Wahlbeteiligung der 

Menschen spiegelt.7 Parteien, wie die Alterna琀؀ve für Deutschland (AfD) machen sich diesen Aspekt 

zu Nutze, bzw. bestärken das Anzweifeln der Bürger:innen, bzw. Ihrer Wähler:innen, indem Sie im 

poli琀؀schen Wahlkampf mit dem Austri܀琀 aus der europäischen Union werben.  

Aber auch humanitäre Krisen an den Außengrenzen der Union, die Migra琀؀onskrise oder auch die 

Corona-Krise 2020 verstärken die Ablehnung der Bürger:innen gegenüber der Union. All diese Krisen 

werden durch die ökonomische, poli琀؀sche und kulturelle Heterogenität der wachsenden 

Europäischen Union vergüns琀؀gt, bzw. belebt.  

Bezüglich der Reform der GEAS hagelte es von unterschiedlichsten Seiten an Kri琀؀k. Der deutsche Rat 

für Migra琀؀on beispielsweise brachte an, dass menschenrechtliche Standards an den Außengrenzen 

der Union auf diese Weise nicht einzuhalten sind.8 Wiebke Judith, die rechtspoli琀؀sche Sprecherin von 

PRO ASYl erläuterte, dass durch die Reform ein System der Ha܀昀lager errichtet werden und 

menschenrechtswidrige Verträge mit autokra琀؀schen Nicht-EU Staaten zustande kommen würden.9
 

6 Pressemi܀琀eilung Rat der EU (2023): h܀琀ps://www.consilium.europa.eu/de/press/press-
releases/2023/12/20/the-council-and-the-european-parliament-reach-breakthrough-in-reform-of-eu-asylum-
and-migra琀؀on-system/ 

7 Torsten Oppelland, 2010, S. 82  
8 Judith Kohlenberger u.a., 2023, S. 4-7 

9 Pressemi܀琀eilung PRO ASYL (2023): h܀琀ps://www.proasyl.de/pressemi܀琀eilung/fatale-geas-einigung-rechtsruck-
in-europa-manifes琀؀ert-sich-im-abbau-der-menschenrechte-beim-昀؀uechtlingsschutz/ 
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2.3. Poli琀؀kunterricht - Europaunterricht 

Das Phänomen der europäischen Integra琀؀on, der Verstrickung der Mitgliedstaaten in Ökonomie, 

Gesellscha܀昀 und Kultur, hat und muss also einen hohen Stellenwert im Poli琀؀kunterricht innehaben. 

Eines der Grundelemente des Beutelsbacher Konsens ist das Kontroversitätsgebot. Folglich bedeutet 

das, dass der Poli琀؀kunterricht zum Thema der europäischen Union genauso kontrovers sein darf und 

muss, so wie jede andere Unterrichtsstunde auch. Essenziell dafür ist, dass die Kontroversen, also 

auch die Kri琀؀k gegenüber der Union, immer konstruk琀؀v ist. Ziel des Poli琀؀kunterrichts 3 und des 

Europaunterrichts- ist es, dass die Schüler:innen ihre eigenen Gedanken zu diesem Thema besser 

verstehen, Vorurteile hinterfragen und in gut begründete Meinungen umwandeln können.10  

2.4. Kri琀؀k am Poli琀؀kschulbuch 

Besonders in der poli琀؀schen Bildung ist die Aktualität fundierter Informa琀؀onen im Kontext von 

Lernprozessen von außerordentlicher Wich琀؀gkeit. Bezogen auf das Schulbuch erklärt Pohl (2014): 

>Kein Schulbuch veraltet so schnell wie ein Poli琀؀kschulbuch und gerade eine problemorien琀؀erte und 

exemplarische poli琀؀sche Bildung kann sich nicht auf die noch immer vorwiegend systema琀؀sch 

aufgebauten Schulbücher als Leitmedien zur Strukturierung der Lernprozesse stützen .< (vgl. ebd., S. 

187f.) Außerdem kann so die medienbezogene Kri琀؀kfähigkeit, also die Fähigkeit Ar琀؀kel aus Zeitungen 

oder eben aus dem Internet vor dem Hintergrund der poli琀؀schen Gesinnung der Autor:innen zu 

betrachten, gefördert werden.11 Aus diesem Grund wurde, im Blick auf die Unterrichtssunde und die 

teils fehlende Methodenkompetenz der Schüler:innen, der Weg der Internetrecherche zur 

Wissensaneignung gewählt. 

Herausfordernd im Blick auf die wachsende Skepsis der Bürger:innen gegenüber der Union, sind die 

zahlreichen Falschnachrichten (Fake News), die parallel immer mehr wurden, bzw. immer 

weiterverbreitet werden. Es gilt demnach auch die Schüler:innen darüber aufzuklären, die 

methodische Auseinandersetzung mit Material aus dem Internet zu begleiten, um Prä- bzw. 

Fehlkonzepte zu vermeiden und wenn vorhanden einen Wechsel dieser Konzepte einzuleiten.12
 

10 Wilhelm Knelangen u. a., 2022, S. 62 昀؀. 
11 Sabine Trepte, 2008, S. 104 

12 Georg Weißeno, 2008 S. 50  
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3. Didak琀؀sche Begründung der Thema琀؀k

Für die Gestaltung der Unterrichtsstunde wurden verschiedene übergreifende, didak琀؀sche Prinzipien 

herangezogen. Vorab grei܀昀 das Prinzip der Problemorien琀؀erung, da die Ins琀؀tu琀؀onen der Union 

mithilfe des Problems der Migra琀؀ons- und Asylpoli琀؀k, spezi昀؀sch mit der Reform der GEAS, verstanden 

werden sollte. Die Schüler:innen befassten sich hierbei mit einem höchst aktuellen Problem 3 

beachtet man den allumfassenden Rechtsruck in Europa.  

Weiter relevant war das Prinzip der Schüler:innenorien琀؀erung. Zum Thema EU waren die 

Schüler:innen teils schon informiert, was daran festzumachen war, dass den Schüler:innen 

beispielsweise die Namen der Ins琀؀tu琀؀onen und grob deren Aufgabenbereiche bekannt waren. 

Darüber hinaus zeigte die Klasse bereits vor der Stunde, dass Sie sich für dieses Thema interessieren 

und gerne ihr >gefährliches Halbwissen<13 aufarbeiten würden. Außerdem unterrichtete eine weitere 

Studen琀؀n, ebenfalls im Rahmen dieses Seminars, die Klasse über die Migra琀؀onspoli琀؀k der EU, 

wodurch von vorunterrichtlichen Einstellungen für diese Stunde auszugehen war. Nachdem die 

Begeisterung für den Unterrichtsbesuch durch das Seminar mehr oder weniger ausblieb, s琀؀eg diese 

wieder, sobald das Thema, mit dem sich die Klasse befassen sollte, bekannt gegeben worden war. 

Essenziell war folgend das Prinzip der Wissenscha܀昀sorien琀؀erung. Dies impliziert, dass empirische 

Theorien und Forschungsergebnisse immer korrekt dargestellt werden müssen, sowie die rich琀؀ge 

Verwendung poli琀؀scher Fachbegri昀؀e und eine kontroverse Darbietung der Resultate.14 In der 

Unterrichtsstunde kam dieses Prinzip im Rahmen der selbstständigen Internetrecherche (z.B. 

Auseinandersetzung mit empirischen Quellen) mit Hilfestellung der Lehrperson zum Tragen.  

Durch Besprechungen, sowie einer Präsenta琀؀on der Gruppen, anfangs mit den Aufgaben und am 

Ende mit den Ergebnissen der Recherche wurde schließlich ein weiteres Prinzip, nämlich das der 

Handlungsorien琀؀erung, in den Unterricht miteinbezogen. Auf diese Weise werden die 

Unterrichtsgegenstände so gestaltet, dass den Schüler:innen ein ak琀؀v- handelnder Umgang mit den 

Themen ermöglicht wird.15
 

Das übergeordnete Ziel jeder Unterrichtsstunde, besonders im Fach >Poli琀؀k& Gesellscha܀昀< sollte die 

poli琀؀sche Mündigkeit der Schüler:innen sein. So sollte auch in dieser Stunde die Bedeutsamkeit der 

Thema琀؀k und die poli琀؀sche Mündigkeit der Schüler:innen Mi܀琀el und Zweck sein. 

Durch Lernerfahrungen, wie z.B., dass die Entscheidungen der EU auf verschiedenen Ebenen, durch 

demokra琀؀sche Mi܀琀el, getro昀؀en werden, kann die Teilnahme der Schüler:innen am poli琀؀schen 

13  Anmerkung: So formulierte es eine Schülerin der unterrichteten Klasse 
14 Susanne Gessner u. a., 2020, S. 57 f. 
15 ebd. 
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Prozess angeregt werden. Das Verständnis für die Verteilung von Zuständigkeiten, wie bei den 

Aufgaben der europäischen Ins琀؀tu琀؀onen, kann zu einem di昀؀erenzierten Betrachten poli琀؀scher 

Prozesse führen, ebenso wie zur Fähigkeit der konstruk琀؀ven Teilnahme in poli琀؀schen Diskursen. 

4. Kompetenzorien琀؀erte Lernziele der Stunde in Bezug
auf das GPJE-Modell

Auch wenn es schlicht nicht möglich ist, die einzelnen Kompetenzbereiche des GPJE-Modells zu 

trennen, sollte in speziell dieser Unterrichtsstunde das Erwerben methodischer Fähigkeiten - 

aufgrund des De昀؀zits der Schüler:innen in diesem Bereich - besonders im Vordergrund stehen.  

Das kompetenzorien琀؀erte Lernziel der methodischen Fähigkeit setzt sich folgend zusammen:  

" Ebene 1: Bei den Schüler:innen werden methodische Fähigkeiten gefördert,

" Ebene 2: indem sie zu den Ins琀؀tu琀؀onen der EU selbstständig recherchieren

" Ebene 3: und diese in die verschiedenen Felder der Zusammensetzung, der zentralen

Funk琀؀on, sowie der Mitwirkung bezogen auf die Reform der GEAS, einordnen.16

Wie bereits angeführt war die fehlende Sicherheit in Bezug auf die sozialwissenscha܀昀liche 

Methodenkompetenz ein ausschlaggebender Punkt für die Wahl dieser Poli琀؀kkompetenz, die durch 

die Lehrkra܀昀 bereits vor der Stunde festgelegt worden war. Allerdings handelte es sich bei der 

unterrichteten Klasse, wie ebenfalls in der Bedingungsanalyse erläutert, um eine Abiturklasse.      

Auch das war ein ausschlaggebender Grund für die Wahl der Methodenkompetenz als 

kompetenzorien琀؀ertes Lernziel. Diese spielt eine entscheidende Rolle darin poli琀؀sche Inhalte 

eigenständig zu erfassen, besonders außerschulisch 3 für eine Abiturklasse von signi昀؀kanter Relevanz. 

 Die Schüler:innen bekamen den Au܀昀rag Informa琀؀onen zu den Ins琀؀tu琀؀onen, ge昀؀ltert in drei 

Aufgabenbereiche, zu recherchieren und vor allem auszuwerten, sowie kri琀؀sch zu hinterfragen. Ziel 

war ein selbstsicherer Umgang mit digitalen Medien, mit Verfassungstexten, Pressebeiträgen, etc. 17
 

Nicht nur die inhaltlichen Ergebnisse, sondern auch der Weg ihrer Recherche und die 

Fragen/Schwierigkeiten, die dabei aufgetreten waren, sollten anschließend in Präsenta琀؀onen 

dargeboten und somit re昀؀ek琀؀ert werden. Im Laufe der Stunde bildeten sich die Schüler:innen 

verschiedene Urteile zum Sachverhalt und ha܀琀en in der Phase der Performanz (Ebene 3) die 

Möglichkeit diese zu re昀؀ek琀؀eren und/oder zu fes琀؀gen. Es stand klar im Mi܀琀elpunkt, dass die 

16 Prof. Dr. Joachim Detjen, 2004, S. 13 

17 Lehrplan PLUS: h܀琀ps://www.lehrplanplus.bayern.de/fachpro昀؀l/gymnasium/pug3 
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Schüler:innen durch diese Stunde das Angebot bekamen sich ein fundiertes Entscheidungsurteil 

bezüglich der Thema琀؀k bilden konnten, was die meisten der Schüler:innen auch nutzten. 

5. Das Thema und der Bezug zum LehrplanPLUS

Zunächst ist anzumerken, dass nach Art. 131 der bayerischen Verfassung, es zu den Aufgaben der 

Lehrkrä܀昀e gehört, neben deklrata琀؀ven Wissen, auch >Herz und Charakter< der Schüler:innen 

auszubilden ist. Die Diskussionen der Schüler:innen, innerhalb der Gruppen und auch im interak琀؀ven 

Plenum, die über Themen, wie beispielsweise Menschenrechte und deren Bedeutung für alle geführt 

wurden, sind unmi܀琀elbar damit in Zusammenhang zu setzen. Es wurden automa琀؀sch einige der 

Bildungs- und Erziehungsziele des Lehrplan Plus, wie Demokra琀؀e und die freiheitlich-demokra琀؀sche 

Grundordnung vermi܀琀elt. Die Schüler:innen waren allerdings auch bereit das aktuelle Problem mit 

der Reform des GEAS zu besprechen und sich dieser Herausforderung anzunehmen. 

Innerhalb des Fachpro昀؀ls wurden, nach dem Kompetenzstrukturmodell, prozessbezogene 

Kompetenzen gefördert. Dazu gehörte die Demokra琀؀ekompetenz, die eng verbunden mit der 

Par琀؀zipa琀؀onskompetenz und der Urteilskompetenz ist. Mi܀琀els der Par琀؀zipa琀؀onskompetenz 

formulierten einige Schüler:innen am Ende der Stunde selbstbewusst ihre berech琀؀gten, poli琀؀schen 

Meinungen zum Thema. Die Recherche der Schüler:innen fand in drei Bereichen sta܀琀, die eng 

miteinander im Zusammenhang standen. Im Bereich der Ins琀؀tu琀؀onen sollten die Schüler:innen 

heraus昀؀nden, welches Organ der Union sich wie zusammensetzt und welche Rolle es im 

Gesetzgebungsprozess spielt. Dieser Bereich umfasste die Feststellungsurteile (Kategorisierung, 

Klassi昀؀zierung). Die Erweiterungsurteile sollten sich die Schüler:innen durch den Vergleich/Bezug 

mit/zu der aktuellen Reform der GEAS bilden. Selbstverständlich konnten nicht alle Schüler:innen 

nach der Unterrichtsstunde ein Entscheidungsurteil (Abwägung, Entschließung) hinsichtlich der 

Bewertung der Reform und den Ins琀؀tu琀؀onen tre昀؀en. Die Wenigsten formulierten ein 

Gestaltungsurteil bezogen auf das Thema (Lösung komplexer Probleme). Letzteres ist allerdings zu 

erwarten, denn selbst die schlausten Poli琀؀ker:innen der Union verhandelten über mehrere 

Monate/Jahre. 

Die Thema琀؀k der Unterrichtsstunde und die zu erwerbenden Kompetenzen können dem Lernbereich 

2 - Das europäische Projekt verstehen und mitgestalten (ca 16 Stunden insgesamt) für die 12. 

Jahrgangsstufe des Lehrplan Plus zugeordnet werden. Der Au昀؀au und das Zusammenwirken der EU-

Organe nach dem Vertrag von Lissabon, insbesondere das Parlament, die Kommission, der 

europäische Rat und der Rat der EU werden ausführlichst bearbeitet. 
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Außerdem lernen die Schüler:innen am Beispiel des Migra琀؀ons- und Asylrechts die Europäisierung 

des Rechts (aktuell die Reform der GEAS) kennen.18
 

6. Einordnung der Unterrichtseinheit in die Lernsequenz

Wie in der Bedingungsanalyse festgestellt, handelte es sich um eine fremde Klasse für die Lehrperson. 

Bekannt war, dass die Schüler:innen den Themenblock des europäischen Projekts bisher noch nicht 

durchgenommen ha܀琀en. Es war demnach von wenig Vorwissen auszugehen, was sich durch die 

vielen Fragen der Schüler:innen bezüglich einiger Fachkonzepte, wie beispielsweise 

Rechtsstaatlichkeit oder Gewaltenteilung, im Laufe der Stunde bestä琀؀gte.  

Demnach ist diese Stunde sehr gut geeignet als eine Einführungsstunde, bzw. eine Stunde, die am 

Anfang der Sequenz einzuordnen ist. 

7. Beschreibung der durchgeführten Unterrichtssequenz
und deren methodisch- didak琀؀schen Überlegungen

Da die Methodenkompetenz der Schüler:innen gefördert werden sollte, war der Grundsatz dieser 

Stunde handlungsorien琀؀ert. Die Unterrichtssequenz startete mit einer Vorstellung der Lehrperson 

und der Herstellung einer ruhigen Lernatmosphäre. Nachdem der Verlauf und das Ziel der Stunde 

transparent dargelegt worden war, begannen die Schüler:innen sich in vier ähnlich große Gruppen 

einzuteilen. Die Sozialform der Gruppenarbeit wurde aus mehreren Gründen für diese Stunde 

gewählt. Zunächst konnten die Schüler:innen sich gegensei琀؀g beim Recherchieren der 

Aufgabenstellung unterstützen, sowie mehrere Quellen und Arten der Recherche durch den Vergleich 

mit ihren Mitschüler:innen kennenlernen. Außerdem besagt die Selbstbes琀؀mmungstheorie nach 

Edward Deci& Richard Ryan, dass die intrinische Mo琀؀va琀؀on gesteigert wird, sobald neben dem 

Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Kompetenzerleben, auch das Bedürfnis nach Autonomie 

befriedigt ist. 19
 

Durch die Au܀昀eilung in Gruppen wird vorerst das Zugehörigkeitsgefühl gestärkt. Die Autonomie 

wurde in der Hinsicht gefördert, dass sich die Schüler:innen selbstständig einteilen konnten, wann 

und wie sie an die Aufgabenstellung der Recherche herangehen möchten. Sie selbst trugen die 

Verantwortung dafür, dass am Ende der Stunde die Ergebnisse in Form eines He܀昀eintrages gesichert 

18 LehrplanPLUS: h܀琀ps://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/gymnasium/12/pug/grundlegend 

19 Beate Schuster, 2020, S. 151 f. 
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wurden. Letztlich erlebten die Schüler:innen innerhalb der Gruppenarbeiten Kompetenz, indem sie 

ihr Vorwissen nutzten und selbstständig die Au܀昀räge lösten. 

Bevor die Schüler:innen mit den Aufgaben begonnen ha܀琀en, folgte zunächst eine Phase der 

Besprechung innerhalb der Gruppen darüber, welche Quellen sie bereits in ähnlichen 

Themengebieten der Recherche genutzt ha܀琀en und über welches deklara琀؀ve Wissen sie bereits 

verfügten, betre昀؀end der Themen der Aufgabenstellung. In dieser Phase des Unterrichts bekamen die 

Schüler:innen so etwas Zeit, sich auf das Thema gedanklich einzus琀؀mmen und sich in der 

gewechselten Sozialform zurechtzu昀؀nden. 

Anschließend wurden die Gruppen den Ins琀؀tu琀؀onen der Union zugeteilt. Folglich recherchierte eine 

Gruppe zum Parlament, die andere zur Kommission, die nächste zum Rat der EU und die letzte 

Gruppe zum Europäischen Rat.  

Waren die Ergebnisse der Gruppen gesichert, folgte eine Phase der Re昀؀exion. Einige Schüler:innen 

äußerten sich zu den verschiedenen Quellen, darunter auch die o٠恩ziellen Webseiten der EU, es sei 

nicht erwartet gewesen, dass diese Webseiten auch für Jugendliche leicht verständlich aufgebaut und 

beschrieben waren. Auch das Thema der künstlichen Intelligenz, ChatGPT, kam zur Sprache und die 

Schüler:innen tauschten sich darüber aus, inwiefern man diese für Recherchearbeit nutzen kann. Die 

Lehrkra܀昀 agierte innerhalb der Sozialform des interak琀؀ven Plenums als Moderator:in, der/die die 

Aussagen der Schüler:innen, wenn notwendig korrigierte oder Impulse für ein Gespräch gab.  

Im nächsten Schri܀琀 teilten sich die Schüler:innen in neue Gruppen auf, sodass sich in jeder Gruppe 

jeweils (mindestens) ein Mitglied jeder Ins琀؀tu琀؀on befand. Die Schüler:innen stellten nun in diesen 

Gruppen ihre Ergebnisse zusammen und genossen sichtlich, dass sie die Expert:innen waren. Auf 

diese Weise wurden das Kompetenzerleben und das Bedürfnis nach Autonomie im Unterricht stets 

aufrechterhalten.   

Nach einer kurzen Pause gingen die Schüler:innen wieder in ihre Gruppen vom Anfang zurück und 

wählten jeweils zwei Schüler:innen untereinander aus, die die Ergebnisse der Gruppe, somit der 

jeweiligen Ins琀؀tu琀؀on, präsen琀؀erten. Auch die Art der Präsenta琀؀on, ob mit der Dokumentenkamera, 

mit den Hilfskärtchen oder mit einem Video, dur܀昀en die Schüler:innen für sich selbst entscheiden. 

Dies ließ den Schüler:innen eine gewisse Rest-Autonomie in ihrem Handeln und trug zu einem 

posi琀؀ven, respektvollen Verhältnis zwischen Lehrkra܀昀 und Schüler:innen bei. 

Nach den Präsenta琀؀onen re昀؀ek琀؀erte die Klasse in Form des interak琀؀ven Plenums ein letztes Mal 

gemeinsam darüber, was sie heute gelernt ha܀琀en. Mithilfe der Daumenprobe bekam auch die 

Lehrkra܀昀 ein Feedback über die Stunde. 
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8. Verlaufsplan/Ar琀؀kula琀؀on

Phase Ziel Sozialform Mi܀琀el Inhalte/Schwerpunkte Zeit 

Lernatmosphäre 

gestalten 

Die Schüler:innen 

richten ihre 

Aufmerksamkeit auf 

die Situa琀؀on des 

Unterrichtsbeginn; 

Au昀؀ockerung; 

Kennenlernen  

Plenum 

frontal 

/ Lehrperson erzählt über 

sich, stellt sich vor 

5min 

Ausrichten Die Schüler:innen 

sind auf die Stunde 

eingestellt und 

haben das Ziel der 

Stunde verstanden  

Plenum 

frontal 

/ Das Stundenziel und die 

Aufgabe werden durch die 

Lehrperson vorgestellt 

10min 

Vorwissen 

ak琀؀vieren 

Die Schüler:innen 

sind in der Thema琀؀k 

der Stunde 

angekommen und 

haben Neugier 

bezüglich des 

Themas entwickelt  

Gruppenarbeit / 1)Die Schüler:innen

tauschen in Gruppen aus,

was sie bereits über die

Ins琀؀tu琀؀onen und/oder die

GEAS wissen

2)Die Schüler:innen

tauschen sich darüber aus,

welche Quellen sie zum

Recherchieren verwenden

würden

5min 

Informieren/ 

Konstruieren 

Die Schüler:innen 

haben die 

Recherche zu ihrer 

Ins琀؀tu琀؀on 

abgeschlossen und 

können die 3 Felder 

der Aufgabe 

beantworten 

Gruppenarbeit Digitale 

Endgeräte 

1)Die Schüler:innen

recherchieren jeweils zu

einer Ins琀؀tu琀؀on die 3

Felder der

Aufgabenstellung

15min 
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Verarbeiten 1 Re昀؀exion Plenum 

interak琀؀v 

/ Die Schüler:innen können 

in einer dialogischen 

Situa琀؀on innerhalb der 

Klasse Fragen stellen 

und/oder 

Unsicherheiten/Irrita琀؀onen 

äußern 

5min 

Verarbeiten/ 

Informieren 2 

Die Schüler:innen 

übertragen die 

Ergebnisse als 

He܀昀eintrag in ihr 

He܀昀/iPad, sodass 

alle am Ende alle 

Ins琀؀tu琀؀onen 

kennen 

Gruppenarbeit He܀昀/digitale 

Endgeräte 

Die Schüler:innen 

informieren sich 

gegensei琀؀g bezüglich der 

Ergebnisse ihrer Recherche 

und füllen Wissenslücken  

10min 

Auswerten 1 Die Schüler:innen 

präsen琀؀eren ihre 

Ergebnisse mit der 

Dokumentenkamera 

oder als Video 

Gruppenarbeit Digitale 

Endgeräte/  

Impulskärtchen 

Die Schüler:innen tragen 

ihre Ergebnisse zusammen 

und erstellen zu einer 

Ins琀؀tu琀؀on ein Erklärvideo 

oder eine Präsenta琀؀on  

20min 

Auswerten 2 Re昀؀exion Plenum 

interak琀؀v 

Daumenprobe In der Klasse werden die 

Ergebnisse nochmals 

re昀؀ek琀؀ert und 

ausgewertet;  

Schüler:innen bekommen 

die Möglichkeit Kri琀؀k zu 

äußern  

5min 

Pu昀؀er 15min 

Das gewählte Unterrichtsverlaufsschema orien琀؀ert sich am AVIVA+ Schema20
 

Die 15min Zeitpu昀؀er wurden beachtet, um Ak琀؀vitäten, wie das Umsetzen in die Gruppen oder die 

Arbeit mit den digitalen Geräten im Klassenzimmer, wie der Dokumentenkamera, zu berücksich琀؀gen. 

20 Barbara E. Meyer u.a., 2018, S. 3-10 
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9. Literatur

Für die Recherche im Internet erhielten die Schüler:innen Empfehlungen für gute Webseiten zum 

Recherchieren. Es war jedoch nicht verp昀؀ichtend sich ausschließlich dort zu informieren. Folgende 

Seiten wurden empfohlen:  

Bundeszentrale für poli琀؀sche Bildung: h܀琀ps://www.bpb.de 

Das Portal der europäischen Union: h܀琀ps://european-union.europa.eu/index de  

10. Material

Analoges Material der Unterrichtssequenz hab es in Form von selbst erstellten Kärtchen, die als 

Impulse galten und in die Präsenta琀؀on der Ergebnisse einzubauen waren. Im Folgenden werden 

Beispiele eingefügt:  

11. Re昀؀exion

Mithilfe der Daumenprobe und einigen persönlichen Rückmeldungen der Schüler:innen konnte 

festgestellt werden, dass es sich um eine lehrreiche Lernsequenz gehandelt ha܀琀e, die den 

Schüler:innen Spaß gemacht ha܀琀e.  

Bezüglich der Ar琀؀kula琀؀on der Stunde musste in den Gruppenarbeitsphasen immer mal wieder davon 

abgewichen und einige Phasen in Form des frontalen Plenums eingebaut werden, um grundlegende 

Fragen für alle Schüler:innen zu klären.  

Allerdings gäbe es auch einige Alterna琀؀ven für die Gestaltung des Unterrichts, um die Mo琀؀va琀؀on zu 

steigern, wie beispielsweise als Eins琀؀eg eine digitale MindMap gemeinsam zu erstellen über die 

Pla݀䁦orm Men琀؀.21  

21 h܀琀ps://www.men琀؀.com 
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Teilweise äußerte sich außerdem das Problem, dass einige Gruppen sehr viel schneller fer琀؀g waren 

als andere, wodurch es zu Störungen kam. Diese wurden darau昀؀in beau܀昀ragt Leserbriefe zu 

verfassen, in denen sie ihre Meinung zu der Reform der GEAS ar琀؀kulieren sollten. Möglich wäre diese 

Aufgabe auch als Arbeitsau܀昀rag für die nächste Stunde in diesem Lernbereich, um leichter 

anzuknüpfen.  
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